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Siegfrled Egel 

Verordnete Einheitsmeinung 
I . TeD 

Das Brandenburger Tor im geteilten ·Berlin. Links im Osten 15 Millionen Deutsche nach dem Willen der 
sowjetischen ''Befreier" und ihrer "antifaschistisch-demokratischen-r epu blikanischen" Ordnungshüter· mit 
Mauer und Stacheldraht in einem gewaltigen KZ eingesperrt, rech ts die übrigen Deutschen im Westenkraft 
Siegerdiktat in eine Parteienoligarchie gezwungen, d ie eine geistige Befre iung des deutschen Volkes von den 
Doktrinen der Weltimperialmächte bisher drakonisch zu vereiteln verstand. 
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Die in diesem Heft berichteten Tatsachen sind aus verschiedenen, 
auch gegensätzlichen, in- und ausländischen Veröffentlichungen, aus 
der Anhörung von Zeitzeugen und Sachverständigen und nach wissen
schaftlicher, kritischer Prüfung gewonnen worden. Ihre Richtigkeit ist 
nachprüfbar. Vielfache Fußnoten weisen dem Leser und Forscher die 
Richtung. 

somit nachvollziehbar. Wiedergegebene Darstellungen Dritter sind 
gleichermaßen geprüft, wobei Zustimmung oder Ablehnung beigefügt 
ist. 

Über die Selbstverpflichtung des Verfassers und Verlegers hinaus 
ist dieses Heft juristisch dahingehend überprüft worden, daß weder 
Inhalt noch Aufmachung irgendwelche ERD-Strafgesetze verletzen 
oder sozialethische Verwirrung unter Jugendlieben auslösen, soweit 
Rechtsanwälte aus der Bundesrepublik Deutschland zu einer solchen 
Begutachtung überhaupt noch in der Lage sind. 

Soweit aus Tatsachen Folgerungen zu weiteren Tatsachen gezo
gen werden, ergeben sich diese aus der Logik, aus der Naturwissen
schaft, aus der geschichtlichen und Lebenserfahrung. Auch sie sind 
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"Meinungs- und Pressefreiheit sind die Gradmesser der Demo

kratie. Kritik ist unbequem, aber siegibt Anstöße, die wir brauchen. 

Die freie Meinungsäußerung gibt den Bürgern die Möglichkeit, 
Einfluß auf politische Entscheidungen zu nehmen. Daß dies in 
einer sich ständig verändernden Welt so bleibt, ··dafür hat auch die 
Bundeswehr zu sorgen. Ihr Auftrag ist und bleibt, unsere Rechte 
und Freiheiten, die wir Tag für Tag als etwas Selbstverständliches 
genießen, vor fremdem Druck und fremdem Zugriff zu schützen. 
Was heute gesichert erscheint, könnte morgen in Frage stehen. 
Deshalb stellt der Bund, wie es im Grundgesetz heißt, »Streitkräfte 
zur Verteidigung<< auf -- zur Verteidigung unserer Rechte und 
Freiheiten, zur Verteidigungder Werte, die unser Lebenerst lebens
wert machen. Zu ihnen zählt die Presse- wie die Meinungsfreiheit. 
Wir schützen sie. Auch wenn man uns kritisiert. Denn das gehört 
dazu." 

Die Bundeswehr (im Jahr 1990) 

Der Schutz für deutsche Historiker ist ausgeblieben; 
ihnen wurden Gefängnisurteile beschieden für nichts ande
res als die Wahrnehmung der Presse- und Meinungsfreiheit! 
Geschützt blieb die Freiheit für die Meinung der Regieren
den, doch die war auch in allen Diktaturen stets geschützt! 

So haften, um den deutschiisraelischen Lehrmeister für 
den Offiziersnachwuchs der Bundeswehr Michael Wolff
sohn zu zitieren, "die nachgeborenen Deutschen als 
Kainszeichenträger für die Taten der Vorfahren".1l Die 
Freiheit, die dem deutschen Volk angelasteten Vorwürfe zur 
Kriegsschuld und zu Kriegsverbrechen -- Grundlage der 
Völkerrechtsstellung Deutschlands im internationalen Staa
tengefüge -- wissenschaftlich zu untersuchen und richtigzu
stellen, wird weder einem Angehörigen der Bundeswehr 
noch einem deutschen Historiker zugestanden. Sie alle -
auch ihre Nachkommen über die Urenkel hinaus -- sollen 
nach dem Willen der "Befreier", ihrer Lizenzlinge und Nach
wuchskräfte erbsündenbehaftete Sippenhäftlinge, "Kains
zeichenträger" mit allen damit verbundenen Folgerungen 
bleiben. 

Die vorstehende Anzeige ist ei n Hohn auf diese Wirklich-
\. keit! . I 

~--------------------"" J) Frankfurter Allgemeine, 24.1.1995 Nr. 20 + 9.5.1995. 
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Folgen des verlorenen Krieges 
Die Kriegszielpolitik der Sieger war -- trotz unter

schiedlicher ideologischer Fundierung und Staatsstruk
tur der verbündeten Mächte-- auf dauerhafte Ausschal
tung Deutschlands als souveräne Nation ausgerichtet. 
Vorbildliches Demokratieverhalten? Nein: Völkerrechts
verbrechen! Mit diesem "Kriegsziel", das genauer zu 
definieren sich jeder "der großen Drei" -- Roosevelt, 
Stalin und Churchill -- bis Kriegsende 1945 scheute, 
waren millionenhafter Massenmord, die größte Vertrei
bung und "Menschenjagd" der menschlichen Geschich
te2>, die Außerkraftsetzung des Völkerrechts für die 
Besiegten -- "Feindstaatenklauseln" Art. 53 + 107 der 
UNO-Satzung, "Londoner Statut" vom 8.8.1945, spezi
elles Besatzungsrecht, Folgemaßnahmen und -Verträ
ge usw. --,Annektierung großer entvölkerter Provinzen 
und Entstellung wesentlicher historischer Zusammen
hänge verbunden. Die Vertreibungsgebiete umfaßten 
allein an Umfang 139.526 qkm ohne den Gebietsraub 
von 1918/1919 Posen-Westpreußen (26.042 + 15.865 
qkm), Memelgebiet (2.416 qkm), Danzig (1.893 qkm), 
Ost-Oberschlesien (3.213 qkm), Sudetenland (24.637 
qkm) = insg. mit zusätzlichen 74.066 qkm, abgesehen 
von weiteren Abtrennungen wie Südtirol, Eupen-Mal
medy und Nordschleswig, Elsaß-Lothringen, von Öster
reich ganz zu schweigen. 

Zur Durchsetzung der neuen Sprachregelungfür die 
Begründung der auf den Willen der Siegermächte fi
xierten ordnungspolitischen Vorstellungen und Geset
zesgrundlagen war die erzwungene Definition der deut
schen Schuld für Kriegsentwicklung und Kriegsverbre
chen von ausschlaggebender, ja geradezu sakral und 
dogmatisch behandelter Bedeutung. 

Weder duldete das terroristische bolschewistische 
System im besetzten Deutschland den geringsten Wi
derspruch der für vogelfrei erklärten Deutschen, noch 
die westlichen "Vorkämpfer für Frieden, Humanität 
und Demokratie". Haß und vorgegebene Rache be
herrschten die Mentalität der sich später selbst als 
"Befreier" deklarierenden "Humanisten". 

Nach Blut- und Hungeropfern von über 7 Millionen 
Deutschen der Nachkriegs-"Befreiungs-"zeit, nach ver
fügten neuen Gesetzen, lizensierten Organisationen 
und deren Personal für alle öffentlichen Tätigkeiten, 
Einrichtung von Behörden zur Forcierung einer dauer
haften, einseitig gegen deutsche Menschen praktizier
ten Strafverfolgung und entsprechend artiku1ierten, 
weitgehend auf"Zeugenaussagen", auch sortierten, so
gar gefalschten Dokumenten fußender "wissenschaftli
chen Geschichtsschreibung" wurde den Überlebenden 
in Deutschland nach und nach und mehr und mehr 
Zugang zu den Lebensgrundlagen der internationalen 
2)Ausspruch des britischen AußenministersSir AnlhonyEden vordem Unterhaus 

nach der Kapitulation Deutschlands. 1 Million Menschen hat die"Kommission 
ftlr Kriegsverbrechen"' auf ihre Suchliste gesetzt. --
J.J. Heydecker + J. Leeb, "Der Nürnberger Prozeß -- Bilanzder tausend Jahre··, 
Köln - Berlin 1960, S. 11. 
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Welt gewährt, allerdings bei Aufrechterhaltung der 
inzwischen monopolisierten rechts-, gesellschafts-und 
personalpolitisch, aber auch ideologisch verfestigten 
Strukturen. 

Dies hatte zur Folge, daß Deutschland unter Berück
sichtigung der vorgenannten Veränderungen in die 
internationale Staatengemeinschaft in bezug aufWirt
schaft, Verkehr, Medien- und Geheimdienstverf1ech
tung, geistigen Entwicklungsaustausch wohl einbezo
gen wurde, doch blieb kategorisch das, was der ge
schäftsführende Direktor des Max Planck Instituts, 
Prof. Dr. Arnd Simon, 1993 dem jungen Diplom 
Chemiker Germar Rudolf nach Erstellung seines Gut
achtens "über die Bildung und Nachweisbarkeit von 
Cyanidverbindungen in den «Gaskammern,. von 
Auschwitz zu bedenken gab: 

"Wir müssen akzeptieren, daß wir Deutsche weniger Rech
te haben als die anderen. "3> 

Nach der Dünkirchen-Niederlagc im Juni 1940 hatte Church
ill zwar "den Deutschen" als angebliches Kriegsziel formuliert: 

"Die Deutschen werden kein Pardon geben und die Eng
länder für immer zu Vasallen und Sklaven machen"4>, 

doch hatte er hierbei genau das Gegenteil gemeint. Dies 
ergab sich aus seinem gesamten Kriegsverhalten und seinen 
unmißverständlichen Formulierungen vor und auf der Jalta
Konferenz im Februar 1945. Seine Interpretation der "Bedin
gungslosen Kapitulation" verweigerte den Deutschen jedwe
des Recht "über ihr Land, ihre Freiheit und ihr Leben".""' 

Wie ist dieser Zustand mit Demokratie, Recht, Gleichberech
tigung und Wahrheit vereinbar? Oie so von mehr oder weniger 
geheimen internationalen Hintergrundkräften verfügte Heuche
lei, Rechtsverwilderung und Geschichtsentstellung bewirken in 
der Praxis Entrechtung, Sanktionierung von Diktatur- und Ma
fiamethoden. So sind es jene Hintergrundkräfte, die die Moral 
der Menschheit entwurzeln und damit für die permanente Kri
sen- und Kriegsentwicklung verantwortlich sind, freilich auch 
für die innenpoltische Unterdrückung wahrheitsgemäßer Sach
darstellungen über historische Geschehensabläufe und damit 
die Außerkraftsetzung der Meinungs- und Wissenschaftsfrei
heit trotz gegenteiliger Grundrechte. Diese Herrschaftsmetho
de, der hier das deutsche Volk 50 Jahre nach Kriegsende offen
sichtlich noch ausgesetzt ist, die sich nach Aussterben_ der 
Erlebnisgeneration anscheinend sogar noch verfestigt hat, er
weist sich zweifellos als gleichermaßen praktikabel auch für 
andere Völker und zersetzt grundsätzlich das internationale 
Vertrauen, die Basis für ein dauerhaft friedliches Zusammenle
ben. 

Selbst Der Spiegel, dessen Herausgeber und Redakteure 
sich jahrzehntelange "Verdienste um die Umerziehung" erwor
ben haben, gestand diese Sachlage bereits 1966 in seiner Weise 
ein: 

3) Ernst Gauss, "Grundlagen zur Zeitgeschichte-- Ein Handbuch über strittige 
Fragen des 20. Jahrunderts", Tübingen 1994, S. 16. 

4) John Channley, "Churchill--The End ofGtory", London- Sidney-Auckland 
1993,$. 410. 

4a) DieJaltaDokumente, Göttingen, 1956,$. 98. 
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Alle Deutschen Träger des Staates? 

"Nein, sie sind bisher nochzumeist Untertanen, nicht Träger 
des Staates. Sie wählen alle 4 Jahre eine ihnen vorgelegte Liste, 
aber wissen nicht eigentlich was. Denn sie haben sich zu fügen. 
Zunächst den Vorschlägender Parteien, dannder Obrigkeit, die 
sichfür ihre Aworität auf das Volk beruft, das sie gewählt habe. 

Recht und Gerechtigkeit? Recht ist verbürgt in einem gewis
sen Umfang wie in Rechtsstaaten, wie auch in totalitären 
Staaten. Aber die Grundrechte sind so wenig gesichert, daß 
Rechtsbrüche seitensder staatlichen Behörden vorkommen(wie 
in der Spiegel-Affäre, der Abhöraffäre usw.), die keineswegs 
eingestanden und wiedergutgemacht werden. Die Richter brau
chen sehr, sehr lange Zeit. Sie thronen in ihrer Unangreifbar
keil. Sie behandeln das Recht, wie sie es auslegen, als absolut, 
fühlen sichalsdessen Kenner und Verwalter undfällenzuweilen 
unverständliche Urteile .... Gerechtigkeit gibt es sowenig wie je, 
außer in dem Grad der Nachgiebigkeit gegenüber Interessen, 
die von genügend starken Gruppen vertreten werden . ... 

Die Verfasser des Grundgesetzes scheinen vor dem Volke 
Furcht gehabt zu haben. Denn dieses Gesetz sehrankt die 
Wirksamkeit des Volkes aufein Minimum ein. Alle 4 Jahre wählt 
es den Bundestag. Die ihm von den Parteien vorgelegten Listen 
oder Personen sind schon vorher durch die Parteien gewählt. 

Der Vorgang dieser verborgenen Vorwahl, die die eigentli
che Wahl ist, ist verwickelt .... Aber immer sind es die Parteigre
mien, nie das Volk, das an diesem entscheidenden Anfang 
beteiligt wäre. Man muß Parteimitglied sein, um bei dieser 
Wahl irgendwo mitwirken ... zu können. 

Auch wer Parteimitglied ist, hat als solches eine geringe 
Wirkung bei den Nominierungen. Entscheidt~nd wählen die 
Parteihierarchie und Bürokratie . ... 

Man kann kaum behaupten, daß in der Bundesrepublik eine 
politische Willensbildung des Volkes stattfindet . ... 

Die großen Schicksalsfragen gehen nicht an das Volk. Ihre 

Beantwortung muß das Volk über sich ergehen lassen . ... 
»Die Gründung der Parteien ist frei«. Das ist nur formal 

richtig. InderTat ist das Übergewicht der bestehenden Parteien 
durch ihre Organisation und ihre Geldmittel so groß, daß neue 
Parteigründungenkaum eine Chance haben. Diegroßen Partei
en sind selbständige Mächte geworden . ... 

Die 5%-Klausel hat zur Folge, daß sich neue Parteien kaum 
entwickeln können. Sie können sich, wenn sie noch im Anfang 
stehen, im Parlament nicht zur Geltung bringen ... Die Klausel 
ist eine Sicherung der herrschenden Parteien gegen neue Par
teien . ... 

Nur ein Symptom dafür, daß die Parteien, statt dem Staat zu 
dienen., selbst die Staatsherrschaft ergreifen, sichmit dem Staat 
identifizieren, ist das in der Bundesrepublik erst später aufge
tretene Phänomen der Parteienfinanzierung durch den Staat. 
Die Parteien zeigendamit an, daß die Staatskasse ihre Kasse ist, 
die Steuergelder etwas, worüber sie nicht nur für Staatszwecke, 
sondern auchfür sich selbst durch Parlamentsbeschluß verfü
gen. Begonnen mit einer scheinbar harmlosen Bewilligung von 
5 Millionen aus der Staatskasse an die Parteienfür politische 
Bildungszwecke, wurde der Betrag ständig gesteigert (1965 
zumindest 38 Millionen), und zwar ohne Beschränkung auf 
jeden Zweck . ... 

Neue Parteien können nicht mehr entstehen. Die Initiative 
dazu aus dem Volk ist vergeblich . ... 

Einen Schritt weiter gehen Regierungsparteien, die für ihre 
Ministerund den Bundeskanzleraus Staatsgeldern Propaganda 
finanzieren . ... 

Parteienoligarchie heißt: Verachtung des Volkes. Sie neigt 
dazu, dem Volke Informationen vorzuenthalten. Man will es 
lieberdummsein lassen .... Man kannihmstattdessenerregende 
Phrasen, allgemeine Redensarten, pompöse Moralforderungen 
und dergleichen vorsetzen . ... " 6> 

Update der Zahlen: Donner Parteien bedienen sich 

"Der durchseine Kritik an den herrschenden Mißsttinden im 
Staat hervorgetretene Professor Hans Herbert von Arnim von 
der Speyrer Verwaltungshochschule hat am 30.5.I996 in Bonn 
»eine gigantische Umleitung der staatlichen Gelder« an die 
Bonner Fraktionen und Parteistiftungen angeklagt. 

Danach haben sich die Zahlungen an die Fraktionen des 
Bundestages von 3,4 Mt'llionen DM im Jahre I966 auf I07 
Millionen DM im vergangenen Jahr um mehr als verdreißig
facht . Bei den Bundestagsfraktionen würden insgesamt 5.000 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Die Gelder an die politischen Stiftungen seien von 14 
Millionen DM 1966 auf 620 Millionen DM im Jahre 1994 
gestiegen, sind also um mehr als 44 mal höher als vor 28 Jahren. 
Dies sei eine Umgehung des Urteils des Bundesverfassungsge
richts, das die direkte Parteienfinanzierung begrenzte." s> 

Mit seinen Büchern werden wir uns in einer späte-

5) Stllttgarter NachrichU!n, 3 1.5.!996. + Delltschlnnd in Geschichteutul Gegen
wart, TUbingen 411996. S. 42. 
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ren Folge noch auseinanderzusetzen haben. Hier vor
erst nur in aller Kürze: 

"Die Zahlungen an die Landtagsfraktionen sind im gleichen 
Zeitraum von 7 auf 13I Millionen hochgeschossen." 7><s. 1~> 

Nicht inbegriffen sind hierbei die Zahlungen auf 
Kreis- und Kommunalebene. Da in den Genuß dieser 
Staatsmittel nur Parteien gelangen, die die 5%-Hürde 
überwunden haben und Fraktionen bilden können, 
haben sich neu bewerbende Parteien, die schon durch 
die vielfältig verschachtelte Parteienfinanzierung bis 
hin zu steuerbegünstigten Spenden und deren erneute 
50%igen Staatszuschuß auslösende Wirkung für die 
Partei ungebührlich benachteiligtsind, gar keine Chance 
mehr. Die Demokratie ist zur Farce geworden. 
6~ Der Spiegel, 17/1966, S. 49. 64. --Kar\ Jaspers, "Wohin !reibt die Bundes

republik?" 
7 Hans Herben vou Arnim, "Die Partei, der Abgeordnete und das Geld·· 

Parteienfinanzierung in Deutschland", MUnchen 1996. 
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"Die öffentlichen Mittel der Parteistiftungen sind von völli
ger Undurchsichtigkeit . ... Es fehlt an jeder äußeren Kontrolle 
der in eigener Sache Entscheidenden." 7>< 171> 

"Rechnet man alles zusammen, was der Staatfür Parteien, 

Fraktionen, parteinahe »Stiftungen« und Abgeordnetenmitar
beiter derzeit aufbringt, so kommt man in einer vierjährigen 
Legislaturperiode auf rund 6 Milliarden DM, pro Jahr also auf 
1,5 Milliarden Mark." 7><S. 186) 

Update des Programms 
Oberstaatsanwalt Dr. Helmut Kalkbrenner, 

München: 
"Die Bürger werden in keiner Weise gefragt, sie haben nur 

zu gehorchen, zu zahlen unddie Folgen zu tragen. Das Volkwird 
als zu dumm betrachtet, um über seine eigenen Angelegenheiten 
befinden zu können. Das Volk wird als einsichtslose Masse 
verachtet, der man 'Brot und Spiele' zu bieten hat, die man aber 
nach Bedarfmit Hilfe willfährigerMassenmedienmanipulieren 
kann. Dem Volk wird lediglich die Rolle des Stimmviehs zuge
standen, das alle 4 Jahre zur sogenannten Wahl trotten darf, 
nachdem es durch den Wahlkampf der Etablierten mit entspre
chender Gehirnwäsche dafür reif gemacht worden ist. Dann darf 
es vonden Bundesparteien aufgestellte Bewerber, die es zumeist 
gar nicht persönlich kennt, ankreuzen und hat damit seine 
Pflicht und Schuldigkeit getan. Es kann sodann seine Stimme im 

wahrsten Sinne des Wones 'abgeben'; denn es hatjetzt 4 Jahre 
nichts mehr zu sagen. Die Bürger habendemAngekreuzten eine 
Blankovollmacht erteilt, mit der er machen kann, was er will. 
Daß die Gewählten hemmungslos davon Gebrauch machen, hat 
die Vergangenheit zur Genüge bewiesen. "8> 

Ein hoher Staatsschützer zum verfolgten mündi
gen Staatsbürger Meinolf Schönborn, der von seinen 
demokratischen Rechten, eine eigene Meinung haben 
zu dürfen, im national-freiheitlichen Sinn Gebrauch 
gemacht hatte: 

"Es ist mir scheißegal, ob 20, 40 oder 60% der Deutschen 
gegen dieses System sind. Solange keine Alternative da ist, ist 
das völlig ungefährlich. Und sollte eine Alternative auftreten, 
werden wir sie in die Tonne kloppen. Wir werden dafür sorgen, 
daß es niemals eine Alternative gibt." 9> 

Notwendige Ergänzung 
Die 4. Staatsgewalt neben der legislativen, exekuti

ven und judikativen ist die Medienherrschaft. Sind 
Rundfunk und Fernsehen in der Hand der "gesell
schaftlich relevanten Gruppen", sprich in erster Linie 
der Parteien und der "ihnen nahestehenden", nicht 
widersprechenden, opportun verhaltenden Vertreter 
genehmer Organisationen, die ihre Existenzgrundla
gen von Zwangsgebühren des deutschen Volkes bezie
hen, so sind die "Privatsender" ebenso wie die Presse in 
Händen von Personen, die erst durch Übereifer an 
erwünschter Nachrichtengebung, Kommentierungund 
Wohlverhalten gegenüber den internationalen Schritt
machern in die Riege der Meinungsbilder aufgenom
men und gefordert worden sind oder überhaupt aus 
deren Reihen stammen. Auch in ihren Kreisen führen 
abweichende Meinungen ins berufliche Aus. 

Sind bereits 50% aller Parlamentarier Beamte, also 
dem politischen Dienstherrn über den parteigebunde
nen Fraktionszwang hinaus zusätzlich zur Treue ver
pflichtet und damit nicht mehr unabhängig, so werden 
auch die -- vor allem die hochgestellten -- Richter 
ungeachtet ihrer gepriesenen Unabhängigkeit nach 
dem Parteiproporz ausgewählt . .Auch bleiben insbeson
dere sie in politisch schwierigen Entscheidungsfragen 
angewiesen auf-- ebenfalls dem Parteiproporz gemäß 
ausgewählte -- Experten, die sich durch opportunen 
Eifer parteipolitiscn hochgedient haben. Der sogenann
te "heimliche Dritte Senat"-- diejeweils 3 wissenschaft
lichen Mitarbeiter der 16 obersten Verfassungsrichter, 
die in keinem GeschäftsverteilungspJan auftauchen, 
keinem Auswahlverfahren nach Art. 94 GG unterwor
fen und kaum auswechselbar sind-- wird bereits viel
fach als "Herr der Verfahren"· bezeichnet, 

"denn der Berichterstatter des Ersten und Zweiten Senats 

Historische Tatsachen Nr . 72 

übernimmt nach aller Erfahrung fast ausnahmslos das von 
seinen Assistenten entworfene Votum -- bisweilen sogar ohne 
das Original der Beschwerdeschrift ganz oder zumindest in 
Teilen überhaupt genaugelesen zu haben. Dieses Votum gehe 
dann den beiden anderen Kammermitgliedern im sogenannten 
Umlaufverfahren zu und werde von diesen nicht selten blind
lings abgezeichnet." 10> 

Mehrfach wurde bereits in den HT auf Bedeutung 
und Folgewirkung der -- im Gegensatz zum Grundge
setzartike13 --gesetzlich verfügten Unterschiedlichkeit 
der Rechtsstellung zwischen dem deutschen Volk bzw. 
den deutschen Menschen einerseits und bestimmten 
Minderheiten ("Gruppen, die im Widerstandgegen eine 
--»die ns-« -- Gewaltherrschaft gestanden hatten") ande
rerseits hingewiesen. 1l)Ein Relikt aus der Besatzungs
zeit. Allein schon hierdurch sind die Grundsätze einer 
Demokratie unterhöhlt und das daraufbegründete Herr
schaftssystem zur Farce degradiert. 

Vergegenwärtigt man sich zudem, welch gewaltige 
Bedeutung die international verzahnten Geheimdien
ste und Logen bei der Steuerung sogar weltpolitisch-er 
Entscheidungen haben, was grundsätzlich bekannt, 
nur in den Details weitgehend geheim ist, so mutet es 
geradezu grotesk an, wenn der bundesdemokratische 
deutsche Staat 1968 das noch aus dem Dritten Reich 
übernommene Verbot der Geheimbündelei kommentar
los abgeschafft hat. Am 25. Juni 1968 wurde im Achten 
Strafrechtsänderungsgesetz der § 128 StGB ohne jede 

8) Deutschland-- Schrift ftir neue Ordnung, Remscheid 1995, Folge 11/12, S. 
21. 

9) Presseerklärung "Freiheit und Gerechtigkeit für Meinolf Schönborn", u.a. v. 
Rechtsanwalt Dr. Hans-Günter E isenecker am 15.7 .1996, 19260 Goldenbow. 

10) Vlothoer Tagebi<llt, 22.8.1995. 
11) Strafgesetzbuch§ 194 -· Vgl. HT Nr. 7, 12, 13, 21, 25, 29, 34, 42, 43, 56, 67. 
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Begründung gestrichen. 12> Er hatte folgenden Wortlaut: 
"§ 128 (Geheimbündelei) 
Die Teilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Verfas

sung oder Zweck vor der Staatsregierung geheimgehalten wer
den soll, oder in welcher gegen unbekannte Obere Gehorsam 
oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorsam verspro
chen wird, ist an den Mitgliedern mit Geftingnis bis zu 6 
Monaten, an den Stiftern und Vorstehern der Verbindung mit 
Gefängnis von 1 Monat bis zu 1 Jahr zu bestrafen. 

Gegen Beamte kann auf Verlust der Ftihigkeit zur Beklei
dung öffentlicher Ämter auf die Dauer von 1 bis zu 5 Jahren 
erkannt werden." 

Doch aus dieser Gesetzesänderung darf nun nicht 
etwa gefolgert werden, einemjeden sei damit gestattet, 
eine Geheimloge zu gründen oder ihr anzugehören und 
sich mit Gleichgesinnten, abgeschirmt vor Verfassungs
schutz und Staatsschutz, zu treffen, zu beraten, Kon
takte auszubauen. Weit gefehlt! 

Schließlich bietet noch § 129 StGB genug Möglich
keiten, jedwede "kriminelle Vereinigung" zu zerschla
gen. Nach Verständnis des bundesdeutschen Staats
schutzes sind damit von vornherein alle "rechtsextre
men", theoretisch auch "links-extremen" Gruppierun
gen "auszurotten" -- so der Forderungs-Tenor des israe
lischen Staatspräsidenten Ezer Weizmann am 16.1.1996 
vor dem Deutschen Bundestag gegenüber nationalen 
Bestrebungen in Deutschland, ein Wort, das dann so
fort bundesoffiziell verschönt mit "von der Wurzel her 
ausreißen" wiedergegeben wurde (vgl. HTNr. 70, S.l). Das 
gilt freilich auch für den Fall, wenn die ersteren sich 
ausschließlich als Wahrer nationaler und völkischer 
Interessen zusammenfinden. Die Definition dessen, was 
"rechtsextrem" oder "linksextrem" ist, obliegt dem Er
messensspielraum der Staatsanwaltschaft und der Ge
richte. In der Praxisjedenfalls istdieser Rahmen so weit 
gefaßt, daß jede unerwünschte Gruppenbildung, und 
sei es, wie gehabt, ein Pfadfinderbund oder ein Treffen 
einiger nationaler Publizisten als "kriminelle Vereini
gung" stigmatisierbar und damit zerschlagbar ist. 

Wer jedoch ist es, der diese "Unerwünschtheit" und 
damit die Kriminalisierung auszugrenzender Meinungs
träger postuliert? Im heutigen Bundes-Deutschland 
pflegt man eine solche Frage "mit Rücksicht auf das 
Ausland" zu beantworten, was gleichzeitig die rechtli
che Stellung des deutschen Volkes im Rahmen der 
internationalen Staatenwelt, aber auch den Wertgehalt 
der bundesdeutschen Demokratie kennzeichnet. Eine 
Fülle von in jedem Staat der Welt als normal, selbstver
ständlich, national, .demokratisch legitim eingestufter 
Gruppierungenjunger und ä·]terer Menschen verfiel im 
Verlauf der Nachkriegszeit in der BRD diesem Verdam
mungsurteil und damit Verbot. Zur gleichen Zeitjedoch 
werden Schleusen zur E'inwanderung "politisch Ver
folgter" aller Herren Länder geöffnet! 

Doch nicht nur Verbote von gut bürgerlichen Verei
nigungen sind Kennzeichen bundesdeutschen "Demo
kratieverständnisses", sondern in zunehmendem Maße 
auch die Kriminalisierung von Schriftstellern und Hi
storikern sowie die Vernich~ung wissenschaftlicher U n-

12) BGBI I, 1968,29. Juni 1968~-Nr. 43, S. 748. 
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tersuchungen und damit von Beweismitteln. 
Der deutsche Erlebniszeuge Hans-Werner Wol

tersdorfformulierte diese Situationangesichts seines 
jüngsten Strafprozesses wie folgt: 

"Mit offenen Armen haben wir sie empfangen, die Dissiden
ten aus den Ostblockltindem, die wegen ihrer kritischen, mißlie
bigen, also staatsfeindlichen Schriften oder Äußerungen be
straft wurden oder rechtzeitigfliehen konnten. Hier avancierten 
sie zu Helden, zu Kämpfernfür die Meinungsfreiheit .... 

So geriet es (mein neues Buch "Die Ideologie der neuen 
Weltordnung",-- d. Verf.) auch in die Hände eines parlamen
tarischen Staatssekretärs, der sich spontan zu einem Besuch bei 
mir anmeldete ... und mich mit den Worten begrüßte: 'Das ist 
das beste Buch, das je auf diesem Gebiet geschrieben 
wurde.' " 

Doch dann folgten Hausdurchsuchung und Beschlag
nahme auf Grund einer Anzeige wegen "Volksverhet
zung". Ein halbes Jahr später überreichte ein Polizeibe
amter die Anklageschrift mit einem Gutachten ohne 
Herkunftsnachweis, ohne Unterschrift, ohne Datum. 

"Da waren scheinbar wahllos Passagen aus meinem Buch 
aneinandergereiht mit der anschließenden Beurteilung, daßdas 
rassistisch und volksverhetzend sei. Es htitte ebensogut 'Hänsel 
und Gretel' mit derselben Beurteilung zitieren können . ... 

Der Kriminalbeamte, der die Beschlagnahme durchgeführt 
und mitbekommen hatte, daß der Staatsanwalt das Buch noch 
gar nicht gelesen hatte, beruhigte mich: Die Anweisung kommt 
vonganzoben.1rgendeinerder Parlamentarier, demder Staats
sekretär voller Begeisterung mein Buch zugesteckt hatte, muß 
'ganz oben' das Verbot-- und damit die Bestrafung-- veranlaßt 
haben. Der Richter, der nicht einmal wußte, was 'ein Gojim' ist, 
wtire ohnehin überfordert gewesen, irgendetwas zur Sache zu 
sagen." 

Urteil: Literaturvernichtungund Geldstrafevon 120 
Tagessätzen zu DM 200,-- = 24.000 DM.13> 

Dies nur ein symptomatisches Beispiel für viele 
"rechtsstaatliche" Quittungen, die "mündige Bürger" 
dafür erhielten, daß sie von Ihrem Grundrecht auffreie 
Meinung Gebrauch gemacht haben. 

Der nach Deutschland remigrierte Generalstaats
anwalt Fritz Bauer (Hessen) beschrieb in den 60er 
Jahren die Notwendigkeit unentwegter Prozesse ge
gen "Nazis" mit den Worten: 

"Sie zeigen uns, wie nahe wir doch dem Affenstadium sind 
und wie dünn die Haut der Zivilisation war und ist." 14> 

Wer also begriffen hat, daß der Deutsche sich erst 
im Entwicklungsstadium des Affen befindet, weiß äuch 
von vornherein, wer der Mensch und aufwessen Seite 
das Recht ist. Wenn Fritz Bauer auch von "wir" und 
"uns" sprach, so hat er sich und seinesgleichen als 
Ankläger gegen Deutsche natürlich davon ausgenom
men. Nur Affen merken vielleicht diesen Unterschied 
nicht, auch nicht, daß ausgerechnet ausschließlich 
ihre historisch-wissenschaftliche Literatur in dem von 
auserwählten Anklägern beherrschten Staat mittels 
Ausnahmegesetzen und hohnsprechender Justizpra
xis zur Vernichtung befohlen wird. 

13) Stimme des Gewissens, Hrsg. Wehbund zum Schutze des I .ebens, Vlolho, 
Sept./Olct. 1996, S. 9 - II. 

14) Caspar von Schrenck-l"otzing, "Charakterwäsche", MUncben 1981, S. 274. 
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Umerziehungsdogma nach 1945 
in der "voll souveränen" Bundesrepublik 

Beweise nicht erforderlich, Sprüche genügen 

Ist es Unkenntnis oder Infamie, wenn die tonange
benden Politiker, Historiker und ihre Medien unbe
streitbare Tatsachen gegen die Alleinschuld Deutsch
lands nicht zur Kenntnis nehmen wollen und sich dafür 
servil der Sieger-Sprachregelung, dem Sieger-Recht 
und der von Washington, Moskau, London und Paris 
verordnet gewesenen Umerziehungsgeschichtsschrei
bung von 1945 auch noch im Jahre 1996 unverändert 
verpflichtet fühlen? GegenUnkenntnis dieser von Bonn 
aus agierenden Dogmatiker spricht, daß sie binnen 50 
Jahren seit 1945 nicht ein I-Tüpfelchen von ihrer Aus
gangsposition der absoluten Schuld Deutschlands für 
alles undjedes "von Anfang an" abgewichen sind und sie 
demzufolge nicht einen einzigen vorgelegten Gegenbe
weis zur Kenntnis genommen und in ihr Geschichtsbild 
aufgenommen haben und sie zudem über bisherige 
Abkanzelungen hinaus dazu übergegangen sind, wis
senschaftliche Literatur und Beweismittel mittels Straf
prozessen zu vernichten. 

Zur Kennzeichnung dieses Politklimas nur einige 
markante Sprüche dieser Art: 

Prof. Theodor Eschenburgschrieb im Jahre 1964: 
"Die alleinige Schuld Hitlers ( am Zweiten Weltkrieg) ist eine 

Grundlage der Politik der Bundesrepublik." 15) 

Er forderte dann, alles zu unterlassen und zu unter
binden, was die Glaubwürdigkeit dieser Auffassung 
über die Ursachen des Zweiten Weltkrieges in Frage 
stellt. Man könnte mit den Worten des us-amerikani
schen Historikers E lmar Barnes ergänzen: 

"Wenn sich dieses Grunddogma nicht aufrechterhalten läßt, 
wird der Zweite Weltkrieg zum größten Verbrechen der Ge
schichte ... , das zur Hauptsache auf England, Frankreich und 
den Vereinigten Staaten lastet." 16> 

Barnes hätte in richtiger Reihenfolge die Verant
wortlichen um Stalin, F.D. Roosevelt, Winston Church
ill, den polnischen Außenminister JosefBeck und Dala
dier in Paris benennen müssen. 

Da Geschichte immer eine Wahrheit auf Zeit ist und 
neue Untersuchungen neue Ergebnisse bringen, for
derte Prof. Eschenburg zur Unwahrhaftigkeit und Ma
nipulation auf. Er stahd nicht allein. Der Schweizer 
Prof. Walter Hofer, langjähriger Dozent an der Deut
schen Hochschule für Politik in Berlin-West, forderte 
gleichermaßen, "die braune. Ära dürfe nicht objektiv 
betrachtet werden." 17> Andere verweigerten jedwede 
Diskussion mit "Ewiggestrigen", also jenen, die zur 
Kriegsschuldfrage oder zur Kriegsverbrechensthema
tik, ja zum Dritten Reich schlechthin, eine andere 
Auffassung mit historischem Faktenmaterial belegten. 
15) Theodor Eschenburg, "Aus der politischen Praxis der Bundesrepublik", Ort? 

1964, s. 164 f. . 
16) Elmar Barncs, "Die deutsche Kriegsschuldfrage", Tübingen 1968, S. 58+ 62. 
17) Walter Hof er, "Die Eolfesse1ung des Zwei ten Weltkrieges", Stungart 1953, 

Vorwort. 

Solches Verhalten wollten sie als allein seligmachendes 
Demokratieverständnis gewertet und abgesichert wis
sen. Sie verschafften sich Strafgesetze mit weiten Er
messensspielräumen zur Aburteilung von Mitbürgern 
und auch Wissenschaftlern, die ihre einseitige Auffas
sung "anzweifelten", "leugneten", "in Abrede stellten", 
"verunglimpften", "beleidigten", die besiegte Staats
macht "verherrlichten" oder "verharmlosten", usw .. Sol
cherlei im Strafrecht verankerten Vokabeln ermöglich
tenjedwede --auch wissenschaftlich belegte-- Richtig
stellungen dem Strafrechtsbereich zuzuordnen und so
mit jede unerwünschte Meinung zu vereiteln. 

Wie sagte doch Bundeskanzler Helmut Kohl in 
seiner Regierungserklärung zum 1. September 1989?: 

"Hitler hat den Krieg gewollt, geplant und entfesselt. Daran 
gibt es nichts zu deuteln. 

Wir müssen entschieden allen Versuchen entgegentreten, 
diesesUrteil abzuschwächen. Das ist ein Gebot der Wahrhaftig
keit und des politisch-moralischen Anstands." 18> 

Ein Historiker hatte sich an das Bundeskanzleramt 
gewandt, um für diese Behauptung die Beweisführung 
zu erhalten. Nach monatelanger Verweigerung blieb 
die Antwort auf seine wiederholten Anfragen Schwei
gen. Der Petitionsausschuß des Bundestages bediente 
sich eines ähnlichen Spruches ohne die angeforder ten 
Beweise und lehnte den Antrag des Petenten mit den 
Worten ab: 

"Die der Aussage des Bundeskanzlers zugrundeliegenden 
historischen Tatsachen sind allgemein bekannt und jedermann 
zugänglich. "19> 

In dem amtlichen Sprücheritual istjedes Wort falsch. 
Hitler hat weder den Krieg gewollt, noch geplant, noch 
entfesselt! Die "historischen Tatsachen" waren grund
sätzlich andere !Der Krieg war sch on Monate vor dem 
1. September 1939 durch den auch von den USA mitver
anlaBten Vertragsautomatismus der Briten, Franzosen 
sowohl mit Polen (31. März und 6. April 1939) als auch 
mit der Sowjetunion (24. Juli 1939) sowie durchStalins 
Weltherrschafts-Langzeitplanung unausweichlich ge
macht und schließlich durch die polnischen Gebietsan
sprüche und Grenzverletzungen sowie die planmäßig 
organisierte wirtschaftliche Ruinierung, Vertreibung 
und Ausmordung der deutschen_ Minderheiten im Kor
ridorgebiet ausgelöst worden. 

Für die hier angeführten Tatsachen liegen SeitJahr
zehnten eine Fülle von in- und ausländischen Nachwei
sen verschiedenster Art vor, die sowohl dem Buch 
"Wahrheit für Deutschland-- Die Schuldfrage des Zwei
ten Weltkrieges" als auch anderen ausführlichen Doku-

18) Die Welt , 2. September 1989 + Bulletin des Presse- und Informationsamtes 
der Sundesregierung Nr. 84, S. 734; ähnlich auch im Bulletin vom 22.6.1990. 
Nr. 79,S.679. . 

19) UIUlbhängige Nachrichten, April1992, S. 10. 

7 
Hüloritclae Toltoclaen Nr 72.:__ _______________ ~----------------



mentationen aller am Krieg beteiligtgewesenen Länder 
zu entnehmen sind. 

Neben beweislosen Sprüchen und Hinweisen auf 
Tendenzliteratur eigener Provenienz versteht man sich 
auch auf einschüchternde Ablenkung. 

So z.B. Bundestagspräsident a.D. Rainer Barzel: 
"Wer die Schuld Hitlers am Ausbruch des Zweiten Weltkrie

ges relativiert, ist mein Gegner." 20> 

Das schleswig-holsteinische Innenministerium in 
Kiel setzte die Zurückweisung der deutschen Allein
kriegsschuld mit Rechtsradikalismus gleich, was nach 
herrschender Spruchpraxis von Verfassungsschutz und 
Gerichten einer Kriminalisierung gleichkommt: 

"Er (der Rechtsradikalismus) sei durch Versuche gekenn
zeichnet, die Verbrechen der NS-Zeit, insbesondere die Kriegs
schuldfrage, zu relativieren und zu verharmlosen." 21> 

So einfach ist es, dem Volk das selbständige Denken 
zu verleiden und dem Zeitgeist zuliebe unbequeme, 
historische Forschungsergebnisse --auch namhaftester 
ausländischer Historiker -- zu unterdrücken. 

Prof. Dr. Bolko v. Richthofen zog als langjähriger 
Hochschullehrer schon vor Jahren das Resümee: 

"Die Alleinschuldthese gegen Deutschland ist ein politi
sches Propagandamärchen und keine historische Wahrheit. 
Auch wer das aus Verkrampftheil seines Denkens, mangeln
der Quellenkenntnis und fehlender Logik oder um machtpoli
tischer, gegen Recht, Wahrheit und Menschlichkeit gerichte
ter Ziele willen auch fernerhin nicht wahrzuhaben wünscht, 
ändert daran nicht das Geringste. Vielmehr belastet er durch 
sein Verhalten nur sich und seine Anhänger." 23> 

"Ein Antisemitismus, der in der deutschen Gesellschaft tief 
verwurzelt war: Pogrom als Volksbelustigung, Baden-Baden, 9. 

November 1938." 24> 

Bild + Text sind gefälscht! Das erstmalige Er
scheinen 58 Jahre nach dem Geschehen erweckt von 
vornherein Verdacht. Doch der rechte Mann ohne Bei
ne frei schwebend und seine insUnwirkliche auslaufen
de rechte Schulterpartie (im Bild linke Seite) ist trotz "Par
teiabzeichen" eine Zumutung für den gesunden Men
schenverstand! Ergänzende Fälschungsindizien sind 
die rechte weiße, ohne Steinbreite abreißende "Haus
wand", das überlichtete Gesicht des Polizisten im Ver
gleich zu den schattigen anderen Gesichtern, das ver
zeichnete Hakenkreuz auf der Armbinde des linken 
Mannes, die im Schwarz verschwimmenden Beinparti
en, die unförmigen Unterschiede in der Dicke der Füße, 
fehlende Schattierungsübergänge an den Uniformen 
und außerdem die fehlenden historischen Belege über 
Tatort, Tatzeit, Zeugen, Namen usw. Da die "Kristall
nacht" am 9.11.1938 erst zur Nachtzeit spät begann, 
konnte ein solcher ohnehin verboten gewesener Vor
gang auf gar keinen Fall schon zur Tageszeit und schon 
gar nicht in Anwesenheit eines Polizisten stattgefun
den haben! 

Ein schon fast vergessener Fall 
Ein israelischer Schüler (Mindeljähriger) bewirkte 

die Vernichtung von 21.000 Kriegsbüchern über die Waffen-SS 
und die Vernichtung eines deutschen Verlages 

Das ermöglichte das Rechtssystem der Bundesrepu
blik Deutschland bereits im Jahr 1962. 

Es geschah in Köln: Der miiiderjährige Gastschüler 
aus Israel riß Werbeplakate für militärgeschichtliche 
Bücher über die Waffen-SS von einem mobilen Ver
kaufswagen herunter und schrie: 

"Aus meiner Familie sind unter dem Zeichen der SS über 
hundert Verwandte umgebracht worden." 

Die Einzelheiten hat Verleger Helmut Cramer in 
20) Die Welt, 9. August 1989. 
21) Die Welt, Nr. 229, I. Oktober 1991. 
22) Helmut Cramer, "'Wie sind wir doch so frei--auweih ! --Ein kritischer Bericht 

über den Skandal um 21.000 Kriegsbücher der Waffen-SS", Königswinter 
1973. 
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seinem Buch 'Wie sind wir doch so frei - auweih!"22> der 
Öffentlichkeit unterbreitet: 

Die Staatsanwaltschaft sorgte für sofortiges Verbot 
eines weiteren Verkaufs, Beschlagnahme. Einseitige 
Medieninformationen folgten. 

Der gewiß neutraleKyflhäuser schrieb in Nr. 5, Mai 
1964 über diese Bücher: 

" ... «Für Deutschland» nennt sich eine im Ring-Verlag, 
Helmut Cramer, Siegburg, erscheinende Buchreihe, die über 
Kampfund Einsätze der Waffen-SS berichtet. NachdemZusam-

13) Bolko rrhr. von Richthofen, "Kriegsschuld 1939-1941"', 2. Teil: "Der Schuldan-
teil der anderen", Vaterstellen 1970, S. II. 

24) Jüdische Allgemeine, 2. Mai 1996 

Hi.lorieche Tatoachen Nr. 72 



menbruch wurde die Waffen-SS in einer beispiellosen Hetze 
diffamiert und mit Vorgängen in Konzentrationslagern und 
rückwärtigen Gebieten belastet, mit denen sie als Fronttruppe 
auch nicht das geringste zu tun hatte. Ihre 36 Divisionen mit 
900.000 Soldaten verloren über 360.000 Mann vor dem Feind; 
50.000 werden vermißt. Diese Zahlen allein sind der Beweisfür 
die Htirte der Einsätze dieser auch vom Gegner anerkannten 
Truppe. Die Buchreihe dient ohne politische Tendenzen der 
Wahrheit." 

Doch linksradikale Literaten mahnten den Staats
anwalt zur Eile. Die Bundesprüfstelle für jugendge
fährdende Schriften in Bad Godesberg war auch schon 
zur Stelle, doch von einer "Prüfung" konnte der Verle
ger nichts feststellen. Sachliche Auseinandersetzungen 
fanden nicht statt. Indizierungen folgten. 

Am 11.6.1963 war es dann soweit: Ein Staatsanwalt 
übergab den Beschlagnahmebeschluß. Begründung: 
"Verdacht auf Staatsgefährdung gemäß § 88 Abs. 2, 93 
94, 95, 98 StPO". 

21.326 Bücher im Werte von 213.260,-- DM wurden 
"sichergestellt"; alsFolge davon verlor eine kostspielige 
Verkaufsorganisation ihre Grundlage und mußte auf
gelöst werden. Die beiden ersten Bände der Buchreihe, 
die über den Einsatzraum Breslau berichteten, blieben 
zunächst gegen den Willen des Staatsanwaltes mit 

Rücksicht auf die damals noch nicht ganz ausgeschalte
ten Vertriebenenorganisationen verschont. 

In den anschließenden Gerichtsinstanzen erwies sich 
auch hier, daß auf Sachargumente des inzwischen An
geklagten überhaupt nicht eingegangen worden ist. So 
z.B. auf den Einwand von Otto Skorzeny, daß sein Buch 
"Geheimkommando" bereits 1949/1950 ohnejede Bean
standungvon einem anderen Ver lag mit mehr als 10.000 
Exemplaren verkauft worden war und 13 Jahre später 
ja nicht plötzlich staatsgefährdend sein könnte, was all 
die Jahre zuvor niemandem aufgefallen war. 

Inzwischen war auch die Hexenjagd gegen die Auto
ren angelaufen: Angeklagte, "Kriminelle". 

Der Verleger sah als Ausweg vor wirtschaftlichem 
Ruin und möglicherweise Gefängnis nur noch das Exil. 
Er bemächtigte sich seiner beschlagnahmten Bücher 
und begab sich nach Ägypten. Dort verdächtigte man 
ihn als Agenten Israels und versuchte später, ihn in 
eine Arbeit gegen die Bundesrepublik einzuspannen. 
Jahre später kehrte er zwar wieder nach Deutschland 
zurück und konnte mehr oder weniger glückhaft auf 
Einstellung der Verfahren infolge Verjährung reflektie
ren, doch für Entschädigung oder einen verlegerischen 
Neuanfang gab es keine Chance. 

''Presseinformation" 

"Niedersächsiscbes Innenministerium 
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

21.12.1992 Nummer 330/92 
Deutscher Kameradschaftsbund 

Wilhelmsbaven verboten 
Der niedersächsische Innenminister und stellvertretende 

Ministerpräsident Gerbard Glogowskl hat mit Verfügung vom 
18. Dezember 1992 den 'Deutschen Kameradschaftsbund 
Wilhelmshaven' (DKB ) verboten. 

Das Verbot istam Montag morgen durch die Zustellung der 
Verbotsverfügung an den ersten Vorsitzenden des Vereins in 
Kraft getreten. Danach ist der Deutsche Kameradschaftsbund 
Wilhelmshaven eine rechtsextremistische Vereinigung, die sich 
gegen die verfassungsmäßige Ordnung im Sinne des Artikel9, 
Absatz 2 des Grundgesetzes und des§ 3 Abs. 1 des Vereinsge
setzes richtet. 

Bei Durchsuchungen von 24 Wohnungen mutmaßlicher 
Mitglieder des DKB hatte die niedersächsische Polizei am 9. 
Dezember 1992 umfangreiches Beweismaterial für eine gegen 
die freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtete Tätig
keit dieser Vereinigung sichergestellt. Nach dem Grundsatzpro
gramm hat sich der DKB zum Ziel gesetzt: 'Kameradschaft 
zu fordern und deutsches Kulturgut zu pflegen', sich 
gegen 'Überfremdung und ~sylbetrug' zu wehren, eine 
'volksdeutsche und beimattreue Erziehung' an unseren 
Schulen einzuführen, das 'ungeborene Leben' zu schützen, 
sich für eine 'großzügigere Förderung der deutschen 
Familie' einzusetzen, eine 'Wegwerfgesellschaft' aus Grün
den des Umweltschutzes zu vermeiden, 'Deutschland in den 
Grenzen von 1937' wieder he~zustellen und Schluß zu ma
chen mit der 'Besudelung-der deutschen Geschichte'. Der 
DKB versteht sich allgemein als 'Sammelbewegung' junger 

Hitlori•che Tauachen Nr. 72 

unzufriedener Rechtsextremisten, insbesondere aus dem neona
zistischen Spektrum. Er vertritt in seinen Flugblättern, Einla
dungsschreiben zu Veranstaltungen und anderen Aktivitäten 
offen eine extrem ausländerfeindliche und nationalistische Po
sition. 

Die Organisation und Tätigkeiten des DKB erstrecken sich 
nicht über das Gebiet des Landes Niedersachsen hinaus. 

Aufgrund der jetzt ergangenen Verbotsverfügung macht 
sich strafbar, wer sich weiterbin als Mitglied des DKB betätigt 
oder seinen organisatorischen Zusammenhalt aufrechterhält. 
Zugleich ist verboten, für den DKB Ersatzorganisationen zu 
bilden oder fortzuführen, die deren (statt dessen, -- d. Verf.) 
verfassungswidrige Bestrebungen weiterverfolgen. Kennzei
chen des 'Deutschen Kameradschaftsbund Wilhelmsha
ven' dürfen nicht mehr verwendet werden. Das Vermögen des 
'Deutschen Kameradschaftsbund Wilhelmshaven' wird 
beschlagnahmt und eingezogen. 

Lavesallcc 6 3000 Hannovcr"2,:l 

Volkstrauertag, Frankfurter Faulskirehe 
17. November 1996 

Veranstalter! KV Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
Redner: Prof. Michael W olffsohn 

anschließend 2 Schülerinnen, J. Semprun zitierend: 
"Alle gefallenendeutschen Soldatendes Zweiten Weltkrieges 

wiegen zusammen den Tod eines einzigen ermordeten Juden 
nicht auf" 26) 

BRD -- der Staat der unbegrenzten Zumutbarkeiten. 

25) Der Schlesier, Recklinghauscn 29.1 .1993, S. 5. 
26) Der Schlesier, Recklinghausen, 7.2. 1997, S. 3 
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Urteil des Obersten Gerichts von Kanada 

27. August 1992, Ernst Zündel gegen Ihre Majestät die Königin und den Generalstaatsanwalt von Kanada, den 
Generalstaatsanwalt von Manitoba, die kanadische Gesellschaft für zivile Freiheiten, den Bund für Menschenrech
te der kanadischen B'nai B'rith und den kanadischen Judenkongreß (Crim.) (Ont.) (# 21811) 

" 

Section 181 des Kodes schließt eine Garantie der Freiheit des Ausdrucks ein. Section 2 (b) der Charta schützt das 
Recht einer Minderheit, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen, mag sie auch unpopulär sein. Jegliche 
Kommunikationsarten, die eine Meinung zum Ausdruck bringen oder dies versuchen, sind durch section 2 (b) 
geschützt, sofern nicht die physische Form, mit der die Meinung zum Ausdruck gebracht wird (z.B. ein gewaltsamer 
Akt) einen Schutz ausschließt. Der Inhalt der Meinungsäußerung ist unbedeutend. Der Zweck der Garantie ist, den 
freien Ausdruck zu erlauben, mit dem Ziel, die Wahrheit, politische oder soziale Teilnahme und Selbstverwirkli
chung durchzusetzen. Diese Absicht dehnt sich auf den Schutz der Glaubensvorstellungen der Minderheit aus, 
welche die Mehrheit als fehlerhaft und falsch betrachtet. Section 181, welche eine Person einer strafrechtlichen 
Verurteilung und einer effektiven Gefängnishaft unterwirft wegen Worte, die sie veröffentlicht hat, hat unleugbar 
die Auswirkung, die Freiheit der Meinung einzuschränken und beschneidet daher section 2 (b). ... " 

In der Bundesrepublik Deutschland ist das anders 
''Freispruch für Neonazis empört Juden und Parteien 

Harnburg --Auf Empörung stieß am Freitag der Freispruch 
für die beiden rechtsextremistischen FAP-Funktionäre ... durch 
das Amtsgericht Hamburg. Es komme jetzt alles darauf an, 'wie 
in der Berufungsinstanz geurteilt wird', betonte der 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis .... 

Das Vorstandsmitglied im Zentralrat Michel Friedman 
(CDU-MdB) nanntedas Uneil in seiner politischen Konsequenz 
'beunruhigend'. Er warf dem Amtsrichter 'fatales Versa
gen' vor. Die deutsche Justiz tue sich immer noch schwer im 
Umgang mit 'geistigen Brandstiftern, die das Wort als 
Waffe benutzen'. Irgendwann müsse mal Schluß sein-· auch 
mit dem Respekt vor den Richtern. Friedman erinnerte an den 
Mannheimer Richter, der unlängst NPD-ChefGünter Deckert 
Charakterstärke attestiert hatte. 

Zu Wort meldete sich auch der Schriftsteller Ralph Giorda
no: Wieder einmal sei der Ungeist davongekommen, der den 
Überlebendendes Holocaust suggerieren wolle, ihre Trauer um 
die toten Angehörigen sei eine Halluzination, denn Auschwitz 
habe es gar nicht gegeben. 

Die SPD-MdB ... meinte: Wenige Tage nach dem 50. Jahres
tag der Befreiung von Auschwilz ziehe ein deutscher Richter 

'Ansehen und Würde der Opfer in den Schmutz'. " 27
> 

Was war bloß Schlimmes geschehen? Da war in 
einem Info-Telefon vom "Auschwitz-Mythos" die Rede, 
und der Film "Schindlers Liste" wurde kritisiert. Die 
hierfür Verantwortlichen, sogleich als "Neonazis" stig
matisiert, wurden wegen "Volksverhetzung" und "Ver
unglimpfung des Andenkens Verstorbener" angeklagt. 
Der Amtsrichter begründete den Freispruch damit, daß 
die Verwendung des Wortes "Auschwitz-Mythos" nicht 
mit "Leugnung des Holocaust" gleichzusetzen und nicht 
strafbar sei. 

Würde ein alteingesessener Deutscher eine derarti
ge Richterschelte mit der gleichzeitig damit verbunde
nen Aufwiegelung der Öffentlichkeit ("Volksverhet
zung", § 130StGB!)undEinflußnahme auf Gerichtsent
scheidungen höherer Instanz vornehmen, so würde er 
unverzüglich wegen Nötigung der Staatsorgane, Schä
digung des öffentlichen Ansehens der Bundesrepublik 
Deutschland oder ähnlichem angeklagt und verurteilt 
werden. So sind nun einmal die Sitten im Bonner 
Umfeld. 

Verurteilt wegen Weitergabe eines bzw. zweierFlugblättergegen den "Holocaust"-Film 
Urteil vom 29.11.1979 Gesch.Nr. 133-765/79: 133 Ds/141 Js 115/79, Amtseeriebt Hambur&. Abt. 133 -

"Die Taten der2 Angeklagten sind nichtdurch Notwehroder 
Nothilfe für das deutsche Volkgerechtfertigt. Die Ausstrahlung 
des Films »Holocaust<< war beendet, ein etwaiger rechtswidriger 
Angriff demgemäß nicht mehr gegenwärtig. Etwaige Nachwir
kungen des Films, insbesofldere seine eventuell noch nachwir
kende Aussage, ' stellt keinen rechtswidrigen Angriff auf die 
deutsche Bevölkerung oder die Angeklagten dar. Dem Film 
liegen offenkundige wahre Tatsachen zugrunde. Soweit durch 
den Film überhaupt ein Straftatbestand erfüllt wird, ist die Tat 
im Rahmen der Meinungsfreiheit und des Kunstvorbehalts 
durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen gerechtfertigt. 
Selbst wenn der Film -seinerseits zum Raassenhaß gegen die 
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Deutschen aufstachelte, wäre er nach§ 131 Abs. III StGB und 
im Rahmen des Kunstvorbehalts straflos. Selbst wenn der Film 
»Holocaust« einen rechtswidrigen Angriff auf die Ehre der 
Deutschen enthielte, war eine Nothilfe nicht geboten, da die 
Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland zumindest in 
ihrer Mehrheit gegen solche Angriffe sich nicht verteidigen will 
und sich durch ihre gewählten Repräsentanten, durch die Par
lamente, Regierungen und Parteien zur Schuld des deutschen 
Volkes bekennt" 28> 

27) Die Welt, 4.2.1995, S. 2. 
28) UN --UNabhängige Nacllrichlen, Bochum 7/1980. 
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Revisionsbegründung zum Literaturvernichtungsprozeß 
-- Um thematische Wiederholungen zu vermelden, wurde hier auf die diesbezügliche 

Verteidigungs-Entgegnung zur Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bleiefeld verzichtet. 
Berücksichtigt hat das Landgericht unter Vorsitz des Richters Brechmann nichts. --

An das 
Landgericht ßielefcld 
11. Strafkammer 
Niederwall 71 
33602 Sielefeld 

Lemgo, den 8.8.1996 

Gcsch.Z.: 2 Kls 46 Js 374/95 StA Bielefcld - W 1/96 II-
Betrifft;: Historische Tatsachen Nr. 59 "Polens Umgangmit 

de r historisch en Wahrheit" und Nr. 60 ''Naturwissen schaft er
gänzt Geschichtsforschung'' 

Gegen das in dieser Sache im objektiven Verfahren am 17.5.1996 
ergangene Urteil habe ich am 20.5.1996 Revision eingelegt. Nach 
Eingang des Urteilstextes bei mir am 12.7.1996 begründe ich die 
Revision nunmehr wie folgt: 

A. 
I. 
Die im vorliegenden objektiven Verfahren angeordnete Ein

ziehung der dort genannten beiden Schriften wird mit §§ 74 d, 
76 a, 130 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 und 2 sowie mit § 189 StGB 
begründet. 

11. 
Das angefochtene Urteil wird insgesamt, also hinsiebtlieh 

der beiden Schriften Nr. 59 und Nr. 60, angefochten und dessen 
Aufbebung beantragt. 

Die Revision wird wegen fehlender Verstöße gegen die§§ 7 4 
d, 76 a, 130 und 189 StGB und mit Verletzung des Gesetzes 
begründet, das im Sinne von § 337 Abs. 2 StPO nicht richtig 
angewandt wurde. 

Nach§ 74 d Abs. 1 StGB wird eine Schriftmiteinem solchen 
Inhalt eingezogen, falls vorsätzliebe Verbreitung in Kennulis 
ihres Inhalts den Tatbestand eines Strafgesetzes verwirklichen 
würde. Als Straftat in diesem Sinne hat das angefochtene Urteil 
die Bestimmungen der§§ 130 und 189 StGB angegeben. 

Hinsichtlieb der beiden Druckschriften Historische Tatsa
chen Nr. 59 und Nr. 60 ist die Einziehung in der Siebt der 
Verteidigung aberdeswegen nicht gerechtfertigt, weil hinsicht
lieb dieser Schriften schon nicht einmal die objektiven Tatbe-

stände der §§ 130 und 189 StGB erfüllt sind. 
Das angefochtene Urteil gründet seinen Einziehungsan

spruch in beiden Fällen auf§ 130 Abs. 4 i.V.m. Abs. 3 und 2 
StGB sowie auf§ 189 StGB. Nach diesen Bestimmungen wird 
bestraft, wer eine Schrift, die Volksverbetzung oder Verun
glimpfung des Andenkens Verstorbener nach den dort festge
stellten objektiven Tatbestandsmerkmalen zum Inhalt hat, in 
der dort angegebenen Tatbestandsmäßigkeit in die Öffentlich
keil bringt. 

Danach müssen also zunächstdieobjektiven Tatbestände der 
§§ 130 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 und 3 StGB sowie 189 StGB durch 
diese Schriften erfüllt sein, ehe sie eingezogen werden dürfen. 

Die Verteidigung ist der Ansicht, daß aber schon einmal das 
nicht der Fall ist 

111. 
Die Revision wird zusätzlich begründet mit der Rüge von 

Verfahrensverstößen in bezugauf die beiden Hefte Nr. 59 und 
Nr. 60. In beiden Fällen hat sieb das Gericht nicht an die von der 
Anklage inkriminierten Textpassagen gehalten, sondern, ohne 
dies in der Hauptverhandlung zur Sprache zu bringen, Texte 
verurteil t, gegenüber denen der Angeklagte sieb nicht hatte 
verteidigen können. Durch diesen Sachverhalt ist§ 264 StPO 
verletzt worden. 

Zum Vergleich der Texte, die angeklagt waren und jener, 
die, ohne angeklagt gewesen zu sein und die in der Hauptver
handlung auch gar nicht zur Sprache gekommen waren, wird 
der Einfachheit halber auf die Textmarkierungen verwiesen, die 
dem Revisionsantrag des Rechtsanwalts Hajo Herrmann in 
derselben Angelegenheit beigegeben sind. 

Die Revisionsbegründung folgt nunmehr für die beiden 
Hefte gesondert in der Reihenfolge der vorgetragenen Urteils
gründe. 

B. 
Erfüllung der objektiven Tatbestandsmerkmale von § 130 

Abs. 4 i.Y .m. Abs. 2 und 3 StGB 

I. Die Schrift Historische Tatsachen Nr. 59 
"~olens Umgang mit der historischen Wahrheit" 

< 1> 
An keiner Stelle im angefochtenen Urteil wird festgestellt, 

daß irgendwelche ObjektivenTatbestandsmerkmale dieser Be
stimmung erfüllt wurden. 

Nach dieser Bestimmung wird wegen Volksverbetzung be
straft, wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus 
begangene Handlung des Völkennordes-nacb § 222 a StGB in 
einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 
öffentlich billigt, leugnet oder verhannlost. 

AufS. 29 stellt das angefochtene Urteil dazu fest, es könne 
den Einlassungen des Verfassers der Druckschrift, die es aufS. 

Hi.lori..:he Tolaochen Nr. 72 

2 bis S. 28 ausführt, nicht folgen. Desweiteren führt das ange
fochtene Urteil ab S. 29 unten aus~ warum es diesen Einlassun
gen nicht folgen könne, ohne jedoch dabei hierzu eine wie auch 
immer geartete Subsumtion der objektiven Tatbestandsmerk
male von§ 130 Abs. 4 i.V .m. Abs. 2 und 3 StGB vorzunehmen. 

Dabei fällt die einleitende Feststellung des Urteils S. 29 
unten besonders auf. Danach wird in der Druckschrift Histori
sche Tatsachen Nr. 59 der Massenmord an den Juden während 
des Dritten Reiches aufBetreiben der Nationalsozialisten "zwar 
nicht ausdrücklich geleugnet oder minimiert." Damit gesteht 
das Uneil selbst direkt zu, daß der Verfasser der Druckschrift 
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jedenfalls den Massenmord an den Juden im Dritten Reich gar 
nicht geleugnet oder minimiert bat. 

Vor sowie nach dieser Grundfeststellung wird weiterbin 
jedoch dann kein Versuch unternommen, irgendwelche objek
tiven Tatbestandsmerkmale dervorgenannten Stralbestimmung, 
gegendie derVerfassermit seiner Publikation nach Ansicht des 
Urteils verstoßen haben soll, zu subsumieren. 

Die Verteidigung rügt daher ausdrücklich, daß das ange
fochtene Urteil schon insoweit "eine Rechtsnorm nicht richtig 
angewandt" hat. Insoweit liegt hier ein Verstoß gegen diese 
Bestimmung vor, der schon als solcher die Aufbebung des 
angefochtenen Urteils rechtfertigt. Denndie eigentlicheRechts
grundJage dieses Einziebungsurteils, also§ 74 d S tGB, gebt von 
der Kenntnis des Verfassers aus, durch die "der Tatbestand eines 
Strafgesetzes verwirklicht wurde." Eben diesen zu untersuchen 
ist aber hier nicht erfolgt. 

<2> 
Auf Seite 4 der Urteilsschrift lautet der erste Strafvorwurf, 

mein Mandant hätte 
"den Massenmord an Juden wtihrend des Dritten Reiches 

zumindest angezweifelt und in erheblichem Maße verharmlost. 
Er bestreitet, daß es im Konzentrationslager Auschwitz eine 
massenhafte V ernichJung von Juden gegeben habe." 

Auf Seite 29 unten der Urteilsschrift widerspricht das LG 
Bietefeld dieser seiner vorgenannten Feststellung, indem es 
klarlegt: 

"in der Druckschrift Historische Tatsachen Nr. 59 wird der 
Massenmord an den Juden während des Dritten Reiches auf 
Betreiben der Nationalsozialisten zwar nicht ausdrücklich ge
leugnet oder minimiert." 

Es kann jedoch nicht angehen, wissenschaftliche Literatur 
mittels eines Spruches zu vernichten, der an anderer Stelle 
dc selben Urteils wieder gegenteilig beschieden isl. 

Was den Vorwurf der "Verharmlosung" angebt, so ist zwar 
"Verharmlosung des an den Juden begangenen Völkermordes 
im Sinne des§ 220a StGB" strafbar, doch hatdas Gesetz selbst 
7u diesem Begriff keine gesetzliebe Definition gegeben. In 
jedem Fall bezieht er sich immer nur auf den "Völkermord" als 
Ge amtheit, nicht auf Einzelheiten im Rahmen dieses Gescbe
henskomplexes. Eine genaue Definition obliegt dem urteilen
den Richter im Einzelfall. Auch hier wieder aber darf dieser 
Begriff nicht etwa abstrakt im Sinne Kants als absoluter ange
wandt werden, sondern muß immer konkret tatbestandsmäßig 
bezogen sein. Das wurde früher in den Anklageschriften der 
Staatsanwaltschaft mit dem Wort "indem der Angeklagte" 
eingeleitet, was den Bearbeiter verpflichtete, genau zu begrün
den, worin er --in diesem Fall-- eine solche "Verharmlosung" 
gesehen haben will. Diesbezügliche Hinweise fehlen in dem 
Urteil vollkonimen. 

Unter dem Begriff "Verharmlosen" ist schließlich alles und 
jedes zu subsumieren, was nicht unkritisch auch absurdeste 
Darstellungen akze~ert. Werden dann die vorgeworfenen "ver
harmloserlden" Aussagen noch nicht einmal konkret benannt, 
wie im vorliegenden Fall, um so abwägen zu können, ob 
konkrete Aussagen für einen Wissenschaftler sträflich falsch 
oder doch sachlich richtig sind, so ist einer Willkürjustiz doch 
Tür und Tor geöffnet! Das UrtCil.hat weder den Begriff "Ver
harmlosen" definiert, noch ihn auf einen konkreten Text der 
Druckschrift bezogen.' So fehlen auch hier wieder dieobjektiven 
Tatbestandsmerkmale des § 130 Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 und 3 
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sowie des§ 189 StGB. 
Ist im Urteil schon nicht zu erkennen, was strafbare "Ver

harmlosung" sein soll, so betrifftdies auch den Zusatzbegriff "in 
erheblichem Maß" (S. 4 des Urteils), mit dem der Einziehungs
beteiligte nach Ansichtdes Urteils hierdie Judenverfolgung und 
-Vernichtung im Dritten Reich "verharmlost" haben soll. 

Der Einziehungsbeteiligte muß erkennen können, warum er 
bestraft wurde. Das Gericht hat ihm das in konkreten Einzelbe
legen nachzuweisen. Dies ist weder in bezugauf den Strafvor
wurf des "Verharmlosens" noch des "in erheblichem Maß" 
geschehen. 

Auch insoweit wird daher ausdrücklich gerügt, daß das 
Urteil hier eine Rechtsnorm "nicht richtig angewandt hat", wie 
es§ 337 Abs. 2 StPO als Rechtsgrund für die Rechtfertigung der 
Revision darstellt. 

<3> 
Den nächsten Strafvorwurf aufS. 4 des Urteils, demzufolge 

der Einziehungsbeteiligte angezweifelt habe, 
"daß es in anderen Konzentrationslagern in Polen Massen

vernichtungen gegeben habe", 
hat das LG nicht belegt, sondern nur behauptet. Diese 

Feststellung des LG Bietefeld wird bestritten. Der Einziehungs
beteiligte hat sich in dem gesamten Heft streng wissenschaftlich 
darauf beschränkt zu untersuchen, was an konkret benannten 
Plätzen gewesen ist und keine eigene Meinung hierzu geäußert 
oder sich in Pauschalargumenten verloren. Sollte das LG hinge
gen lediglich "einen Eindruck" haben, daß der Einziehungsbe
teiligte "angezweifelt" habe, so ist das weder ein rechtliches 
noch ein wissenschaftliches Argument, zumal ein" Anzweifeln" 
zu den Grundvoraussetzungen wissenschaftlicher Forschung 
gehört und keineswegs ein Kriminaldelikt isl. 

Die Seiten 4 unten bis 14 unten= 10 Seiten entziehen sich 
einer Stellungnahme, da sie von meinem Mandanten kommen
tarlos abgeschrieben worden sind. Was an diesen Ausführungen 
strafbar sein soll, blieb der Verteidigung unerfindlich. 

Die Urteilsgründe in bezugauf Historische Tatsachen Nr. 
59 setzen sich erst auf Seite 29 unten fort. 

<4> 
Das Urteil verfügt auf Seite 30, die Untersuchung der polni

schen Exilpresse sei lediglich "vordergründig": 
"Tatsächlich geht es jedoch darum, daß die Vergasung von 

Millionen Juden im Konzentrationslager Auschwitz geleugnet 
und die systematische Judenvernichtung im Dritten Reich ins
gesamt zumindest angezweifelt und in erheblichem Umfang 
verharmlost wird. " 

Dies ergäbe sich aus dem Gesamtinhalt und der Aufma
chung, der einseitigen Gewichtung und Wertung der Zitate 
sowie der optischen Hervorbebung von bestimmten Aussagen 
und Schlußfolgerungen im Groß- und Fettdruck. 

Wenige Zeilen zuvor hieß es in der Urteilsschrift noch (S. 29 
unten): 

"Der Massenmord wird nicht ausdrücklich geleugnet oder 
minimiert. " 

Was "vordergründig" oder "tatsächlich" sei, läßt sich aus 
dem Text nicht nachweisen. Es wird vom LG hineininterpre
tiert. Aus dem Urteil istkeinerlei Andeutung darüber zu entneh
men, aus welchem veröffentlichten Wortlaut es die Interpreta
tion "vordergründig" herleitet. 

Daraus folgt, daß das LG Bietefeld w.issenschaftliche Formu-
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licrungcn nicht in ihrem Inhalt konkret nachweisbar nach den 
Unterscheidungskriterien von richtig oder falsch beurteilt, son
dern mit Vokabeln abqualifiziert und verurteilt hat, die sich 
einer Sachauseinandersetzung entziehen und sich auf politische 
Meinungsschelte im Hinblick auf publizistische Gestaltungskri
terien beschränken und zwischen Verurteilungen von "leugnen" 
und "verharmlosen" und deren Dementierung willkürlich hin 
und berschwanken. 

Ein Wissenschaftler ist jedoch frei in seiner Entscheidung, 
ihm wichtig erscheinende Sachverhalte groß oder fett ausdruk
ken zu lassen oder auch in der Gewichtung hervorzuheben oder 
nicht. Wichtig kann doch nur eines sein: Ist der behauptete 
Sachverhalt richtig oder nicht. Eine Strafverurteilung könnte 
doch nurdann zum Tragen kommen, wenn das GerichtnachPrü
fung der Sachlage festgestellt hat, daß der vorgetragene Sach
verhalt falsch und zudem strafbar ist. Doch dies hat das LG nicht 
nur nicht getan, sondern im Gegenteil deutlich gemacht, daß es 
sein Strafurteil an dem "Gesamtinhalt und der Aufmachung", 
der Gewichtung, der optischen Hervorbebung usw. mißt. 

Solches Verbalten widerspricht jedoch jeglichen rechts
staatlichen und wissenschaftlieben Arbcitsprinzipien. 

Das Urteil hat nicht dargelegt, was es mit dem Begriff "nur 
vordergründig" meint und auf welches konkrete objektive Tal
bestandsmerkmal des§ 130 Abs. 3 StGB es damit verweist. 

Eine strafrechtliche Relevanz ist in diesem eigenartigen 
Versuch des Urteils nicht zu erkennen, dem Einziehungsbetei
ligten eine Strafbarkeit zuzuweisen, die gar nicht im Gesetz 
vorgesehen ist. Genau das aber ist Verletzung des Grundsatzes 
"nulla poena sine lege": Wie soll strafbar sein, was doch gar 
nicht gesetzlich ausdrücklich (also tatbestandsmäßig) als straf
bar erklärt worden ist? 

Der Grundthese des angefochtenen Urteils, aus einem "Ge
sarOleindruck", sei es des Täters oder wie hier 

"aus dem Gesamtinhalt und der Aufmachung der Druck
schrift, der einseitigen Gewichtung und Wertung der wiederge
gebenen Zeitungsartikel und Zeugenaussagen sowie der opti
schen Hervorhebung von bestimmten Aussagen und Schlußfol
gerungen im Groß- und Fettdruck" (so aufS. 30 des Urteils), 

ergebe sich bereits die Strafbarkeit, hier also die Einzie
hungsbefugnis hinsichtlich der beiden Druckschriften, steht 
jedenfalls direkt der Grundsatz "nulla poena sine lege" entge
gen. Denn die Anwendung eines Gesetzes kann sich immer nur 
auf einen konkreten Wortlaut beziehen, der in einer ganz 
bestimmten Strafvorschrift erfaßt ist. Im Urteil fehlt hier jegli
cher Hinweis auf einzelne objektive Tatbestandsmerkmale. Nur 
sie allein könnten jedoch eine Strafe oder hier die Einziehung 
begründen und somit rechtfertigen. 

Ein Gesamteindruckkann das Bild vervollständigen, das ein 
Gericht von einem Täter oder einer Druckschrift erhält, aber 
immer nur darm, wenn zuvor eine· Subsumtion der objektiven 
Tatbestandsmerkmale eines ganz bestimmten Strafgesetzes statt
gefunden hat. 

Diese strafrechtliebe Grunderkenntnis steht der These des 
angefochtenen Urteils entgegen, daß offenbar bereits ein "Ge
samteindruck" eine Tat als solche zur Straftat qualifiziere, hier 
also die Einziehungsbefugnis begründe. Einer solchen Auffas
sung karm nur mit allem Nachdruck entgegengehalten werden: 
Sie ist niemals eine "richtige Anwendung einer Strafnorm" im 
Sinne von § 337 Abs. 2 StPO. · 

Zusammengefaßt: Da das angefochtene Uneil ausdrücklich 
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anerkennt, daß der Verfasser den Massenmord an Juden wäh
rend des Dritten Reiches auf Betreiben der Nationalsozialisten 
"nicht ausdrücklich leugne oder minimiert" (S. 29 unten), fehlt 
jegliches objektive Tatbestandsmerkmal und damit die Voraus
setzungen für die Anwendung der§§ 130 Abs. 3 und 189 StGB. 

<5> 
Das Uneil macht dem Einziehungsbeteiligten auf Seite 30 

zum strafrelevanten Vorwurf, die Auffassung von Enrique 
Aynat (dazu noch fett) abgedruckt zu haben. 

Dieser hat als Sachkenner der polnischen Untergrundarbeit 
während des Krieges nach umfangreicher vorangegangener 
Darlegung darauf verwiesen, daß der polnische Untergrund über 
alles wesentliche Geschehen in Polen, aber auch in Auschwitz 
gut informiert war und auch London davon verständigt hat. Er 
zog weiter die Folgerung, aus diesen Zusammenhängen ergebe 
sich, daß der polnische geheime Widerstand auch von den 
Massenvernichtungen in Auschwitz hätte wissen müssen, doch 
nichts gewußt hat. Für jeden Wissenschaftler in der Weltsind die 
wissenschaftlichen Ausführungen dieses Sachkenners von au
ßerordentlicher Bedeutung, daher ist auch ein Fettdruck ange
bracht. 

Dieser Beispiel fall ist jedoch noch für etwas anderes bezeich
nend: Jeder Kriegsteilnehmer, Zeuge, Sachkenner, Schriftstel
ler in der Welt istselbstverständlich berechtigt, sein Spezialwis
sen über bestimmtes historisches Geschehen, über historische 
Zusammenhänge in internationaler Literatur zu veröffentli
chen, wie immer und in welcher Form es ibm beliebt. Doch 
ausgerechnet deutsche Historiker sollen sich nicht an dieser 
internationalen Diskussion und Aufarbeitung der Geschichte 
beteiligen dürfen und ausgerechnet nicht an der Aufarbeitung 
eines Geschehenskomplexes, der zu den wichtigsten überhaupt 
gehört. Dabei dürfte es fürdie Wahrheitfindung völlig belanglos 
sein, ob derlei weltweit ohnebin zirkulierende Erkenntnisse und 
Informationen nun auch in einer deutschen Ausgabe erscheinen 
oder nicht. Dafür besteht in Deutschland schließlich auch ein 
Grundrecht der Informationsfreiheit. Gegen dieses Infonnati
onsfreiheitsrecht wird verstoßen, wenn eine Publikation ver
nichtet werden soll, die lediglieb Nachrichten wiedergibt -- und 
genau dies isthierder Fall--, die im Ausland wie selbstverständ
lich publiziert, aber auch in deutschen Bibliotheken einzusehen 
sind. Was hat die vielgepriesene "Aufarbeitung der Vergangen
heit" füreinen Sinn, wenn sie mittels Strafgesetzen und Strafur
teilen reglementiert wird? 

Und daß wichtige, oder nach Auffassung des Autoren wich
tige, Nachrichten optisch hervorgehoben werden dürfen, ist 
auch eine Selbstverständlichkeit. Dies kann nicht, wie im vor
liegenden Fall geschehen, in ein Kriminaldelikt verwanjielt 
werden und schon gar nicht zur Vernichtung wissenschaftlicher 
Literatur führen. 

<6> 
Das Urteil erhebt auf Seite 30 den weiteren strafrelevanten 

Vorwurf, der Einziehungsbeteiligte habe die Aussagen von 
Enrique Aynat "in keiner Weise in Zweifel gezogen" und statt
dessen noch hinzugefügt, daß es unglaubhaft sei, wenn die 
polnische Exilregierung ihr Unwissen über Auschwitz damit 
begründe, keinerlei Möglichkeiten zur Information gehabt zu 
habeiL 

Nach Vorliegen der zugänglichen Erkenntnisse über Orga
nisation und Ausstattung der polnischen Untergrundkräfte sind 
Zweifel an den Informationsmöglichkeiten der polnischen Exil-
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regierung in London in der Tat von der Sache her nicht ange
bracht. 

Was darf denn nun ein Wissenschaftler eigentlich nach 
Auffassung des LG Bielefeld? Sachgerecht urteilen, oder hat er 
sieb nach dem Strafrichter auszurichten, der ihm im nachbinein 
verfügt, was er hätte tun sollen? Wozu bestehen eigentlich in 
Deutschland Grundrechte der Wissenschafts-, Meinungs- und 
Pressefreiheit? Diese müßten doch wohl auch irgendeinen Wert 
haben. Das LG Bietefeld scheint ihnen keinerlei Wert beizumes
sen, sondern bereits ausgebliebene Zweifel an sachlich richtigen 
Feststellungen zum Strafdelikt zu erklären. 

<7> 
Soweit das Urteil glaubt (S. 30), durch die abgedruckten 

Thesen von Aynat werde "die Massenvernichtung im Konzen
trationslager Auschwitz geleugnet", kann das nicht auf den 
Verfasser bezogen werden. Denn zum einen gesteht ihm das 
Urteil selbst zu, diese Massenvernichtung habe er gar nicht 
geleugnet, nichteinmal minimiert (S. 29). Und zum anderen hat 
der Verfasser als Historiker lediglich die Untersuchungen ein
schließlieb der daraus von diesem gezogenen Folgerungen des 
polnischen Untergrundkämpfers Enrique Aynat, aber auch zu
sätzlich genannter polnischer Sachkenner dokumentiert. Im 
Bereich der Wissenschaft ist das üblich und legitim. 

Das angefochtene Urteil gibt keine Rechtsgrundlage an, 
nach der derVerfasserverpflichtet sein könnte oder müßte, diese 
Auffassung von Enrique A ynat und der anderen genannten 
Sachkenner doch in Zweifel zu ziehen. 

Unterlassungsdelikte sind bekanntlich nur dann strafbar, 
wenn der Täter "eine Rechtspflicht zum Handeln" hatte, der er 
nicht nachkam. Eine solche ist hier nicht zu erkennen, sie wird 
auch nicht im Urteil vorgetragen. Eine Strafrelevanz scheidet 
damit binsiebtlieb dieses Vorwurfs aus. 

<8> 
Strafrelevant wird vom Urteil weiter (S. 30) die wiederholte 

Feststellung des Einziehungsbeteiligten aus der polnischen 
Exilzeitung Polish Fortnightly Review bewertet, daß diese 
niemals irgendwelche Hinweise auf die Vernichtung von Juden 
mittels Gas in Auschwitz veröffentlicht habe. Das LG Sielefeld 
bat, wie bereits festgestellt, den Sachverhalt gar nicht geprüft 
und dem Einziehungsbeteiligten auch nicht vorgeworfen, etwas 
Falsches publiziert zu haben. 

Gerügt wird lediglich das "Herausstellen", das "mit Fett
druck Hervorheben", daß nach Zilierung von detailliert vorge
tragenen Einzelheiten "von Auschwitz kein Wort" erwähnt sei. 
Nun, wenn das so ist, daß Auschwitz bei einer Vielzalll von 
Veröffentlichungen der polnischen Exilpresse, und speziell bei 
einer gesondert dem "Abschlachte~ der Juden in Polen" gewid
meten Ausgabe, nicht erwähnt worden ist, so ist das immerbin 
so sensalionell, daß dies in einer wissenschaftlichen Veröffent
lichung hervorgehoben ZU werden verdient. Das ist völlig legi
tim, kein Gesetz verbietet das. 

Daher kann auch das LG Sielefeld dies dann nicht zum 
Strafdelikt erklären, wen~ es anschließend auf Seite 31 der 
Urteilsschrift feststellt, daß der Massenmord an Juden in Gas
kammern von Auscbwitz jedoch eine bistorisehe Tastsache sei. 
Denn dies sind zwei ganz verschiedene Sachverhalte: Ob es 
passiert ist oder ob die polnische Exilpresse davon nichts 
berichtet bat. Auch ist es ein Unterschied, ob der Einziehungs
beteiligte diesen bzw. einen Sachverhalt dokwnentiert (was 
nicht strafbar sein kaiin) bat oder ob er daraus irgendwelche 
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Folgerungen -- und sei es hinsichtlich "Leugnen" oder "Ver
harmlosen" -- gezogen hat. 

Tatbestand ist: der Einziehungsbeteiligte hat lediglich, ohne 
zu diesem Thema eine eigene Auffassung zu vertreten, unter
sucht, was die Exilpolnische Regierung während des Zweiten 
Weltkrieges in London über die Judenvernichtung publiziert 
hat. Wenn das, was sie publiziert hat, nach Auffassung des LG 
Sielefeld nichtden heute gängigen Auffassungen entspricht, o 
ist das nicht dem Einziehungsbeteiligten anzulasten. Was er 
publiziert bat, hat er in jedem einzelnen Satz konkret nachge
wiesen. Er ist für die Ausarbeitung dieses Themas extra nach 
London in die dortige polnische Bibliothek gefahren, um sich 
genau sachkundig zu machen. Staatsanwaltschaft und Gericht 
haben vor ihren Entscheidungen (Anklage und Urteil) die 
bierfür angegebenen Dokumente nicht angefordert und daher 
nicht geprüft. So wird ohne diesbezügliche Sachkennulis der 
Einziehungsbeteiligte strafrechtlieb mit Äußerungen belastet, 
die gar nicht von ihm stammen, sondern von der exilpolnischen 
Kriegs presse. 

Das LG Sielefeld hat nicht mit einer Andeutung dargetan, 
daß sie die belegten Aussagen des Einziehungsbeteiligten nach
geprüft und als falsch erkannt habe. Im Gegenteil: die Formu
lierungen des LG Sielefeld belegen sogar, daß es die veröffent
lichten Feststellungen nicht nachgeprüft bat, weil es ibm bereits 
zum Vorwurf macht, geschrieben zu haben, was die Exilpolen 
"behauptet hiit«a.", "Auschwitz w nie erwähnt worden", "daß 
die Polen bemerkt h:ii1k!L". 

Es istjedoch Aufgabeeines Historikers, sich an vorbandenen 
Dokumenten zu orienlieren und Geschichte so zu schreiben, wie 
sie gewesen ist und nicht nach Erwägungen gegenwärtiger 
Opportunitatserwartung. Es widersprichtjeglichen rechtsstaat
lieben Prinzipien, wolle man -- wie im Urteil geschehen -
historisch-wissenschaftliche Untersuchungen deshalb verbie
ten und vernichten, weil sie Sachverhalte dokumentengetreu 
dargelegt haben, wobei das Gerichtzudem den Wahrheitsgehalt 
dessen, was publiziert worden ist, gar nicht überprüft bat. 

Eine Berichterstattung über die polnische Exilpresse ist ein 
legilimes Anliegen und nicht mit einem Leugnungsverbot zu 
ahnden, das zudem, wie im vorliegenden Fall, noch auf nicht 
behauptete Sachverhalte angewendet wird. 

<9> 
Das Urteil verfügt auf Seite 31 als Straftat-- unnöligerweise 

wiederholt auf Seite 36 --, der Einziehungsbeteiligte habe sich 
in seiner Schrift nicht mit den Augenzeugenberichten und 
sonsligen Beweisen, dieden Massenmord in Auscbwitz belegen, 
auseinander gesetzt. 

Es stehtjedoch Wissenschaftlern und Publizisten vt>llig frei, 
mit welchem Untersuchungsthema sie sich befassen und wie sie 
dies gestalten.lhr Bemühen istdarauf gerichtet, nicht allgegen
wärtig Bekanntes zu publizieren, das man überall woanders 
ohnebin schon nachlesen kann~ sondern Neuesund Wicbliges. 
Keinem Publizisten in der Bundesrepublik wird seitens der 
Gerichte vorgeschrieben, mit welchen Zeugen usw. er sieb zu 
befassen bat. Daher ist auch ein solcher Strafvorwurf meinem 
Mandanten gegenüber nicht recbtsstaatgemäß. 

< 10 > 
Auf Seite 31 erklärt das Urteil zum Straftatbestand, daß der 

Einzieh un gsbetei Ii gte 
"die in der Ausgabe der 'Polish Fortnightly Review' vom 

1. 7.1943 dargestelltenAussagen zweier Jüdinnen, von vomher-

HO.Iori.che 1'aloCJ<:hen Nr. 72 



ein als «primitive Propaganda« abqualifiziert. 
Er bezeichnet die Schilderungen als 'unkonkret', 'unreali

stisch' und 'aufpeitschend emotional gehalten', ohne sich mit 
ihnen sachlich auseinanderzusetzen." 

Das Gericht hat nicht zur Kenntnis genommen, daß sich 
mein Mandant sehr wohl vor seiner Urteilbildung mit den 
Schilderungen auseinandergesetzt und auch Beispiele für die 
unkonk:reten und emotional aufpeitschenden Schilderungen 
gegeben hat. Wie soll man es anders bezeichnen, wenn man 
erfährt, daß "über IOOPersonenOpferderHunde"odererwach
sene Menschen nach Entkleiden "lebendig in den Öfen ver
brannt" wurden, wenn nichts Näheres darüber berichtet wurde, 
keine Tatortbeschreibung, keine Zeitangabe, keinerlei nähere 
Einzelheiten? Wie soll denn das gemacht werden können, einen 
Menschen "lebend in einem Ofen zu verbrennen"? Und dies in 
der Mehrzahl? Müßte man solches, wenn man es gesehen haben 
will, nicht näher beschreiben, auch die Art der Öfen z.B.? 
Schließlich stand in Belzec kein Hochofen und auch kein 
Stahlwerk! Geschiehtdies nicht -- wie im vorliegenden Fall 
--,so istdas gewiß "unkonkret" und "emotional aufpeitschend". 

Wenn der Einziehungsbeteiligte die Schilderungen als "un
konkret", "unrealistisch"usw. beurteilt hat, so stand ihm zudem 
bekanntlich der Gesamtbericht, den Polish Fortnightly Review 
publiziert hat, zur Beurteilung zur Verfügung, der jedoch aus 
Platzmangel und der historischen Bedeutungslosigkeit des Be
richteten wegen nicht weiter ausgeführt worden ist und auch 
nicht weiter dargelegt zu werden brauchte. Das LG konnte 
meinem Mandanten nicht nachweisen, daß und was er Wichti
ges und Konkretes aus den in Polish Fortnightly Review 
veröffemlichten Berichten jener zwei Personen verschwiegen 
bat, was unbedingt zur Berichterstattung gehört und was wo
möglich seiner in HT-Nr. 59 veröffentlichten Beurteilung wi
dersprochen hätte. Das LG, das ein strafrechtl iches Urteil 
hierüber fällt, konnte das auch nicht, 

I.) weil Derartiges in der polnischen Ausgabenicht zu finden 
war und 

2.) weil das LG diese polnischen Berichte überhaupt nicht 
gelesen hatte, denn es hatte sich um die Beschaffung der Polish 
Fortnightly Review-Ausgaben gar nicht erst bemüht. Dies geht 
nicht nur aus den bereits genannten Formulierungen des LG 
hervor, sondern auch aus der Tatsache, daß das LG erst in der 
Hauptverhandlung arn 17. Mai von dem Angebotmeines Man
danten Gebrauch machte, diese Kopien zu den Akten zu neh
men. Sie sind somit bis dahin nicht vorhanden gewesen. Da das 
Urteil unmittelbar danach verlesen wurde, konnte das LG diese 
jedoch noch nicht gelesen haben. 

Im übrigen steht es jedem Wissenschaftler und Publizisten 
frei, Berichte Anderer nf\Ch eigenen Beurteilungskriterien zu 
bewerten. Eine Strafbarkeit ist da:raus nicht abzuleiten. 

<11> 
Auf Seite 31 unterstellt das Urteil dem Einziehungsbeteilig

ten emeut, er leugne und verhatmlose "die gesicherte Tatsache 
der Judenverfolgung", was erneut im Gegensatz zur Ausfüh
rung auf Seite 29 steht, wo das LG festgestellt hat, daß 

"der Massenmord an den Juden zwar nicht ausdrücklich 
geleugnet oder minimiert "worden ist. Auch auf Seite 37 der 
Urteilsschrift dementiert das LG seine eigene Behauptung von 
der "Leugnung", sondem verwe~st auf "Verharmlosung". 

Einen Beweis für die auf Seite 31 behauptete Leugnung und 
Verbannlosung führt das LG aber nicht an. 

Historioche Tatoachen Nr. 72 

< 12 > 
Auf Seite 31 unterstellt das Urteil dem Einziebungsbeteilig

ten, er habe "darüber hinaus" angezweifelt, 
"daß indenanderen Konzentrationslagern in PolenMassen

morde stattgefunden hätten." 
Als Beleg hierfür verweist das LG auf Seite 29 der Druck

schrift, wo auf eine Pressekonferenz am 15.7.1942 hingewiesen 
worden ist, auf der 

"die Veranstalter einer Pressekonferenz der Presse mitge
teilt hätten, die Massenmorde an Juden hätten in zahlreichen, 
näher bezeichneten Konzentrationslagern stattgefunden", 

ohne jedoch überprüfbare Einzelheiten mitzuteilen. 
Entgegen der Definition des LG waren auf jener Pressekon

ferenz gar keine Konzentrationslager benannt, sondem ledig-
lich Orte. Somit liegthier eine zweifache Textverfalschung vor, 
funktionierte doch das LG in seiner Zitierung die Berichterstat
tung des Einziehungsbeteiligten in ein strafbares 

"Anzweif-eln, daß in den anderen Konzentrationslagern Po
lens Massenmorde stattgefunden hätten", 

zum Nachteil des Einziehungsbeteiligten um. Denn es 
waren weder Konzentrationslager benannt, noch hat sich der 
Einziehungsbeteiligte dazu ausgelassen, daß in den dort ge
nannten Orten oder "in anderen Konzentrationslagern Massen
morde stattgefunden hätten". 

Zudem macht die Formulierung des LG auch hier wieder 
deutlich, daß es nicht überprüft hat, was für diese damalige 
Pressekonferenz in London dokumentiert ist, denn es formuliert 
im Konjunktiv: 

"die Veranstaltereiner Pressekonferenz hättender Presse ... 
mitgeteilt". 

Es handelt sich also um zwei Unterstellungen des LG 
Bielefeld, mit der es für den Einziehungsbeteiligten einen 
Straftatbestand festgelegt bat! 

< 13 > 
Auf Seite 31 der Urteilsschrift unten macht das LG zum 

Straftatbestand, daß der Einziehungsbeteiligte geschrieben bat: 
"Überprüfbare Einzelheiten keine' Anonyme Befehlsgeber 

--für alle Orte besondere Vernichter." 
Der geschilderte Sachverhalt ist richtig, aber kein Straftat

bestand! Zurecht hat der Einziehungsbeteiligte diese Art der 
anonym gehaltenen Berichterstattung vor der Weltöffentlich
keit angesichtsder behaupteten Größenordnung gerügt. 

< 14> 
Zum weiteren Straftatbestand erhebt das Urteil auf Seite 32 

die Kommentierung eines Berichtes der Polish Fortnightly 
Review über das Vemichtungslager Belzec zum Straftatbe-
stand, und zwar die Worte: • 

"daß sogleich Vorsorge dafür getroffen worden sei, daß 
nicht jemand auf die Idee käme, nach zeugen oder Tätern zu 
suchen, und auch die genaue Örtlichkeit verschwiegen worden 
sei, damit sich nicht jemand bemüßigt fühlen könne, die be
schriebene Parzelle eines Tages näher zu untersuchen. 

Er bezeichnet den 2eitungsartikel ausdrücklich als verlo
gen." 

Nun muß man freilich in der NT-Ausgabe Nr. 59 durchlesen, 
was den Einziehungsbeteiligten zu dieser Bewertung bewogen 
bat Auf der dortigen Seite 30 zitierte der Einziehungsbeteiligte 
die Ausgabe der Polish Fortnightly Review vom 1.12.1942, in 
der es u.a. heißt, die in Belzec per Eisenbahn Ankommenden 
wurden in ein großes Gebäude verbracht und dort mittels einer 
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eleku-ischen Plattform und Starkstrom umgebracht. Die Lei
chen seien per Eisenbahnzügen aus dem Lager entfernt und in 
eine 30 Meter tiefe Grube geworfen worden. Es gäbe dafür 
keinen einzigen Augenzeugen, da alle, Täter, wie Mittäter und 
auch sämtliche Lagerwachen umgebracht worden seien. Mein 
Mandant ergänzte: 

"Die ungenaue Lagebeschreibung steht in einem beeindruk
keruien Komrast zur angeblich genau bekannten Tiefe der 
Grube -- 30 Meter sirui schließlich gewaltig tief! -- und ist ein 
grundsätzlicher Beweis für die typische Verlogenheit dieser 
Meldung. Denn jeder, der wirklich nähere Kenntnis von einem 
solchen Geschehen hätte urui darüber die Weltöffentlichkeit 
informiert, hätte auf das genaueste den Standort des Gesche
hens beschrieben urui sich bei Beschreibung der Grubentiefe an 
eine reale Dimension von vielleicht 2 - 3 Meter gehalten, die 
Menschen »auszuheben« in der Lage wären" ("Ausheben" war 
vorher z itiert worden,-- d. Verf.) 

Über die Beurteilung allein dieses Textes binaus wußte der 
Einziehungsbeteiligte aus der langjährigen Durchsiebt derdies
bezüglichen internationalen Nachkriegs-Literatur sehr genau, 
daß an dieser Meldung in der Tat nichts Wahres enthalten war. 
Niemand bat je nach dem Krieg eine solche Grube dort exhu
miert und der internationalen Öffentlichkeit vorgestellt, noch 
nicht einmal danach gesucht. Auch sind alle ernsthaften Be
schre ibungen dessen, was in Belzec während des Krieges ge
schehen sein soll, davon abgerückt, daß ein Massenmord dort "in 
einem großen Gebäude mittels einer elektrischen Plattform" 
stattgefunden habe. 

Die Beurteilung dieses Polish Fortnightly Review-Artikels 
durch den Einziehungsbeteiligten ist sachlich unanfechtbar 
richtig. Eine sachgerechte Kommentierung kann jedoch nicht 
strafbar sein. 

< 15 > 
Auf Seite 36 kommt das Urteil auf die HT-Ausgabe Nr. 59 

zurück und verfügt als Straftatbestand: 
"Der Einziehungsbeteiligte gibt die Aussagen, in denen die 

Massenvergasungen im Konzentrationslager Ausschwitz ge
leugnet werden, unkritisch wieder, ohne sich -- wie es für eine 
wissenschaftliche Arbeit erforderlich wtire --mit den Gegenbe
weisen, insbesondere den Augenzeugenberichten, Dokumenten 
und Erkenntnissen der Geschichtswissenschaft, sachlich aus
einanderwsetzen." 

Demgegenüber hat sich der Einziehungsbeteiligte sehr wohl 
kriti eh mit allem auseinandergesetzt, was er an Thematik 
bcarbei tet hat. Er bat sehr wohl viele Gegenargumente verwertet 
und keineswegs einseitig berichtet, dafür zeugen allein schon 
seine 122 Quellennachweise. Und diese 122 Quellennachweise 
stammen aus den unterschiedliebsten Ländern und politischen 
Lagern. Besser geht es doch wohl nicht. 

Das LG Sielefeld bat nicht in einem einzigen Fall dargetan, 
welche konkreten Gegenbeweise, Augenzeugenberichte, Doku
mente und Erkennlisse angesichts der vorgenommenen Unter
suchungen sachliche Untersuchungsergebnisse hätten verän
dem, die Aussage des Einziehungsbeteiligten von der Sache her 
hätten widerlegen können. Da solche Details seitens des LG 
nicht vorgetragen wurden, bleibt der Vorwuf unspezifiziert und 
entzieht sich einer Sacbauseinandersetzung. 

< 16 > 
AufSeite35/36entziehtdas Urteildem Einziehungsbeteilig

ten die Grundrechte der Meinungs-, Presse- und Wissenschafts-
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freiheil mit dem Spruch 
"die Druckschriften stellen nicht das Ergebnis eigener wis

senschaftlicher Tätigkeit ... dar .... Der historische Bezug reicht 
nicht aus, ihren Inhalt zu einem Produkt wissenschaftlicher 
Betätigung zu machen, der den Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG 
genießt. " 

Dies ergänzt das LG noch auf Seite 37 mit der Feststellung, 
der Einziehungsbeteiligte hätte "bewußt, erwiesen unwahre 
Tatsachen behauptet", ohne dies nachgewiesen zu haben. Denn 
der Spruch, 

"da darin die historisch gesicherte Tatsache des Massen
mordes an Juden im Konzentrationslager Auseilwitz geleugnet 
und die historisch gesicherte Tatsache der Judenverfolgung im 
Dritten Reich insgesamt verharmlost wird", 

verHUscht die Untersuchungsgrundlagen und Forschungser
gebnisse der vorliegenden Arbeit, die nicht darauf ausgerichtet 
waren, etwas zu leugnen und zu verharmlosen, sondern darauf, 
zu berichten, ricbtigzustellen, zu überprüfen. Das Gericht bat 
dem Einziehungsbeteiligten keine einzige konkret bezeichnete 
"falsche Tatsachenbehauptung" nachgewiesen. Die gegenteili
ge Behauptung des Urteils ist schlichtweg falsch. 

Hier sei erneut darauf hingewiesen, daß das LG Sielefeld 
selbst auf Seite 29 seiner Urteilsschrift dementiert bat, der 
Einziehungsbeteiligte habe "geleugnet oder minimiert". 

"Der Massenmord wird nicht ausdrücklich geleugnet oder 
minimiert. " 

Kein einziger Satz konnte als sachlich falsch nachgewiesen 
werden. Mit "der Judenverfolgung im DrittenReich insgesamt" 
bat sich die Ausgabe HT-Nr. 59 gar nicht befaßl, daher konnte 
sie auch nicht verharmlost werden. Unerwünschte Einzelergeb
nisse können nicht mit einem Pauschalurteil des "Leugnens" 
oder "Verharmlosens" kriminalisiert werden. 

Faßt man die Verurteilungsgründe des LG Sielefeld wegen 
Herausgabe der Historischen Tatsachen Nr. 59 "Polens Um
gang mit der historischen Wahrheit" hinsichtlich des objek
tiven Tatbestandes zusammen, so ergibt sieb: 

I. 
In 3 Fällen hatdas LG Bielefeld meinem MandantenStrafvor

wurfe für Aussagen gemacht, die das LG selbst dementiert hat. 
Diese Fälle sind behandelt in den Punkten< 2 >, < 4 >, < 11 

>. 
n. 
In 2 Fällen hat das LG Sielefeld meinem Mandanten $ach

aussagen unterstellt, zu denen er sich weder in der vom LG 
"zitierten" Form, noch überhaupt geäußert bat. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten< 3 '$, < 12 >. 
lll. 
In einem Fall hat das LG Sielefeld meinem Mandanten 

Strafvorwürfe nicht für Texte, die er geschrieben bat, gemacht, 
sondern mittels Interpretationen, mit denen das LG eigenwillig 
die Texte meines Mandanten belegt, ohne zur Sache selbst 
Stellung zu nehmen. 

Dieser Fall ist behandelt im Punkt < 4 >. 
IV. 
In 4 Fällen hatdas LG Sielefeld meinem Mandanten Strafvor

würfe für die Darstellung richtiger Sachverhalte gemacht. 
Diese Fälle sind behandelt in den Punkten < 5 >, < 10 >, 

< 13 >, < 14 >. 
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V. 
In 4 Fällen hatdas LG Bietefeld meinem Mandanten Strafvor

würfe gemacht für falsche Gewichtung von Untersuchungsfäl 
len, fehlende Auseinandersetzung mit Augenzeugen usw. oder 
Fettdruck für bestimmte Aussagen. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten < 5 >, < 8 >, < 9 
>,dort in Wiederholung, < 15 >. 

VI. 
In 2 Fällen hat das LG Bielefeld meinem Mandanten zum 

Straftatbestand angerechnet, richtige Sachverhalte festgestellt 
und nicht angezweifelt zu haben. 

Solche Fälle sind behandelt in den Punkten < 6 >, < 8 >. 
vu. 
In einem Fall hat das LG Bielefeld meinem Mandanten 

Texte und damit Sachaussagen unterstell t, die er so, wie vom LG 
ausgeführt, nicht geschrieben hat. 

Dieser Fall ist behandelt im Punkt< 12 >. 
Vlll. 

In einem Fall entziehtdas LG Bielefeld meinem Mandanten 
den Schutz der Grundrechte durch die Festste llung, seine Arbeit 
sei nicht wissenschaftlich, er stelle unwahre Tatsachenbehaup
tungen auf, wobei es keine Detailbeweise vorlegt, sondern Pau
schalinterpretationen. 

Der Fall ist behandelt im Punkt < 16 >. 
IX. 
In 7 Fällen hat das Landgericht den Einziehungsbeteilig

ten wegen seiner Meinung verurteilt. 
Diese Fälle sind behandelt in den Punkten< 5 >, < 6 >, 

< 7 >, < 8 >, < 9 >, < 10 >, < 14 >. 
X. 
In 7 Fä llen hat das Urtei l Sachverhalte verufleilt, die gar 

nicht beantragt waren. 
Diese Fälle sind behandelt in den Punkten< 3 >, < 10 >, < 

11 >, < 12 >, < 13 >, < 14 >, < 16 >. 
Zum Vergleich der Texte, die beantragt waren und jener, die, 

ohne beantragt gewesen zu sein und die in der Hauptverhand
lung auch gar nicht zur Sprache gekommen waren, wird der 
Einfachheit halber auf die Textmarkierungen verwiesen, die 
dem Revisionsantrag des Rechtsanwalts Hajo Renmann m 
derselben Angelegenheit beigegeben sind. 

XI. 
In keinem einzigen Fall hat das Urteil dem Einziehungsbe

te iligten einen falschen Satz nachgewiesen! Oder anders formu
liert: In keinem einzigen Fall ist dem Urteil ein Strafrechtferti
gungsnachweis gelungen! 

Hinschauen soll man woanders, z.B. hier auf ein gefalschtes Foto 
(Fälschungsnachweis in HT Nr. 63 S . 34- 35) 

Tiefe, unkritische Erschütterung demonstrierthier 
in der Ausstellung des Jerusalemer Museums Jad 
Vashem, wie auch schon an vielen anderen Orten 
zuvor, Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, diesmal 
angesichtseines seit Jahren als Fälschung nachgewie
senen, das deutsche Soldatenturn schmähenden Bil
des, ohne sich dagegen zu verwahren, daß ausgerech
net in dieser zentralen Gedenkstätte solch manipulier
te Exponate aushängen und als authentische und für 
den deutseben Soldaten des Zweiten Weltkrieges typi
sche Fotos ausgewiesen werden.29l 

29) Deutsche Naliona/zeitung, MOnehen 15. November 1996. 

ll. Die Schrift Historische Tatsachen Nr. 60 
"Naturwissenschaft ergänzt Geschichtsforschung'' 

Die Urteilsgründe gegen die Veröffentlichung der Histori
sche Tatsachen Nr. 60 "Naturwissenschaft ergänzt Ge
schichtsforschung" beginnen. auf Seite 32 der Urteilsschrift 

~ 1 ~ 
Zum Straftatbestand der HT Nr. 60 erklärt das Urteil auf 

Seite 32: 
"Dem Einziehungsbeteiligten geht es nur vordergrürulig 

darum-- wie er in der Einleitung der Druckschrift geschrieben 
hat --, das zeitgeschichtliche Geschehen dieses Jahrhunderts, 
soweit Deutschland davon betroffen war, »wissenschaftlich 
aufzuarbeiten urul ein von der gesicherten Forschung abwei-
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ehendes Geschichtsbild darzustellen." 
Demgegenüber bat mein Manc4IDt nirgendwo geschrieben, 

das "es ihm nur vordergründig darum gehe". 
Die Bedeutung dieser Tex tverfälschung ist für einen -- den 

vorliegenden -- Slrafprozeß so gravierend, daß das LG Bietefeld 
damit ein Geständnis des Einziehungsbeteiligten für den ihm 
vorgeworfenen S!raftatbcstand konstruiert, das überhaupt nicht 
vorliegt! 

Auch für diesen Fall der Nr. 60 gilt: Das Urteil hat nicht 
dargelegt, was es mit diesem Begriff "nur vordergrürulig" meint 
und auf welches konkre te objektive Tatbestandsmerkmal des § 
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130 Abs. 3 StGB es damit verweist. 
Eine strafrechtliche Relevanz ist in diesem eigenartigen 

Versuch des Urteils nicht zu erkennen, dem Einziehungsbetei
ligten eine Strafbarkeit zuzuweisen, die gar nicht im Gesetz 
vorgesehen ist. Genau das aber ist Verletzung des schon wieder
holt gerügten Grundsatzes "nulla poena sine lege": Wie soll 
strafbar sein, was doch gar nicht gesetzlich ausdrücklich (also 
tatbcstandsmäßig) als strafbar erklärt. worden ist? 

,.z« 
Auch ist falsch, wenn das LG Bielefeld zwecks Konstruie

rung eines Straftatbestandes formuliert hat (siehe Punkt » I«), 
daß es das Bestreben des Einziehungsbeteiligten gewesen und 
von diesem auch so in der Einleitung ausgedrückt worden sei, 

"ein von der gesicherten Forschung abweichendes Ge
schichtsbild darstellen" 

zu wollen. Eine solche vom Urteil unterstellte Formulierung 
impliziert die sträfliche Absicht des Einziehungsbetei ligten, 
etwas, was "gesichert erkannt" ist, falsch darstellen zu wollen. 
Was soll im übrigen als "gesichert erkannt" angesehen werden? 

Somit hat das LG Bielefeld in der falschen Textzitierung 
sogleich 2 Straftatbestände auf einmal konstruiert, die über
haupt nicht vorliegen: 

1.) ein Geständnis, "nur vordergründig" dies und jenes 
behandeln zu wollen (was heißt das konkret, durch was soll dies 
ausgedrückt worden sein?) und 

2.) "gesicherte Tatsachen" verfalschen zu wollen, die nicht 
einmal als solche definiert werden. 

Mit solchen Methoden kann man doch wohl keinen Histori
ker ins Gefängnis verweisen oder wissenschaftliebe Literatur 
vernichten! 

,.J« 
Die Gesamtdarstellung sei strafbar (S. 32 der Urteilsschrift). 

Der Einziehungsbeteiligte "leugnet zwar nicht ausdrücklich", 
doch: 

"Der Gesamtinhalt und die Aufmachung der Druckschrift, 
die einseitige Gewichtung und Wertung der wiedergegebenen 
Zeugen- undSachversttindigenaussagen, die Hervorhebung der 
die Massenvergasung von Juden im Konzentrationslager 
Auschwitz leugnenden Stellungnahmen, die z. T. zynische und 
polemische Darstellung der Beweismittel, die den Judenmord 
im Konzentrationslager Auseilwitz belegen, sowie die optische 
Hervorhebung bestimmter Aussagen und Schlußfolgerungen im 
Groß- undFeildruck zeigen, daß es dem Einziehungsbeteiligten 
.... in Wahrheit darum geht, die Massenvergasungen im Konzen
trationslager Au schwitz zu leugnen und die Judenverfolgung im 
Dritten Reich insgesamt zumindest in großem Umfang zu ver-
harmlosen." · 

Das LG Bietefeld hatdies auf den Gesamtinhalt bezogen und 
für diese Strafvorwürfe kein einziges objektives Tatbestands
merkmal vom Inhalt der Publikation und daher keine Straf
rechtsgrundlage angeführt. 

Einmal ge~teht das t1rteil ein, "er leugnet zwar nicht aus
drücklich" und zum anderen sogleich danach, "es geht ihm 
darum, zu leugnen". Das LG B ielefeld gesteht doch hiermit ein, 
mittels eines eigenen Dementis den Einziehungsbeteiligten mit 
nicht nachgewiesenen Behauptungen Wormulierung im Fall 2) 
belasten zu wollen. 

Leugnen des Völkermordes ist zwar ein Straftatbestand, 
doch den hat der EinZiehungsbeteiligte nicht erfüllt. Denn das 
Urteil bescheinigt ihm: Er hat n icbt geleugnet. Doch was soll das 
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für ein Straftatbestand sein: "es geht ihm darum, zu leugnen"? 
Das ist kein im Gesetz genannter objektiver Straftatbestand! 

Der Hinweis auf "Gesamtinhalt und Aufmachung" kann 
nicht als Beweis für den StraftaLbestand des "Leugnens" dienen, 
denn wenn der Einziehungsbeteiligte "nicht geleugnet hat", so 
kann aus dem Gesamtinhalt nicht das Gegenteil hervorgehen. 

Demgegenüberistder Gesamtinhaltdarauf abgestellt, was in 
jedem einzelnen Kapitel nachzuvollziehen ist, nicht etwas leug
nen oder verharmlosen zu wollen, sondern zu untersuchen, was 
Sache ist. Wenn die wissenschaftliebe Untersuchung ergibt, daß 
vieles nicht so stimmt, wie man vor der Untersuchung gedacht 
hat oder wie andere das bisher geglaubt haben, so ist dieses 
Ergebnis wissenschaftlicher Recherche zu akzeptieren, aber 
nicht zu bestrafen. Dies insbesondere dann nicht, wie im vorlie
genden Fall, wenn das Gericht in keinem einzigen Fall hatte 
nachweisen können, daßdas Untersuchungsergebnis aus diesem 
oder jenem Grunde falsch ist. Dies hat das LG nirgendwo getan, 
es hatdafür auch keinenSachverständigen herangezogen, einen 
beantragten Sachverständigen sogar mit dem Bemerken abge
lehnt, weil dieser dem Einziehungsbeteiligten Qualiftkation 
bescheinigt habe. 

Ein "Gesamteindruck" vom Täter oder seiner Publikation, 
auf den sich das Urteil auch hierzu wieder zur Rechtfertigung 
seines Strafanspruchs beruft, istjedenfalls an keiner Stelle im§ 
130 Abs. 3 StGB ein objektives Tatbestandsmerkmal, könnte es 
auch gar nicht sein: 

Denn unser modernes deutsches Strafrecht ist immer nur 
Verwirklichung des objektiven Tatbestandes eines ganzkonkre
ten Strafgesetzes, aber niemals etwa "Eindrucksstrafrecht". 
Ähnliches ist bisher jedenfalls im NS Strafrechtsdenken prakti
ziert worden, wo für eben solche Fälle, in denen eine Tatbe
standsmäßigkeit nicht verwirklicht wurde, das NS Gericht aber 
im Sinne der NS Machthaber einen solchen Täter dennoch für 
strafwürdig erachten wollte, die Lehre vom "Tätertyp" entwik
kelt worden ist, die dem NS Gerechtigkeitsideal entsprach. Das 
aber hat mit Rechtsstaatlichkeil nichts gemein. Eine solche 
Auffassung darf daher für das moderne deutscheS trafrecht nicht 
mehr angewandt werden, das nur von der Tat und dem zugehö
rigen Strafgesetz ausgeht, also immer nur von "nulla poena sine 
lege". 

»4« 
Auf Seite 32 des Urteils werden falsche Gewichtung und 

Wertung sowie Groß- Fettdruck zum Strafdelikt erklärt. Daß die 
hiervon betroffenen analysierten Sachverhaltefalsch dargestellt 
worden seien, hat das Urteil nicht behauptet. Insofern entfallen 
diese Strafvorwürfe gänzlich. Sie sind auch schon nisht einmal 
tatbestandsmäßig. 

Es muß dem Autoren -- wie dies generell üblich ist -
zugestanden werden, Analysen in der Art und Weise vornehmen 
zu können, wie sie sich aus der Sachlage ergeben und vom 
Autoren für richtig gehalten werden. Ein Gericht ist nicht 
berufen, politische Zensur zu üben und von einem Historiker zu 
verlangen, nur eine der Richterschaft bzw. eine der politischen 
Führung genehme Meinung haben und nur diese darstellen oder 
nur für diese Groß- und Fettbuchstaben verwenden zu dürfen. 

Wenn das Urteil eine solche Rechtsgrundlage angibt, muß es 
auch nach eben dieser Vorschrift im einzelnen subsumieren. Die 
Anführung von Begriffen, die in keiner Weise in den§§ 130 Abs. 
3 StGB und 189 StGB auch nur angedeutet, geschweige denn 
genannt werden, als strafbegründend zu werten, kann nie Auf-
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gabeder Jurisdiktion sein. Diese Begriffe sind gar keine objek
tiven Tatbestandsmerkmale und können daher auch keine Rechts
grundlage für eine Verurteilung abgeben, obwohl sie eben das 
sein sollen, wie das Urteil deutlieb erkennen läßt. 

Und Verurteilung ohne Erfüllung einzelner objektiver Tal
bestandsmerkmale ist in jedem Fall ein flagranter Verstoß gegen 
den bereits wiederholt hier angeführten Strafrechtsgrundsatz 
"nulla poena sine lege". Das angefochtene Urleil zieht Schlüsse 
aus Begriffen, die garnichtim Gesetz genannt bzw. definiert, die 
also gar nicht tatbestandsmäßig sind. 

~s4( 

Der Einziehungsbeteiligte hat sich in der Ausgabe Nr. 60 
"mit der Judenverfolgung im Dritten Reich insgesamt" über
haupt nicht befaßt. Wie also kann er sie "in. großem Umfang 
verharmlost" haben? 

Dieser Strafvorwurf (S. 33 der Urteilsscbrift) ist als unbe
rechtigt und unzulässig zurückzuweisen. Unter dem Begriff 
"Verharmlosen" ist im übrigen alles und jedes zu subsumieren, 
was nicht unkritisch auch absurdeste Darstellungen akzeptiert. 
Werden dann die vorgeworfenen "verharmlosenden" Aussagen 
noch nicht einmal konkret benannt, wie im vorliegenden Fall, 
um so abwägen zu können, ob konkrete Aussagen für einen 
Wissenschaftler sträflich falsch oder doch sachlich richtig sind, 
so ist der Gefahr einer Willkürjustiz doch Tür und Tor geöffnel! 
Das Urteil hat weder den Begriff "Verharmlosen" definiert, 
noch ihn auf einen konkreten Text der Druckschrift bezogen, 
auch nicht beachtet, daß er im Sinne des § 220 a StGB nur auf 
den "Völkermord" als Ganzes bezogen ist und nicht auf wissen
schaftliebe Detailanalysen im Rahmen dieses Geschehenskom
plexes. So fehlen auch hier wieder die objektiven Tatbestands
merkmale des § 130 Abs. 4 i. V .m. Abs. 2 und 3 sowie des § 189 
StGB. 

~64< 

Gleichermaßen zu rügen sind Strafvorwürfe wegen nicht 
konkret benannter "zynischer und polemischer Darstellungen. 
von. Beweismitteln." und optischer Hervorhebung bestimmter 
Aussagen. Ohne erkennen zu können, was konkret hier ange
sprochen sein soll, ist eine Sacbbeurteilung und Stellungnahme 
nicht möglich. 

Es ist aber schon strafrechtlieb relevant, dem Einziehungs
beteiligten solche pauschalen Strafvorwürfe zu machen, die 
nicht einmal konkret definiert werden. 

Besonders seltsam muß berühren, wenn das Urteil auf Seite 
36 selbst feststellt, daß "auch scharfe und übersteigerte Äuße
rungen im offentliehen Meinungskampf grundsätzlich in den 
Schutzbereich des Artikels 5 Abs. I fallen". Hier hingegen wird 
weniger als das zum Straftatbestand erklärt. 

~74< . 
Auf Seite 33 rügt das Urteil mit Straffolge, der Einziehungs

beteiligte habe die Äußerung von Prof. Dr. Wolfgang Scbeffler 
auf dem Historikerkongreß in Stuttgart zitiert, daß die Zahl der 
umgekommenen deutschen Jud6n bei 135.000 liegen dürfte und 
es 2/3 des deutschen Judentums gelungen sei, sich in irgendei
ner Form vor der Endlösung zu retten, und er habe diese Aussage 
nicht angezweifelt. 

Das LG Bietefeld weiß offensichtlich nich-t, wer Prof. Wolf
gang Scheffler ist, daß er zu jenen gehört, die seit Jahr und Tag 
führend die Vemichtungsbebaup~ung von 6 Millionen schrift
lieb in zahlreichen Variationen vertreten, daß er als Sachver
ständiger vor in- und ausländischen Gerichten aufzutreten 
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pflegt und schließlich dies vor jenem Historikerkongreß, also vor 
in- und ausländischen Fachleuten, unbeanstandet dargelegt hat. 

Im übrigen ist es unverständlich, wenn das nicht sachkundi
ge LG Bietefeld meinem sachkundigen Mandanten etwas zum 
Strafdelikt erklärt, 

a) was ein anderer in der Bundesrepublik mit öffentlicher 
Resonanz unbeanstandet vorgetragen bat, 

b) dies nicht bezweifelt zu haben und schließlich 
c) was sich nach Prüfung der Sachlage als richtig erwiesen 

und das LG auch keinen Gegenbeweis angetreten hat. 
~s4( 

Als nächstes führt das Urteil auf Seite 33 als Strafdelikt an, 
der Einziehungsbeteiligte habe den "Leiter einer Wiener Inge
nieursfirma (nein: den ehemaligen Präsidenten der ÖSterreichi
schen lngenieurskammer, war fettgedruckte Überschlift!) 

"Waller Lüftlangeführt, derbehauptet hat, der Massenmord 
mit Zyklon 8 kOnne nicht stattgefurulen. haben; dagegen sprä
chen die Naturgesetze und das Fehlen der technischen urul 
organisatorischen Voraussetzungen." 

Verschwiegen hat das LG Bielefeld, daß 
1.) die Süddeutsche Zeitung 1992 genau dasselbe -- und 

zwar unbeanstandet-- wie der Einziehungsbeteiligte geschrie
ben hatte, 

2.) Walter Lüftl ein umfangreiches Gutachten über dieses 
Thema, das bei Gericht vorgelegt werden sollte, erarbeitet hatte 
-- was dem Einziehungsbeteiligten textlich bekannt war --, 

3.) Walter LüftJ technische, naturwissenschaftliche, medizi
nische Sacbbeweise zur Klärung der anstehenden Thematik 
gefordert, sich hierzu vielfältig beispielhaft ausgelassen und sieb 

4.) gegen eine Pönalisierung wissenschaftlicher Forschung 
ausgesprochen hat. 

Bekanntlich wurde am 15.6.1994 ein in Österreich gegen 
Walter LüftJ unter Bezugnahmeauf das sehr weitgebende "Wie
derbetätigungsgesetz" eingeleitet gewesenes Strafverfahren 
wegen dieses Gutachtens vom Landgericht für Strafsachen in 
Wien eingestellt, woraus zu folgern ist, daß sich seine Ausfüh
rungen nach strenger juristischen Prüfung als sachgerecht her
ausgestellt haben. Wenn auch dem Einziehungsbeteiligten diese 
Wiener Landgerichtsentscheidung bei Herausgabe der HT-Nr. 
60 noch nicht bekannt war, so istdamitjedoch dieRichtigkeitder 
von ihm publizierten Details erwiesen worden. 

Für richtige Sachaussagen darf jedoch ein Historiker nicht 
bestraft und wissenschaftliebe Literatur nicht vernichtet wer
den! Was haben schließlich die Grundrechte wie Informations
freiheit, Meinungs-- und Pressefreiheit für einen Sinn, wenn 
Historikern zum Strafdelikt erklärt wird, wichtige Informatio
nen nicht zur Kenntnis nehmen, verarbeiten und selbst veTöf
fentlichen zu dürfen? Nur so kann das erreicht werden, was selbst 
das Bundesverfassungsgerichtam 15.1.1958 (BVerfGE Band 7, 
S. 198 ffoder auch BVerfGE77, 65, 74) mitden Worten defmiert 
hat: 

"Das Grurulrecht auffreie Meinungsäußerung ist als unmit
telbarster Ausdruck der menschlichen Personlichkeit in der 
Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. 

Für eine freiheitlich-demokratische Rechtsordnung ist es 
schlechthin. konstituierend, denn. es ermoglichst erst die sttindi
ge geistige Auseinandersetzung, den Kampfder Meinungen, die 
ihr Lebenselement ist (BVerfGE5, 85 <205> ). Es ist in gewissem 
Sinn die Grurullage jeder Freiheit überhaupt." 

Diese und andere Grundsatzentscheidungen über die Wis-
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senschafts- und Meinungsfreiheit sind in den Verteidigungs
schriften dem LG Bietefeld vergebens vorgetragen worden. Auf 
diese Schriftsätze wird verwiesen, um Wiederholungen zu ver
meiden. 

»9(( 

Auf Seite 33 setzt das Urteil seine Strafvorwürfe mit dem 
Verweis auf das Germar RudolfGutachten fort. Dabei stellt es 
fest, daß dieses Gutachten nicht etwa kurz und oberflächlich, 
sondern "ausführlich zusammengefaßt" wurde, was für den 
Einziehungsbeteiligten als Wissenschaftler spricht und nicht 
gegen ihn . 

Strafverschärfend wird dem Einziehungsbeteiligten erneut 
der "Fettdruck" für wichtige Aussagen dieses Gutachtens vorge
worfen, wobei das LG wissenschaftlich nachgewiesene Sachver
halte des Diplom-Chemikers Rudolf als "Leugnung" interpre
tiert. Wenn Rudolfs wissenschaftliche Analysen sachlich-vorur
teilslos ergeben haben, was jederzeit auch von anderen Chemi
kern nachzuvollziehen ist (dies ist zwischenzeitlich tatsäeblieb 
mehrfach mit gleichartigem Ergebnis in Polen geschehen!), daß 
in den konkret.bezeichneten Kellern des Krematoriums II in 
Birkenau kein Zyklon B je verwendet worden ist, dann ist das 
wissenschaftlich sensationell und verdient auch in Fettdruck 
wiedergegeben zu werden. 

Ein gesetzlich verfügtes "Leugnungsverbot" bezieht sieb 
nicht auf den Keller des Krematoriums II in Birkenau, sondern 
auf den Völkermord an den Juden insgesamt. Auch aus diesem 
Grunde sind im vorliegenden Fall die objektiven Tatbestands
merkmale der§§ 130 oder 189 StGB nicht erfüllt. 

» 10 (( 
Das Urteil formuliert aufS . 33 einen Straftatbestand damit, 

daß der Einziehungsbeteiligte das Rudolf Gutachten als hoch
karätig qualifiziert bezeichnet und eine "kritische Würdigung 
des Inhalts des Gutachtens" unterlassen hat. 

Dabei bleibtdie Frage, wieein Historiker, der kein Chemiker 
ist, sich anmaßen soll, ein chemisch hochkarätig qualifiziertes 
Gutachten zu kritisieren. Das muß er doch wohl Chemikern 
überlassen. Seine Aufgabe beschränkt sich auf das Berichten. 
Und er berichtete, daß Germar Rudolf sein Gutachten zahllosen 
Experten zugeleitet hatte, die alle bestätigten, daß es keine 
sachlichen Fehler enthalte. Einer dieser Experten hat es als 
"Meisterwerk" bezeichnet. 

Einen Strafparagraphen für unterlassene Kritik an einem 
sachlich qualifizierten Gutachten gibt es nicht. Folgt man dem 
Urteil so müßte jeder Professor, der eine gute Doktorarbeitnicht 
kritisiert, ein Strafverfahren erhalten. 

»11« 
Und wenn das LG Bielefeld·strafbewehrend (S. 33) weiter 

vorwirft: 
"Der Einziehungsbeteiiigre setzt sich nicht mit den unge

zählten Augenzeugenberichten, Dokumenten und Erkenntnis
sen der Geschichtswissenschaften auseinander, die entgegen 
dem Gutachten ... die Massenvergasungen im Konzentrations
lagerAuschwitz belegen", 

so ist dem entgegenzuhalten, daß jene Augenzeugen sieb mit 
den naturwissenschaftlieben Sachbeweisen, die Germar Rudolf 
am Ort des behaupteten Geschehe<ns zusammengetragen hat, 
gar nicht auseinandergesetzt haben. Die haben ganz etwas 
anderes bekundet, was gar nicht Gegenstand des Themas war, 
haben sie sieb doch niemaismit naturgesetzliehen Untersuchun
gen über die Konsequenzen ihrer Aussagen befaßt. 

20 

Der Einziehungsbeteiligte hat sich in seinen verschiedenar
tigen Publikationen überreichlich mit jenen "ungezählten Au
genzeugenberichten, Dokumenten und Erkennntnissen der Ge
schichtswissenschaften" auseinandergesetzt, so daß er dafür 
keinen Nachholbedarf hatte, zumal nicht bei einem spezifisch 
naturwissenschaftlichen Sachtbema. Aus diesem Sachverhalt 
einen Straftatbestand zu konstruieren ist abwegig und liefe auf 
eine vom LG Bietefeld vorgegebene politische Zensur sowie 
darauf hinaus, jedem Professor, der eine von der gegenwärtigen 
allgemeinen Meinung abweichende wissenchaftliche Untersu
chung nicht kritisiert, ein Strafverfahren zu verordnen, weil er 
die von einem Gericht für wichtig und entscheidend gehaltenen 
Zeugen nicht oder zu wenig berücksichtigt hatte. 

Denselben Strafvorwurf, sich mit den Augenzeugen usw. 
nicht sachlich auseinandergesetzt zu haben, wiederholt das 
Urteil auf Seite 36 unnötigerweise. Genauso war im Fall des 
Heftes Nr. 59 verfahren worden. 

Objektive Tatbestandsmerkmale zur Erfüllung der in § 130 
Abs. 3 StGB oder § 189 StGB benannten Strafbestimmungen 
sind aus den hier zitierten Vorhaltungen nicht abzuleiten. 

» 12 (( 
Zum Strafvorwurf wird dem Einziehungsbeteiligten auf 

Seite 33/34 gemacht, er qualifiziere einige Aussagen von Au
genzeugen 

"von vornherein als nicht glaubhaft ab, ohne sie sachlich zu 
überprüfen und zu würdigen. So tituliert er die Zeugen z.B. als 
»Starzeuge«, »Musterzeuge und angeblichen Angehöri
gen eines Sonderkommandos« oder als »angeblichen 
Überlebenden des Sonderkommandos« oder setzt das Wort 
Zeuge in Anführungszeichen." 

Da das LG hier eine Pauschalbehauptung ohne konkreten 
Beleg aufgestellt hat, kann dazu nicht detailliert Stellung ge
nommen werden. 

Richtigjedoch ist demgegenüber, daß der Einziehungsbetei
ligte keine einzige Zeugenaussage "von vornherein, ohne sie 
sachlich zu überprüfen", abqualifiziert hat, sondern er im 
Gegenteil stets Zeugenaussagen sachlich seziert hat. Z.B. wie 
soll ein Wissenschaftler eine Zeugenaussage, wie auf Seite 21 
der Druckschrift erwähnt, derzufolge für verdunstendes Zyklon 
B "brauner und blauer Dunst" bekundet wurde, Blausäure 
indessen im Verdunstungszustand nachweisbar unsichtbares 
Gas ist, anders bewerten als falsch? Wie soll er sieb damit weiter 
auseinandersetzen, um sie "sachlich zu überprüfen und zu 
würdigen"? Wie an diesem Beispiel dargetan, verhält es sich bei 
anderen Zeugenaussagen genauso. Auch Zeugen, die behaup
ten, "Angehörige des Sonderkommandos" gewesen zu sein, sind 
danach zu beurteilen, ob ihre Aussagen wirklichkeitSgetreu sind 
oder den Naturgesetzen und sonstigen Sachnachweisen wider
sprechen. Sie genießen keinen Sonderstatus, grundsätzlich als 
"glaubwürdig" beurteilt werden zu müssen. 

Auch hier gilt: Objektive Tatbestandsmerkmale zur Heran
ziehung der in§ 130 Abs. 3 StGB oder § 189 StGB benannten 
Strafbestimmungen sind aus den hier zitierten Vorhaltungen 
nicht abzuleiten. 

» 13 (( 
Zum Straftatbestand wurde erklärt (S. 34 der Urteilsschrift): 
"Der Einziehungsbeteiligte behauptet auf Seiten 2/ ff der 

Druckschrift, daß die (Augen)zeugen so ziemlich alles falsch 
bekundet hätten, was nur falsch zu machen sei. Diese Aussage 
hebt er wiederum durch Groß- und Fettdr.uck hervor." 
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Wie kann solches zum Strafdelikt erklärt werden, wenn der 
Einziehungsbeteiligte die Nachweise für seine Feststellung er
bringt-- was er getan bat --, das LG Bielefeld hingegen nicht? 
Was soll man denn anderes dazu sagen, wenn die (Augen)zeugen 
der "Sonderkommandos" bekundet haben, sie hätten im Dach
boden des Krematoriums geschlafen, wenn dies nachgewie
senermaßen infolgederGiftigkeit von ZyklonBund der behaup
teten Tagesarbeit in diesem Gebäude gar nichtmöglich gewesen 
sein kann? Sie hätten schon ihren ersten Arbeitstag nicht 
überlebt, so wie sie ihn geschildert haben. Eine weitere "kriti
sche Auseinandersetzung" mit diesen "Zeugen" erübrigt sich 
angesichts solcher Schilderungen. 

Wissenschaftler und Historiker würden jedoch zu Lügnern 
und Heuchlern werden, würden sie anderes für wahr erklären, 
als das, was nachweisbar und nachgewiescnennaßen wahr ist! 

» 14 ~ 
Auf Seite 34 des Urteils wird eine kritische Auseinanderset

zung des Einziehungsbeteiligten strafbewehrend als "zynisch 
und polemisch", "ins liicherliche ziehend" bezeichnet, alserden 
Bericht eines Augenzeugen, daß den Opfern zur Täuschung 
Seife und Handtuch ausgehändigt worden seien, so kommentier
te: 

"Wer geht schon mit Handtuch unter die Dusche? Wer kann 
bei dem behaupteten Gedrtinge noch ans Einseifen denken? 
Warum sollte die Regie solche Utensilien vtJllig unntJtigerweise 
gefährlichem Giftgas aussetzen und sich dabei selbst unsinnige 
Entsorgungs-, Reinigungs-, Sammetprobleme schaffen, zumal 
alles knapp und rationiert war? Er bezeichnet dies als eine 
>>nicht verständliche Regie«." 

Zur Beurteilung und Bewertung dieses Themas gehören ja 
noch viel mehr Einzelheiten dazu, nämlich die, daß es jeweils 
Tausende gleichzeitig für einen viel zu kleinen Raum gewesen 
sein sollen, daß sie von der SS mit Peitschen bineingetrieben 
worden sein sollen, und dies täglich mehrfach. Da muß doch 
irgendwo einmal bei sachlich denkenden Wissenschaftlern ein 
kritisches Wort fallen! Das kann man doch nicht alles glauben, 
auch nicht, wenn es staatlich verordnet werden sollte! Die 
Wissenschaft würde aufhören zu existieren, würde nicht mehr 
erlaubt sein nachzufragen, ob die Geschichten von Seife und 
Handtuch angesicbts der Begleitbehauptungen nicht tatsächlich 
eine unverständliche Regie gewesen sein müßte. Mit Zynismus 
hat das nichts zu tun. 

Wenn aber gar, wie im Urteil auf Seite 34 geschehen, aus dem 
Urteilshinweis auf "zynische" Darstellung zudem die Folgerung 
abgeleitet wird, daraus ergebe sich (der nachfolgende Satz 
beginnt: "indemerbestreitet"),daßesdemEinziebungsbeteilig
ten "in Wahrheit darum geht, die Massenvernichtung im Kon
zentrationslager Ausclnyitz zu leugnen und die Judenverfolgun
gen im Dritten Reich insgesamt zumindest in großem Umfang zu 
verharmlosen", so hat eine solche "Folgerung" nichts mit dem 
zuvor gerügten Text oder seiner Ausdrucksweise zu tun. 

Hieraus wiederum ergibt'sich, daß kein objektives Tatbe
standsmerkmal des vom Urteil herangezogenen§ 130 Abs. 3 
StGB erfüllt worden ist. 

Dem Wissenschaftler kann niemand aufgeben, wie er ein 
Gutachten oder eine Zeugenaussage oder den behaupteten Tat
sachenbericht in einem Buch zu bewerten hätte. Das ist allein 
seine Sache und hat mit dem Stfafrecht überhaupt nichts zu tun. 
Denn es gibt keine Strafvorschrift, die eine "nicht richtige 
Bewertung" eines Gutachtens oder einer Zeugenaussage unter 
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Strafe stellt. 
Der Einziehungsberechtigte hat sieb im übrigen mit Gegen

beweisen zu seiner These durchaus auseinandergesetzt Sogar 
das Urteil gibt das selbst zu (S. 33 unten), wirft ihm aber vor, er 
habe diese Aussagen von vomherein als "nicht glaubwürdig 
abgewertet". Auch hierzu wieder nur der Hinweis: Es ist ihm 
von der Wissenschaftsfreiheit her vollkommen seinem eigenen 
Gutdünken überlassen, wie er Zeugenaussagen bewertet. 

~ 15 ~ 
Die Schlußverurteilung für das Heft Nr. 60 mündet in der 

erneuten Behauptung des Urteils (S. 34), der Einziehungsbetei
ligte habe die Ennordung von Millionen Juden in den Gaskam
mern von Auschwitz bestritten und damit eine historisch gesi
cherte Tatsache geleugnet, über die, weil offenkundig, kein 
Beweis zu erbeben ist. 

Auf Seite 32 des Urteils hieß es noch, der Einziehungsbetei
ligte habe in der Druckschrift Nr. 60 "nicht ausdrücklich 
geleugnet", dafür jedoch festgestellt, "der Holocaust, der woan
ders stattgefunden und Millionen Opfer geforden hat, bleibt 
anderen Untersuchungen vorbehalten." Dafür habe der Einzie
hungsbeteiligte jedoch "erheblich verharmlost". Auf diesen 
Widerspruch im Urteil aufmerksam zu machen, ist geboten. 

Demgegenüber hat der Einziehungsbeteiligte lediglich un
tersucht, was an konkret genannten Plätzen sachlich, technisch, 
naturwissenschaftlich möglich war und nachgewiesen ist, was 
in der internationalen Literatur zur anstehenden Thematik 
ausgesagt worden ist, hat sich -- wie andernorts vom Gericht 
gefordert! -- kritisch mit Zeugenaussagen auseinandergesetzt, 
was ibm in diesem Fall zum Straftatbestand, im anderen Fall die 
Unterlassung solcher Auseinandersetzung zum Straftatbestand 
angerechnet wurde. 

Die wissenschaftliche Untersuchung weltweiter historischer 
Forschungsergebnisse, ganz gleich, welchen Inhalt sie haben, 
ist ein legitimes Anliegen und vom Grundgesetz garantiert. Sie 
kann, wenn es nach rechtsstaatliehen Prinzipien und dem 
Grundsatz gebt, daß ein jeder vor dem Gesetz gleich ist, nicht 
zum Strafdelikt umfunktioniert werden. 

,. 16 ~ 
Auf Seite 35 führt das Urteil nichts über den Schutz der 

Wissenschaftauch im Rahmen des§ 130 StGB aus, wobei doch 
gerade dies für die Behandlung der hier anstehenden Straf- und 
Vernichtungsfälle für wissenschaflliche Literatur von entschei
dender Bedeutung ist. 

Mit Nachdruck wird daher darauf aufmerksam gemacht, daß 
§ 130 Abs. 5 auf§ 36 Abs. 3 StGB verweist. Danach ist eine 
Schrift nicht strafbar, wenn sie der Kunstoder der Wissenschaft, 
der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vor
gänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen 
Zwecken dient. Es ist also nicht einmal nötig, das Grundgesetz 
zu bemühen. 

» 17 ~ 
AufSeite 35/36entziehtdas Urteil dem Einziehungsbeteilig

ten die Grundrechte der Meinungs-, Presse- und Wissenschafts
freiheit mit dem Spruch 

"die Druckschriften stellen nicht das Ergebnis eigener wis
senschaftlicher Ttitigkeit ... dar .... Der historische Bezug reicht 
nicht aus, ihren Inhalt zu einem Produkt wissenschaftlicher 
Bettitigung zu machen, der den Schutz des Art. 5 Abs. 3 GG 
genießt." 

Dies ergänzt das LG noch auf Seite 37 mit der Feststellung, 
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der Einziehungsbeteiligte hätte "bewußt, erwiesen unwahre 
Tatsachen behauptet", ohne dies nachgewiesen zu haben. Denn 
der Spruch, 

"da darin die historisch gesicherte Tatsache des Massen
mordes an Juden im Konzentrationslager Auschwitz geleugnet 
und die historisch gesicherte Tatsache der Judenverfolgung im 
Dritten Reich insgesamt verharmlost wird", 

verHUscht die Untersuchungsgrundlagen und Forschungser
gebnisse der vorliegenden Arbeit, die nicht darauf ausgerichtet 
waren, etwas zu leugnen und zu verharmlosen, sondem darauf, 
zu berichten, richtigzustellen, zu überprüfen. 

Hier sei emeut darauf hingewiesen, daß das Urteil auf Seite 
32 festgestellt bat, daß der Einziehungsbeteiligte "zwar nicht . 
ausdrücklich leugnet". 

Kein einziger Satz konnte als sachlich falsch nachgewiesen 
werden. Mit "der Judenverfolgung im DrittenReich insgesamt" 
hat sich die Ausgabe HT-Nr. 60 gar nicht befaßt, daher konnte 
sie auch nicht verharmlost werden. Unerwünschte Einzelergeb
nisse können nicht mit einem Pauschalurteil des "Leugnens" 
oder "Verharmlosens" kriminalisiert werden. 

» 18 ~ 
Auf Seite 36 wiederholt das Urteil strafbeschwerend, der 

Einziehungsbeteiligte habe sieb nicht sachlich mit Augenzeu
gen, Dokumenten und Feststellungen der Gerichte befaßt. 

Wiederholt sei daher auch hier: Gerichte können einem 
Historiker nicht auferlegen, mit welchen Untersuchungsthemen 
er sich zu befassen und zu welchen Forschungsergebnissen er zu 
kommen hat. Jedes vom Einziehungsbeteiligten herausgegebe
ne Heft seiner Reihe Historische Tatsachen hat ein spezielles 
Untersuchungsthema. Seine bisher behandelten Themen sind 
außerordentlich vielseitig gestaltet, seiri Quellenangebot ist 
umfassend. Daß ein Historiker Gerichtsentscheidungen nicht 
als unumstößliche Wahrheiten w akzeptieren braucht, sondem 
er sich unabhängig davon nach eigenem Quellenstudium durch 
ein von der Geschichte vorgegebenes globales Thema durchzu
arbeiten hat, folgt aus der rechtsstaatlich gesicherten Wissen
schaftsfreiheiL Eine von der Justiz reglementierte Wissenschaft 
ist keine Wissenschaft mehr. 

Daher kann dem Einziehungsbeteiligten auch kein Strafde
likt daraus erwachsen, sich nicht an Feststellungen von Gerich
ten ausgerichtet zu haben, was bekanntlich auch ausgedehnt 
wird auf die Beurteilung von Glaubwürdigkeit oder Nichtglaub
würdigkeit von Zeugenaussagen und Dokumenteninhalten. 

Ein Wissenschaftler hat seine Untersuchungen unabhängig 
durchzuführen. Das LG Bietefeld bat zwar den Vorwurf erho
ben, der Einziehungsbeteiligte hätte sich nicht sachlich mit den 
ungezählten Berichten ... usw. auseinandergesetzt, doch in 
keinem einzigen Fall dargetan, wo genau ein solches sachliches 
Argument gefehlt hat, mit de!ß er sich hätte auseinandersetzen 
sollen, und das sein Untersuchungsergebnis zu Fall gebracht 
hätte. Das hätte mit Roß und Reiter genannt werden müssen, um 
einem solchen Argument,..Gewicht zu geben. Normalerweise 
vollziehtsich ei,ne solche Auseinandersetzung in der Öffentlich
keit und nicht vor Gericht. Sachlich unhaltbare Behauptungen 
würden in der öffentlichen Auseinandersetzung zu Fall ge
bracht. Öffentliche Vorwürfe gegen den Einziehungsbeteiligten 
für Darstellungen in seinen Historische Tatsachen liegen in
dessen nicht vor. 

Faßtman die Verurteilungsgründe des LG Sielefeld wegen 
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Herausgabeder Historischen Tatsachen Nr. 60 "Naturwissen
schaft ergänzt Geschichtsforschung" hinsichtlich des objek
tiven Tatbest.:'lndes zusammen, so ergibt sich: 

I. 
In 2 Fällen hat das Urteil dem Einziehungsbeteiligten 

Strafvorwurfe für Aussagen gemacht, die das LG selbst demen
tiert hat. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten» 3 «, » 15 ~. 
Diese Fälle sind jedoch grundlegend für die Beurteilung des 

gesamten Heftes, da diese den eigentlichen" Straftatbestand der 
Verharmlosung" darstellen sollen, wogegen alle übrigen Punkte 
nur Einzelbelege dafür beitragen sollen. 

II. 
In 2 Fällen hat das Urteil dem Einziehungsbeteiligten Sach

aussagen unterstellt, zu denen er sich weder in der vom LG 
"zitierten" Form, noch überhaupt geäußert hat. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten » 5 «, » 17 ~. 
III. 
In 2 Fällen hat das LG B ielefeld dem Einziehungsbeteiligten 

Strafvorwürfe nicht für Texte, die er geschrieben bat, gemacht, 
sondem mittels Interpretationen, mit denen das LG eigenwillig 
die Texte meines Mandanten belegt, ohne zur Sache selbst 
Stellung zu nehmen. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten ,. 6 ~.,. 14 «. 

IV. 
In 4 Fällen hat das LG Bietefeld dem Einziehungsbeteiligten 

Strafvorwürfe für die Darstellung richtiger Sachverhalte ge
macht. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten » 8 «, » 9 ~, » 13 
~, » 14 «. 

V. 
In 6 Fällen hat das LG Bietefeld dem Einziehungsbeteiligten 

Strafvorwürfe gemacht für falsche Gewichtung von Untersu
chungsfällen, fehlende Auseinandersetzung mit Augenzeugen 
usw. oder Fettdruck für bestimmte Aussagen. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten » 3 ~. » 4 «, » 6 
~. » 9 ~. » 11 ~. » 18 ~. 

VI. 
In 2 Fällen bat das LG Bietefeld dem Einziehungsbeteiligten 

zum Straftatbestand angerechnet, richtige Sachverhalte festge
stellt und nicht angezweifelt zu haben. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten» 7 «, » 10 «. 
VII. 
In 3 Fällen hat das LG Bietefeld dem Einziehungsbeteiligten 

Texte und damit Sachaussagen unterstellt, die er so, wie vom 
Urteil ausgeführt, nicht geschrieben hat. 

Diese Fälle sind behandelt in den Punkten » 1 «, »-2 «, » 12 

Vlll. 
In 10 Fällen hat das LG Bietefeld die Meinung des Einzie

hungsbeteiligten zum Straftatbestand angerechnet. 
Diese Fälle sind behandelt fn den Punkten: » 4 ~, » 6 », 7 «, 

» 9 «, » 10 «, » 11 «, » 12 ~, » 13 «, » 14 », » 18 «. 

IX. 
In einem Fall entzieht das LG Bietefeld dem Einziehungsbe

teiligten den Schutz der Grundrechte durch die Feststellung, 
seine Arbeitsei nicht wissenschaftlich, er stelle unwahre Tatsa
chenbehauptungen auf, wobei es keine Detailbeweise vorlegt, 
sondem Pauschalinterpretationen. 

Der Fall ist behandelt im Punkt » 17 «. 

Hütori1che Tatsachen Nr. 72 



X. 
In 10 Fällen batdas LG Biclefeld Sachverhalte verurteilt, die 

gar nicht beantragt waren. 
Diese Fälle sind behandelt in den Punkten ~ 1 ((' » 2 ((' ~ 3 «, 

» 4 «, ~ 6 ((' » 7 ((' ~ 12 '~ 13 ((' ~ 14 «, » 18 «. 
Zum Vergleich der Texte, die beantragt waren und jener, die, 

ohne beantragt gewesen zu sein und die in der Hauptverhand I ung 
auch gar nicht zur Sprache gekommen waren, wird der Einfach-

In feierlicher Zeremonie wurde vor dem Ber kshire Coun
ty-Gerichtsgebäude in Pittsneld (US-BundesstBat Massachu
setts) ein Holocaust-Mahnmal zum Gedenken an 11 Millionen 
Menschen errichtet. Zwar steht in nur naher OistBnz lesba rer 
Inschrift, daß es sich hierbei um 6 Millionen Juden und 
weitere 5 Millionen Unschuldiger (innocent human beings) 
handele, doch der von größerem AbstBnd zu gewinnende 
Gesamteindruck vermittelt eine r ein jüdische Ausrichtung. 
Dieser Gesamteindruck wird dadurch verstärkt, daß der auf 
dem Foto erkennbare Schöpfer dieses Gedenksteins seinen 
Entwurf a usschließlich auf Verbrechens- und keineswegs auf 
Kriegsopfer abgestellt hat-- im Inschriftentext wird auf den 
"Holocaust" verwiesen! --, und zwar beginnend mit dem Jahr 
1933. Dies wiederum impliziert zusätzlich, als habe der Holo
caust als staatlich verordnete Menschenvernichtung in Mil
lionenzahl bereitsmitder Machtübernahme Hitlers in Deutsch
land begonnen und zudem gleichermaßen Juden und andere 
Unschuldige betroffen. 

Der Aufbau, zionistische Zeitschrift, New York 14. August1987 •• Vgl. 
Dr. Bernhard Steidle, "Verbeimlichle Dokumente", Bd. 2, München 

1995, s. 163. 

Die Richter des Berkshire Distrikt-Gerichts werden mit 
einer so gestalteten Demonstration bei Ihrem täglichen Gang 
zum Dienst kaum an die bistorisehe Wahrheit gemahnt, 
indessen daran erinnert, wer hier die öffentliche Meinung 
gestaltet. Dieses Denkmal bleibt damit ein sichtbares Zei
chenfür das Spannungsverhältnis zwischen politischemRecht 
und historischer Wahrheit. 

C. Rechtswidrigkeit des Tatvorwurfs 
Zur Prüfung der Frage, ob und inwieweit der Tatvorwurf 

gegen den Einziehungsbeteiligten gerechtfertigt sein könnte, 
sind Hinweise auf die Freiheit der Wissenschaft ebenso ange
bracht wie solche auf die Meinungsfreiheit. 

I. Die Freiheit der Wissenschaft.~ 

1. 
Nach ArL 5 Abs. 3 des Grundgeset:tes sind Kunst und 

Wissenschaft, Forschung und Lehre frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 

Das angefochtene Urteil $ ntzieht beiden Drucksachen den 
Schutz der Wissenschaftsfreiheit (S. 35). Dabei ist zwar nach 
Darstellung auch des angefochtenen Urteils 

"jede wissenschaftliche Tätigkeit alles, was nach Inhalt und 
Form als ernsthafter, planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 
Wahrheit zu sehen ist." 

Das Urteil versuchtdann jedoch, die Arbeitdes Einziehungs
berechtigten in beiden Druckschriften deswegen als nicht von 
der Wissenschaftsfreiheit geschützt darzustellen, weil sie "nicht 
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heil halber auf die Textmarkierungen verwiesen, die dem Revi
sionsantrag des Rechtsanwalts Hajo Herrmann in derselben 
Angelegenheit beigegeben sind. 

XI. 
In keinem einzigen Satz hat das Urteil dem Einziehungsbe

teiligten einen falschen Satz nachgewiesen! Oder anders formu
liert: In keinem einzigen Fall ist dem Urteil ein Strafrechtferti
gungsnachweis gelungen! 

Derartige Gedenksteinschöpfer pflegen keinerlei Anteil
nahme in Stein zu meißeln an den 60 • 100 Millionen 
politischen Mordopfern Ihres bolschewistischen Verbünde
ten, den Mordopfern des zivilen Bombenkrieges, der Atom
bombenabwürfeaufHiroshima und Nagasaki, den Vor- und 
Nachkriegsverbrechen an Deutschen, überhaupt an wahr 
heitsgemäßen historischen Zusammenhängen. 

das Erzeugnis eigener wissenschaftlicher Tätigkeit des Einzie
hungsbeteiligten sind". Das versucht das Urteil dann durch den 
Hinweis zu erläutern, daß beide Druckschriften 

"zwar einen historischen Bezug haben, der aber nicht aus
reicht, ihren Inhalt zu einem Produkt wissenschaftlicher Betti
tigung zu machen, das den Schutzdes Art. 5 Abs. 3 GG genießt" 
($. 36). 

2. 
Diese bloße Behauptung versucht das Urteil durch die wei

tere Behauptung zu rechtfertigen, der Einziehungsbeteiligte 
gebe die Aussagen, "in denen Massenvergasungen im Konzen
trationslager Auschwitz geleugnet werden, unkritisch wieder", 
ohne sich wie das für eine wissenschaftliche Arbeit erforderlich 
sei, 

"mit Gegenbeweisen, insbesondere mit Augenzeugenbericlz
ten, Dokumenten und Erkenntnissen der Geschichtswissen
schaft, sachlich auseinanderzusetzen." (S. 36) 

Diese Beschuldigung trifft nicht zu. Vielmehr bat der Ein
ziehungsbeteiligtein beiden Heften seitenweise überauszahlrei
che Zitate und Dokumentaraufzeichnungen als Belege ange-
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führt, woraus ersichtlich ist, daß er sich sogar eingehend mit 
solchen Zeugen und Dokumenten auseinandergesetzt hat. 

Außerdem geht das Urteil erneut von der willkürlichen 
Unterstellung aus, der Einziehungsbeteiligte habe mit den bei
den Heften das Thema der Judenverfolgung darstellen wollen. 
Das trifft aber gar nicht zu: Er wollte nur ganz bestimmte, im 
einzelnen aufgeführte, mit neuen Erkenntnissen der Wissen
schaft angereicherte Sachthemen analysieren und hat nur zu 
diesem Zweck die zahlreichen Urkunden ausgewertet, die er 
ausdrücklich benennt. 

Zur Widerlegung der genannten Unterstellung des ange
fochtenen Urteils kommt aber auch noch die rechtliche Bewer
tung dieses Verhaltens des Einziebungsbeteiligten. Das Urteil 
behauptet dazu lediglich, der Einziehungsbeteiligte habe in den 
beiden Heften offensiebtlieb nicht die Grenze erreicht ("der 
historische Bezug reiche nicht aus"), die es zu überwinden gelte, 
um ihren Inhalt zu einem Produkt wissenschaftlicher Betäti
gung zu machen (S. 36). Hier fehlt aber jeder zusätzliche 
Versuch eines Hinweises, wo im einzelnen eine solche Grenze 
denn überhaupt liegen, wann "ein historischer Bezug ausrei
chen" soll. Das wäre schon wissenschaftlich sehr bemerkens
wert, für die Darstellung im Urteil aber rechtlieb erforderlich. 

3. 
Wenn das Urteil meint, der Einziehungsbeteiligte habe sieb 

mit diesen vielen Unterlagen, die er tatsäeblieb nachweisbar 
ausgearbeitet bat, nicht "sachlich auseinandergesetzt" (S. 36), 
so sei darauf hingewiesen, daß das zum einen gar nicht zutrifft, 
da er sieb, wie in beiden Heften jederzeit nachzulesen, tatsäeb
lieb damit sogar eingehend auseinandergesetzt hat. Zum ande
ren aber muß gerade hierzu mit Nachdruck vermerkt werden 
daß es eben die Freiheit des Wissenschaftlers ist, die in Art. S 
Abs. 3 GG geschützt wird, wie, also auf welche Weise, er sich 
mit seinen Forschungsgegenständen auseinandersetzt 

Einen eigenen konkreten Weg hierzu hat das Urteil nicht 
angedeutet. Das würde auch direkt dem Wissenschaftsschutz
grundsatz des Art. 5 Abs. 3 GG widersprechen: Es gibt keine 
wissenschaftliche Regel, die ein Wissenschaftler bei der Aus
übung seiner wissenschaftlichen Forschung unbedingt beachten 
müßte, um einer Bestrafung zu entgehen. Wohl gibt es immer 
eine wissenschaftliche Kritik dazu, aber die ist niemals strafbe
wehrt, da solches immer dem Prinzip der WissenschaftsfreibeiL 
widersprechen würde und müßte. 

Unter diesem Verfassungsrechtsgrundsatz stehtauch die Art 
und Weise der Auswertung von Zeugenangaben, wie sie der 
Einziehungsbeteiligte vorgenommen bat. Wenn er bestimmte 
Darstellungen von Autoren der Geschichtswissenschaft nicht 
akzeptiert, Widersprüche oder Mäng.el in ihren Werken findet, 
sie für unglaubwürdig, unkritisch, unsachlich, ungenügend 
informiert, einseitig hält, so ist das ganz allein seine persönliche 
Sache, die ibm vielleicht wissenschaftliche Kritik, aber niemals 
eine Strafe einbringen kann. Dafür würde es schon am Grund
satz "nulla poena ,sine lege'" scheitern. Solange es keine Straf
rechtsnorm gibt, die die Nichtbeachtung eines bestimmten 
Wissenschaftsgrundsatzes mit Strafe bedroht, gilt die Freiheit 
der Wissenschaft nach Art. 5 Abs. 3 des Grundgesetzes in vollem 
Umfang. Sie hat schon deswegen Vorrang gegenüber dem 
Strafrecht, weil das Strafrecht dem Verfassungsrecht immer 
nachgeordnet ist. 

Der Einziehungsbeteiligte machthier ausdrücklich geltend, 
als Wissenschaftler vom Verfassungsrechtsgrundsatz der Wis-
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senschaftsfreiheit fü r sein Tun legitimiert zu sein. 
Bloße Behauptungen hinsichtlieb der wissenschaftlichen 

Bewertung einer Arbeit, wie sie das Urteil anführt, ohne dazu 
anzugeben, was denn im einzelnen nicht wissenschaftlich sein 
soll, sind niemals in der Lage, die Rechtsgrundlage für die 
Bestrafung eines Wissenschaftlers abzugeben, dem lediglich 
vorgeworfen wird, er habe eine bestimmte Ansicht in der 
Geschichte wissenschaftlich nicht so vertreten, wie irgendwel
che anderen Geschichtswissenschaftler. 

Definition des Urteils auf Seite 37: 
"Der Schutz von Tatsachenbehauptungen endet indes dort, 

wo sie nicht zu der verfassungsrechtlich vorausgesetzten Mei
nungsbildung beitragen können. Deshalb wird die erwiesen 
oder bewußt unwahre Tatsachenbehauptung nachder sttindigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht vom Schutz 
der Meinungsfreiheit umfaßt. Gemessen an diesen Grundsätzen 
genießt der Inhalt der Druckschriften Historische Tatsachen 
Nr. 59 + 60 nicht den grundrechtliehen Schutz der Meinungs
freiheit. Die Druckschriften enthalten erwiesen unwahre Tatsa
chenbehauptungen, da ... verharmlost wird." 

Hieraus ergibt sich, daß sämtliche Strafmerkmale aus beiden 
Ausgaben -- HT Nr. 59+ Nr. 60-- an einem Urteilsspruch des 
Bundesverfassungsgerichts "gemessen" werden, sie sich also 
nicht aus der Sache an sich ergeben. Und dieses "gemessen" 
werden bezieht sich wiederum auf die Formulierung, "daß 
Tatsachenbehauptungen, die nicht zu der verfassungsrechtlich 
vorausgesetzten Meinungsbildung beitragen können, nicht den 
Schutz der Grundrechte genießen". Was aber ist eine "verfas
sungsrechrlich vorausgesetzte Meinungsbildung"? In der Ver
fassung bzw. dem Grundgesetz ist ein solcher Begriff nicht 
definiert. Er öffnet in der Tat Tür und Tor für Willkürentschei
dungen und könnte entscheidend sein, jeglicher wissenschaftli
chen Forschung die grundgesetzlich geschützten Grundrechte 
zu entziehen und politische Zensur zu schaffen, die laut Grund
gesetz untersagt ist. 

Das LG Bielefeld, dies muß tatsächlich wiederholt unterstri
chen werden, hat nicht einen einzigen Satz des Einziehungsbe
teiligten als sachlich falsch nachgewiesen. Interpretationen des 
Gerichts mittels Vorwürfen, der Einziehungsbeteiligte hätte 
diese und jene nicht näher bezeichneten Aussagen, Dokumente, 
Gerichtsfeststellungen verarbeiten müssen, hätte nicht dies und 
jenes in Fettdruck bringen dürfen, hätte richtige Feststellungen 
anzweifeln müssen usw., ermöglichten die Unterstellung von 
"Verbannlosungs"-tendenzen. Diese wiederum wurden dann 
"gemessen" an nicbtdefinierbaren Gerichtsentscheidungen über 
einen "nicht ausreichenden historischen Bezug" und unklarer 
"verfassungsrechtlich vorausgesetzter Meinungsbildung·"'. Sol
cherartkonstruierteStrafvorwürfehabenkeinegesetzlicheGrund
Iage. Angesichts dieser Formulierungen wurde übersehen, daß 
der § 220 a StGB ausdrücklich nur die "Verharmlosung des 
Völkermords" als solehern mitStrafe bedroht, nichtaberwissen
schaftliche Detailuntersuchungen aus dem Gesamtkomplex die
ses Geschehens. 

Es bedarf daher einer obersten Gerichtseotscheidung, die 
sich konkret auf die Wissenschaft bezieht, ist es doch ein 
unhaltbarer Zustand, mittels früher einmal gefaßter Entschei
dungen, die sich nicht auf die Wissenschaft bezogen haben und 
wissenschaftlieb nietneinmal richtig definierbar sind, die Wis
senschaft und damit jegliche ernsthafte Sachdebatte auch über 
historische Detailfragen in unserem Landeaußec Kraft setzen zu 
wollen oder zu können. 
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Wer sachliche Geschichtsschreibung zum Strafdelikt er
klärt, hebt die Grundrechte und damit die Verfassungsgrundla
gen der Bundesrepublik Deutschland auf, was nach unserem 
gegenwärtigen Rechtsgefüge seinerseits ein Kriminaldelikt ist. 

Il. Meinungsfreiheit. 
1. 
Nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 des Grundgesetzes hat jeder das 

Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild zu äußern und 
zu verbreiten, und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. 

Das angefochtene Urteil entzieht dem Einziehungsbeteilig
ten dieses Recht auf Meinungsfreiheit mit dem Argument, 

"die Druckschriften enthalten erwiesen unwahre Tatsachen
behauptungen, da darin die historisch gesicherte Tatsache des 
Massenmordes an Juden im Konzentrationslager Auschwitz 
geleugnet und die historischgesicherte Tatsache der Judenver
folgung im Dritten Reich insgesamt verharmlost wird." (S. 37) 

Diese Behauptung trifft aber schon deswegen nicht zu, weil 
sich der Einziehungsbeteiligte in beiden Heften immer nur mit 
konkreten Sachverhalten auseinandergesetzt bat und keines
wegs etwa die Tatsache derJudenverfolgungenallgemein wäh
rend des Dritten Reiches "ausdrücklich geleugnet oder mini
miert" (S. 29 des Urteils unten) bat. Auch in bezug auf die 
Druckschrift Nr. 60 wird im Urteil ausdrücklich bestätigt. daß 
"nicht geleugnet" wurde. Und wenn auch das Urteil dennoch 
beiden Heften "Verharmlosung" bescheinigt, so bleibt dies in 
beiden Fällen ohne konkrete Subsumtion und kann sieb allein 
schon aus der Themenstellung der Arbeiten nicht auf den vom 
§ 220 a erfaßten "Völkermord" allgemein beziehen, was recht
lieb diese Unterstellung wertlos macht. 

Wie dieses Zugeständnis im Urteil zu vereinbaren ist mit 
dem gleichzeitig ohne jedwede Subsumtion vorgebrachten 
Strafvorwurf der "Verharmlosung in erheblichem Maß" (S. 4) 
blieb ungeklärt. Dennoch wurde Strafe und Beschlagnahme und 
Entzug des Rechtes auf Meinungsfreiheit verfügt. 

Das Urteil belegt seine Ansicht, der Einziehungsbeteiligte 
verharmlose in beiden Heflen die Judenverfolgungen im Dritten 
Reich nicht mit Verweis auf irgendeine Stelle in den beiden 
Publikationen. Vielmehr reicht dem Urteil bereits der abstrakt 
formulierte Begriff allein für seine Strafbegründung aus, ohne 
anzugeben, wann konkret diese Strafbegründung eigentlich 
gerechtfertigt sein soll. Wenn es schon ausreichen soll, einen 
bloß abstrakt formulierten Begriff ohne jede Defmition und erst 
recht ohne jede Subsumtion zu irgendeinem objektiven Tatbe
standsmerkmal als strafbegründend anzunehmen, rügt das die 
Verteidigung jedenfalls hier ausdrücklich als deutliche Verlet
zung des Grundsatzes "nulla poena sine lege". 

Wo istdas konkrete objektive Tatbestandsmerkmal, das eine 
Verharmlosung, was immer das auch sein mag, erst strafbar 
machen kann, wenn die bloße Behauptung allein dafür noch 
niemals ausreichen kann? W.D es keine konkrete Strafrechts
norm gibt, die eine konkret definierte Strafbestimmung konsta
tiert, kommt nur ein Freispruch in Frage wegen Mangels an 
Tatbestand. 

Und eben bierauf bemft sich der Einziehungsbeteiligte aus
drücklich. 

2. 
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, daß die Behauptung im 

angefochtenen Urteil, der Einziehungsbeteiligte könne sich 
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nichtauf die Meinungsfreiheit berufen, da er "erweislich unwah
re Tatsachenbehauptungen" aufgestellt habe, ohne diese Be
hauptung konkret mit Textstellen zu belegen und dann zu 
subsumieren, nichtausreichen kann, um dem Einziehungsbetei
ligten so elementare Rechte wie jene auf freie Meinung zu 
entziehen. Er hat ein Recht darauf, genau zu erfahren, warum er 
im einzelnen bestraft wurde. 

Das Urteil hat beim Strafausspruch wegen Nichtanwendung 
des Rechtsschutzgrundes der Meinungsfreiheil (S. 37) lediglich 
von "erwiesen unwahren Tatsachenbehauptungen" gesprochen, 
ohne aber anzugeben, was es damit konkret meint. 

Der Einziehungsbeteiligte ist daher auch nicht in der Lage, 
gegen solche unsubstantiierte Behauptungen überhaupt Stel
lung zu nehmen. Wenn das Urteil seine diesbezügliche Meinung 
nicht einmal begründet (S . 37), läßt es offen, ob und inwieweit 
seine Folgerungen aus dieser Behauptung überhaupt zutreffen 
könnten. Beide Hefte genießen nach dieser Darstellung nämlich 
nur deswegen nicht den Schutz der Meinungsfreiheit, weil sie 
"erwiesen unwahre Tatsachenbehauptungen" enthielten, die 
dann aber gar nicht einmal als solche aufgeführt werden. Dazu 
fehlt es mithin hier wieder am Tatbestand. 

Auch insoweit rügt die Verteidigung die "nicht richtige 
Anwendung der Rechtsnonn" im Sinne von§ 337 Abs. 2 StPO. 

m. 
Im übrigen wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß alle 

Erklärungen von Strafgerichten, die einen historischen Verbre
chenskomplex in Verbindung mit Völkermord als "offenkun
dig" darlegen, also als nicht beweiswürdig ansehen, immer unter 
dem Vorbehalt stehen, daß die Rechtsprechung aJs solche in 
jedem Fall dem Verfassungsrecht untergeordnet isl. 

D. Das Verschulden im Tatgesamtzusammenhang. 
Hilfsweise wird von der Veneidigung ausdrücklich festge

stellt, daß den Einziehungsbeteiligten auch keinerlei Verschul
den an den ihm hier zur Last gelegten Delikten trifft. 

1. 
Das angefochtene Urteil stellt dazu aufS. 37 lakonisch fest, 

der Einziehungsbeteiligte habe "zumindest bedingt vorstitzlich 
gehandelt". Das wird mit der Behauptung zu begründen ver
sucht, der Einziehungsbeteiligte "wußte" wegen seiner Ausbil
dung und jal1rzehntelaogen Beschäftigung mit dem Nationalso
zialismus im Zweiten Weltkrieg, daßden Judenverfolgungen im 
Dritten Reich "Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind, 
u.a. in den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz". 

Doch gesteht das angefochtene Urteil dem Einziehungsbe
teiligten selbst ausdrücklich zu, er leugne oder minimiere gar 
nichtden Massenmord an Juden im Dritten Reich (S. 29). Daher 
ist diese Kenntnis von den J odenmorden sogar nach Ansicht des 
angefochtenen Urteils jedenfalls kein Rechtsgrund für die Un
terstellung eines bedingten Vorsatzes insoweit. Es bleibt damit 
unklar, was das angefochtene Urteil eigentlich damit ausdrük
ken will. Jedweder Vorsatz des Einziehungsbeteiligten zur 
Leugnung von Judenmorden im Dritten Reich auch im Konzen
trationslager Auschwitz kommt jedenfalls schon aus diesem 
Grund gar nicht in Frage. 

2. 
Weiterhin beschuldigt das angefochtene Urteil den Einzie

hungsbeteiligten, schon wegen der Einziehung seiner Druck
schrift Historische Tatsachen Nr. 36 sowie weiterer Einzie-
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hungsverfahren sei ibm bekannt gewesen, daß die Judenver
nicbtungsaktionen im Dritten Reich "als historisch erwiesene 
Tatsachen anzusehen sind" (S. 38). Alle Leugnungen dieser 
Tatsache könnten daher auch nicht über Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG 
oder Art. 5 Abs. 3 GG gerechtfertigt werden. 

Auch dieser Hinweis ist unverständlich: Wenn das angefoch
tene Urteildem Einziehungsberechtigten sogarselbstausdrück
lich zusteht. er habe die Judenverfolgungen und die sich daraus 
ergebenden Judenmorde durch das NS-Regime im Zweiten 
Weltkrieg gar nicht geleugnet, ist unverständlich, wie denn 
wohl ein Schuldverdikt für gegenteiliges Verhalten hier ange
bracht sein soll. 

3. 
Weitere Ausführungen zur Schuldfrage übernimmt das an

gefochtene Urteil gar nicht erst. Es ist daher schon für den Fall, 
daß das jetzt mit diesem Urteil befaßte Gericht annimmt, die 
objektiven Tatbestände der einzelnen im angeführten Urteil 
benannten und dem Einziehungsbeteiligten vorgeworfenen an
geblichen Straftaten seien vom Urteil tatsächlich als erfüllt 
festgestellt worden, was die Verteidigung mit Nachdruck be
streitet, davon auszugehen, daß dem Einziehungsbeteiligten 
unter diesen Umständen nicht einmal ein konkreter Schuldvor
wurf gemacht werden kann. 

E. 
Zum Tatbestand des§ 189 StGB ist nichteinmal ein Hinweis 

auf ein angebliches Verschulden des Einziehungsbeteiligten im 
angefochtenen Urteil vermerkt worden, das ihn insoweit als 
Vorwurf treffen könnte. 

Auch hier fehlt im übrigen ohnehin schon ebenso jeder 
Versuch einer Subsumtion bereits des objektiven Tatbestands 
dieser Bestimmung durch das angefochtene Urteil. 

F. Abschlußbewertung. 
1. 
Die Einziehung der beiden vorgenannten Schriften des 

Einziehungsbeteiligten ist im angefochtenen Urteil auf§ 74 a 
StGB gegründet worden. Nach dieser Bestimmung darf eine 
solche Schrift nur eingezogen werden, wenn sie einen solchen 
Inhalt hat, daß jede vorsätzliche Verbreitung in Kenntnis ihres 
Inhalts den Tatbestandeines Strafgesetzes verwirklichen würde. 

Wie hier eingehend dargestellt. kann von einer Erfüllung 
solcher Bedingungen in diesem Fall nicht die Rede sein: Diese 
beiden Schriften haben jedenfalls keinen solchen Inhalt zum 
Gegenstand. Mitbin ist ihre Einziehung auch nicht zulässig .. 

2. 
Es wird daher gebeten, das angefochtene Urteil insgesamt 

aufzuheben und die beschlagnahmten Exemplare der beiden 
Schriften dem Einziehungsbeteiligten wieder zurückzuerstat
ten. 

Rechtsanwalt 
Prof. Dr. Hans-Werner Bracht 

Eingabe der Verteidigung zu den Einziehungs- und 
Strafverfahren insgesamt 

An das 
Landgericht 
2. Strafkammer 
Niederwall 71 
33602 Bielefeld 

In den objektiven Verfahren 
2 Kls W 1/96 li (HT 59) 
2 Kls W 2196 (HT 60) 

in den Strafverfahren 
2 Kls W 3196 (HT 1) 
2 Kls W 4196 II (HT 64) 

gegen Udo Walendy 

Rechtsanwalt Hajo Herrmann 
Friedrichstr. 11 
40217 Oüsseldorf 

OÜSseldorf, den 9.5.1996 

nehme ich die Verfahren neben RA Prof. Or. Bracht auf, wobei ich 
annehme, daß die im Schreiben des Vorsitzenden vom 23.4.1996 
beabsichtigte Verbindung vollzogen :.vorden ist. Oie im Rubrum als 
Historische Tatsachen aufgeführten Abkürzungen HT dienen der 
Übersichtlichkeit. 

Für alle Verfahre~ werde ieh Herrn Walendy zur Vereinfachung 
des Schriftwerks nur als Angeklagten bezeichnen. 

Zu den verbundenen Strafverfahren bitte ich meinen Schriftsatz 
vom 9.2.1996 aus den objektiven Verfahren beizuziehen undergänze 
sämtliche Verfahren durch fiachfolgende Ausführungen und Beweis-
anträge. ' 

Wenn, der Anklage folgend, der Angeklagte meint. die 
Judenvernichtung in Auschwitz sei nicht glaubhaft, so isthierin 
allenfalls ein Zweifel, ein Nicht-Glauben-Können zu entdecken, 
nicht aber ein Leugnen oder e in Lügen, ein Negieren des 
wissentlich Wahren. Lügen und durch Indizien erläuterte Zwei
fel können sprachlich und iogisch nicht gleichgestellt werden. 
Das Indiz mag bei unvoreingenommener Betrachtung mehr 
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oder weniger deutlichen Bezug zu einer bestimmten Tatsache 
haben, doch sucht seine Aussage nach Form und Inhalt. zumal 
schriftlich mitgeteilt. nicht die unmittelbare Auseinanderset
zung oder den Streit. sondern die Anregung und Diskussion. 

Die Vorfrage ist: Sind die vorgebrachten Tatsachen falsch 
oder richtig? Sind sie richtig -- und die Anklage macht keine 
Anstalten, weder einfach noch qualifiziert zu bestreiten--, so ist 
ein Vorwurf schwerlieb zu begründen. Doch scheint der Ankla
ge das stattliche Aufgebot von unbestrittenen Tatsachen ausrei
chend zu sein, das "ausschließliche Ziel des Angeklagten" (W 3, 
S. 27) zu entdecken, Verbrechen herabzumindem und deren 
Systematik zu leugnen. Daß man auch finden kann, wenn man 
Augen und Ohren hat. haben schon viele Wissenschaftler erfah
ren. Den Fund als Indiz zu erkennen -- das tut die Anklägerin 
-- kann nicht das objektive Weiterforschen kriminalisieren. 

Im übrigen wird bestritten, daß die von dem Angeklagten 
vorgetragene Weise, über Tatsachen zu berichten, geeignet sein 
könnte, den öffentlichen Frieden zu stören. 

In der langen forschenden und schriftstellerischen Tätigkeit 
ist dem Angeklagten kein Fall bekannt geworden, daß der 
öffentliche Frieden durch seine oder ähnliche Schriften gestört 
worden sei, ganz im Gegensatz zu linksextremistischen Schrif
ten, die so häufig zu Gewaltgegen Sachen und Personen geführt 
haben. Die Anklage, die sich nur auf den Gesetzestext bezieht, 
läßt zu Lasten des Angeklagten jede Substanz vermissen. 

So zeigt sich, daß die Vorschrift des § 130 StGB mit der 
"Weise" und "Eignung" in der Praxis nicht faßbare Tatbestands-
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merlemale aufgenommen hat, welche der Legislative passend 
erschienen, die wissenschaftliche Forschung und Meinungsäu
ßerung in Zusammenhang mit der Judenverfolgung praktisch 
unter Zensur zu stellen. Eine theoretische, niemals praktisch 
gewordene Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung durch ein solches Schriftwerk hatte das Gericht in einer 
strikten und nachvollziehbaren Weise darzutun. 

Abgesehen davon ist auszuschließen, daß die Schriften des 
Angeklagten Rechtsgüter, die unter §§ 185, 189 StGB fallen, 
verletzt hätten. Diese Wirkung wird bestritten. 

Gegenbeweislieh nehme ich Bezug auf die Beweisanträge 
der Reihe A). Sie werden hiermit überreicht und sollen verlesen 
werden. 

Diese Anträge sind auch im Lichte der neuen Entscheidun
gen des BVerfG zu werten. Danach soll einer Äußerung, die 
tatbestandlieh sein kann, aus der besonderen Vorstellung und 
Willensrichtung des Verletzers der Vorsatz genommen sein. 
Führt das beim Direktangriff (Mörder) zum Freispruch, wie viel 
eher dann bei sittsamer Aufreihung von Tatsachen, deren Bezie
hung zu Anderem, Schützenswertern kaum erkennbar ist. Es 
fallt demzufolge leicht, die Äußerungen des Angeklagten als 
Ergebnisse seines Sucbens nach Wahrheit festzustellen, zumal 
diese als nicht angreifbar gefunden werden. Daß eine andere 
Wahrheit Unwillen empfindet, ist nicht anders zu sehen als die 
Entrüstung frommer Kirchenmanner über die These, daß der 
Mensch ein Ableger des Primatenstammes sei. Wahrheiten 
können, wie der Fall zeigt. miteinander leben, ohne daß die 
fromme oder die wissenschaftliche Seite vor Gericht zieht. 

Sollte die Anklage weiterhin so gelesen werden, als bestreite 
der Angeklagte das historische Geschehen, so kann dafür der 
Nachweis nicht mit Hilfe der Offenkundigkeil geführt werden. 
Deren Bestand wird bestritten. 

Gegenbeweislieh werden die Anträge B 1 und B 2 überreicht 
und sollen verlesen werden. 

Daß in Frankreich der Abbe Pierre, Liebling des Volkes, die 
offene Diskussion überden Holocaustgefordert hat. vollseitig in 
großen Zeitungen kommentiert. hierzulande stark verkürzt und 
korrekt angepaßt, offenbart die brüchige Akzeptanz der amtli
chen Version. Inzwischen ist der Hitler-Befehl zur Ausrottung 
der Juden der Annahme einer Initiative von zahlreichen NS
Funktionären (Funktionalismus) gewichen. Diese Theorie, wie
derum nicht recht haltbar, weicht neuerdings der Auffassung 
von einer allgemeinen, im Deutschen verwurzelten, auf physi
sche Vernichtung der Juden gerichteten Einstellung (Goldha
gen). In seinem Buch wird Auschwitz folgerichtig nur mit 3 
Zeilen erwähnt. 

Die früher überreichten, verschiedenartigen Pressestimmen 
darf ich als gerichtsbekannt annehmen. 

Die Einstellung aller 4 Verfahren wird beantragt. 
Rechtsanwalt 
Anlage: Bewelsanträge: 
Ein Überbringer der Nachricht, daß Totgeglaubte tatsäch

lich nicht ums Leben gekommen sind, löst keine Beleidigung, 
sondern Freude aus. 

Die inzwischen millionenfach gesenkte Verlustziffer bat 
niemanden der zuvor Überzeugten verletzt. Niemand von ihnen 
hat deswegen strafrechtliche Ermittlungen oder zivilrechtliche 
Ansprüche veranlaßt 

Antrag auf Vernehmung der entsprechenden Zeugen .... 
Die strafbewehrte Betroffenheit anlaßlieb "Leugnung und 

Verharmlosen" wird zur Eindämmung wissenschaftlicher For
schung genutzt für eine identitätsstiftende Ersatzreligion sowie 
zum Schutz von politischem Einfluß. -- Verlesung von je 5 
offiziösen Publikationen der Weltpresse. 

Revision abgelehnt, wissenschaftHebe Literatur 
endgültig vernichtet. Bundesgerichtshof Beschluß: 

4 StR 518/96 (betrifft Historische Tatsachen Nr. 59 und 60) 
Karlsruhe, den 17. Dezember 1996 
"Der 4. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag 

desGeneralbundesanwaltsundnachAnhörungdesBeschwer
deführers am 17. Dezember 1996 einstimmig beschlossen: 

Die Revision des Einziehungsbeteiligten gegen das Urteil 
des LAndgerichts Bietefeld vom 17. Mai 1996 wird als unbe-

gründet verworfen, da die Nachprüfung des Urteils auf Grund 
der Revisionsrechtfertigung keinen Rechtsfehler ergeben hat 
(§ 349 Abs. 2 StPO). 

Der Beschwerdeführer hatdie Kosten des Rechtsmittels zu 
tragen. 

Meyer-Goßner, Steindorj, Tepperwien, Kuckein, Solin
Stojanovic" 

Auch die umfangreiche Verfassungsbeschwerde wurde -- diesmal wortlos -
abgeschmettert: Sie wur4e gar nicht erst zur Entscheidung angenommen! So verfiigte 
die 1. Kammer des Ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts durch den Vizepräsi
denten Seidl und die Richter Hömig und Steiner am 27. Mai 1997 (Az: 1 BvR 194/97). Dieser 
Beschluß ist ausgedehnt auch auf das Strafverfahren gegen Udo W alendy, in dem er am 
17. Mai 1996 zu 15 Monaten Gefängnis für ihm unterstellte Texte verurteilt wurde, die 
er gar nicht geschrfeben und gegen deren Unterstellung er sich von Anfang an heftigst 
gewehrt hatte, für Texte, die sachlich richtig sind und für Texte, für die er gar nicht 
angeklagt gewesen war (Az: 1 BvR 195/97). Der BVerfG-Beschluß ist auch ausgedehnt auf 
die Vernichtung der HT Nr. 52 + 53, über die gesondert berichtet wird. 

''Rechtsstaatliche Verfahren''? Eine "vertrauenschaffende Maßnahme" für die Ein
haltung der Grundrechte auf Meinungs-, Wissenschafts- und Pressefreiheit, der 
vielgepriesenen Menschenrechte? Oder Musterprozesse für die seit Jahrze~ten die 
Bundesrepublik Deutschland kennzeichnende politische Justizpraxis? 
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Verfahren wegen des Buches Ernst Gauss "Grundlagen zur Zeitgeschichte" 
endet in I. Instanz mit 30.000,-- DM Geldstrafe 

und Vernichtung der wissenschaftlichen Untersuchungen 

Nach Ablehnung aller sonstigen Anträge der Vertei
digung hat Amtsrichter Burkhardt Stein in Tübingen 
im Mai 1996 als einzigen Sachverständigen den ehema
ligen Direktor des Militärgeschichtlichen Forschungs
amtes der Bundeswehr in Freiburg und Verfasser zahl
reicher historisch-wissenschaftlicher Abhandlungen 
und Bücher, Dr. Joachim Hoffmann, zu der Frage 
einvernommen, ob das inkriminierte Buch wissenschaft
lich sei. 

Der Gutachter führte hierzu aus: 
" ... Die verschiedenen Beitrtige (des Werkes "Grundlagen 

zur Zeitgeschichte") sindfachgerecht und überwiegend in einem 
untersuchenden Stil geschrieben. Der Anmerkungsapparat läßt, 
was Ausführlichkeit und Vollständigkeit angeht, wenig zu wün
schen übrig und istfür den Suchenden überaus hilfreich, zumal 
da auch die Gegenliteratur ohne Einschränkung herangezogen 
worden ist . ... 

Die einzelnen Beiträge des Sammelbandes sindfolgerichtig 
und sachlich-darstellend aufgebaut . ... Der Chorakte r der Wis
senschaftlichkeit kann diesem Sammelwerk von daher nicht 
abgesprochen werden, zu mal wenn man zum Vergleich manche 
Veröffentlichung der Gegenseite heranzieht, deren Wissen
schaftsgehalt ja auch niemals in Zweifel gezogen wird . ... 

Der Gesamteindruck des von Gauss herausgegebenen Sam
melwerkes ist der, daß sein Inhalt, wenngleich natürlich mit 
kritischem Verstand, ebenso zur Kenntnis genommen werden 
muß, wie dies bei der »offiziellen« Literatur zum Holocaust ja 
unbestritten und unbehindert immer der Fall ist. Auch in dieser 
Hinsicht gilt eben das Audiatur et altera parst Eine Unterdrük
kung dieser sorgfältig belegten Untersuchung aber würde einer 
gewaltsamen Behinderung des legitimen Strebens nach wissen
schaftlicher Erkenntnis gleichkommen, denn der Erkenntnis
stand bleibt ja niemals unvertindert. Übertreibungen und Fehler 
hingegen schleifen sich im Verlauf einer normalen wissen
schaftlichen Kontroverse erfahrungsgemäß immer von selber 
ein. Man sollte dem souveränen,freien Forscher und Leser nicht 
von vomhereindas Kritikvermögenabsprechen wollen. Vonder 
Unterdrückung mißliebiger Bücher bis zu ihrer Verbrennung ist 

esdannnureinkleiner Schritt. Unddamitwären wir, wennauch 
unter anderen Vorzeichen, wieder dort angelangt, wo das ganze 
Unglück begonnen hat . ... " 

Begriffe wie "vermeintlich" oder "angeblich" gefallen 
dem Sachverständigen zwar nicht, doch stellen sie sei
ner Meinung nach den wissenschaftlichen Gehalt des 
Buches nicht in Frage. 

Der Staatsanwältin zufolge leugneten Verfasser und 
Verlegermitden Vokabeln wie "vermeintliche Gaskam
mern", "angebliche Vernichtungslager", ''Auschwitzkeu
le", "H olocaustreligion ", "identitätsstiftende Gruppen
phantasien", "angeblicher Völkermord", "etablierte Ho
locaustszene" --obwohl z.T. aus etablierten Publikatio
nen entnommen -- den NS-Judenmord und erfüllten 
somit den Tatbestand der Volksverhetzung. Der sach
verständige Historiker Dr. Joachim Hoffmann sei nicht 
kompetenter bei der Beurteilung des Buches als ein 
Jurist selbst, weshalb sein Gutachten außer Betracht 
zu lassen sei. Der Verleger Wigbert Grabert sei zu 9 
Monaten Gefängnis mit Bewährung zu verurteilen. 

Der Verteidiger rügtein seinem Plädoyer die Anwür
fe der Staatsanwaltschaft, wonach das Buch ein "pseu
dowissenschaftliches Machwerk übelster Sorte sei" mit 
dem Verweis auf ''pseudojuristische Totschlagvokabeln 
ohne Inhalt und Definition". Der Verteidiger stellte 
zudem den hohen wissenschaftlichen Aufwand heraus, 
der für die zusammenfassende Gestaltung des Buches 
erforderlich gewesen war und erinnerte an die Bekun
dungen des Sachverständigen. Schließlich vermerkte 
er, daß der§ 130 Abs. 3 StGB (Volksverhetzung) dann 
verfassungswidrig sei, wenn er dazu genutzt werde, 
erwiesen wissenschaftliche Publikationen der Bücher
verbrennung anheimzugeben. 

Urteil: 30.000,-- DM Geldstrafe wegen Volksverhet
zung. Der angeklagte Verleger Grabert ging in die 
Berufung. Ein Mitautor erhielt 8.000,-- DM Geldstrafe, 
andere Mitautoren wurden gar nicht angeklagt, weite
re Verfahren abgetrennt. 

Kein Prozeß gegen linksextreme ))Antifa« 
"Auf, wie es heißt, offenbar politischen Druck der SPD

geführten Landesregierung in Hannover ist unversehens ein 
Prozeß abgeblasen worden., bei dem an 131 Verhandlungstagen 
17 Aktivisten der linksextremen, gewaltttitigen Gruppierung 
»Autonome Antifa (M)<< u.a. wegen schweren Landfriedens
bruchs, schwerer Bra1Ulstiftung, versuchten Totschlags, Bil
dung einer rerroristischen Vereinigung und Werbung für die 
Terrorgruppe »Rote Armee Fraktion« (RAF) vom 14. August an 
vor dem Landgericht Lüneburg htitten zur Rechenschaft gezo
gen werden sollen. 

Maßgebliche Vertreter von Justi~ und Sicherheilsbehörden 
... verweisen auf die langjtihrigen, mühevollen und beweiskrtif· 
Ligen Ermittlungen._gegen die gewaltttitigen Drahtzieher und 
das Sympathisanten-Umfeld der sog. »Autonomen Antifaschi-
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sten« und deren Verbindungsnetz bis hin zu Bünilnis-Grünen, 
Gewerkschaften, PDS, SPD und denAlt-Kommunistender DKP 
in ganz Deutschland. 

Die »Autonomen« verhöhnten das demokratisch verbriefte 
Gewaltmonopol des Staates, bezeichneten vielmehr Gewalt 
gegen Personen und Sachen als unentbehrlich, um das ihnen 
verhaßte demokratische »System« zu zerschlagen. Das habe 
insb. auch die militante Göttinger »Antifa (M)«, angeführt von 
ihrem schwarz uniformierten und mit Gesichtsmasken ver
mummten, ewa 1.000 Mann starken »Schwarzen Block«, über 
Jahre hinweg bei brutal-zerstörerischen Kampfaktionen und 
Straßenschlachten mit der Polizei zigfach zum Ausdruck ge
bracht. "30> 

30) Vlotlwer Tageblatt , 3. Juli 1996. 
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Eine vernichtende Buchkritik 
''Verzicht auf intellektuelle Redlichkeit" 

Über Michael Wolffsohns neues Buch <<Die Deutschland-Akte<< 

"Michael Wolffsohn, seit 1981 Professor für Neuere 
Geschichte an der Bundeswehrhochschule in München, 
194 7 in Israel geboren, seit 1955 in Deutschland lebend, 
hat es geschafft, zu einer öffentlichen Figur zu werden. 
... Er verdankt diese Aufmerksamkeit gewiß auch sei 
nen wissenschaftlichen Bemühungen, die ihn als einen 
fleißigen Vielschreiber ausweisen .... 

Er begreift sich als "deutsch-jüdischen Patrioten" 
und hat sich für die Loyalität zu Deutschland entschie
den, als er, der noch in der israelischen Armee gedient 
hatte, 1984 seinen israelischen Paß zurückgab .... 

Über sein jüngstes Buch, das wahrlich Anlaß zu 
kritischem Nachfragen liefert, ließ man ihn, dem dank 
seines ruhigen Vortrages die Pose des moralisch Über
legenen so beeindruckend zu Gesicht steht, im Bayeri
schen Fernsehen reden, als verkünde er ewige Wahr
heiten .... 

Ich stelle hier lediglich fest, daß der Autor seit seiner 
wissenschaftlich beachtlichen Habilitationsschrift von 
1975 ("Politik in Israel") es zunehmend unwichtiger 
findet, strengeren Prinzipien wissenschaftlichenArbei
tens die Treue zu halten. Was er uns vielfach bietet, ist 
subjektive Essayistik, mehr oder weniger oberflächli-

ehe Polemik, überheblicher Moralismus und ein mit 
hohem Wahrheitsanspruch einhergehender Verzicht 
auf intellektuelle Redlichkeit, die für Max Weber das 
oberste moralische Gebot wissenschaftlichen Arbeitens 
war .... 

Schon der Titel ist eine Irreführung: Es geht nicht 
um Deutschland, sondern allein um die DDR, deren 
offiziell proklamier ten Antifaschismus er als Legende 
entlarven will (1. Teil ) ... 

Michael Wolffsohn bekennt sich mutig zu seinen 
Wahrheiten und zu seiner angemaßten Rolle als Prä
zeptor in jüdischen Angelegenheiten .... 

Man muß kein verkalkter Professor sein, um festzu
stellen, daß Wolffsohn sich mit diesem Buch aus der 
seriösen Wissenschaft abgemeldet hat. Er will nicht 
aufklären und erhellen, sondern denunzieren und ent
hüllen, nicht sine ira et studiountersuchen und verste
hen, sondern bloßstellen und richten. . .. 

Ein schwaches, weithin mißglücktes Buch .... 
Die Attitüde des allemal Besserwissenden und Bes

serseienden macht Wolffsohns Buch auch moralisch 
fragwürdig .... 

Kurt Sontheimer" 31> 

Thies Christophersen berichtete über 
Vertreibung, Verfolgung und Hetze 

"Die deutsche Justiz hatte nur wenig Erfolg mit Ich habe aus Alters- und Gesundheitsgründen mei-
einem Fahndungsausschreiben. In keinem anderen de- nen Verlag und Buchversand abgeben müssen. Auch 
mokratischen Land ist das strafbar, was ich tat. Auslie- unsere Zeitung erscheint nicht mehr. Meiner Genesung 
ferungsanträge hatten keinen Erfolg. Nun werden Be- tut die ständige Aufregung nicht gut. Man wartet auf 
hörden eingeschaltet. An der Spitze die AOK Schleswig meinen Tod. Der Tod löst alle Probleme. 
(Schwarzer Weg, D 24837 Schleswig) unter ihrem Leiter Ausgesprochen wurde mein Todesurteil durch das 
Herrn Marxen. Er fand heraus, daß ein fester Wohnsitz Landessozialgericht in Schleswig, und vollstreckt wird 
vorhanden sein muß, wenn man Leistungen der Kran- es durch die Allgemeine Ortskrankenkasse. Eine Beru-
henkassen in Anspruch nehmen will. Ich aber habe in fung gegen das Urteil wurde ausgeschlossen. So werden 
meinen Gastländern immer einen festen Wohnsitz ge- Regimekritiker ausgeschaltet. " 
habt. Aber auch aus meinem Heimatwohnsitz habe ich Nach Heimtransport aus Spanien, seinem letzten 
mich nie abgemeldet. Ich bezahle dort meine Steuern Exil,istThiesChristophersen, Verfasserder "Auschwitz-
und bekomme die Wahlbenachrichtigung von dort. Also lüge" sowie der Zeitschriftenreihen Die Bauernschaft 
was macht die Behörde? Sie meldet mich von amtswe- undKritikhefte am 13. Februar 1997 in seiner fuimat 
gen ab. Auch in der Schweiz hatte ich einen festen verstorben. Er war ein Wegbereiter für den tabufreien 
Wohnsitz. Dieser wurde auch vom Einwohnermeldeamt öffentlichen Dialog. Als ehemals schwer verwundeter 
bestätigt. Was ich noch nicht hatte, war eine Aufent- Hauptmann der Deutschen Wehrmacht leitete er in den 
haltsgenehmigung. Doch die war beantragt. In der letzten Kriegsjahren die Pflanzenzucht-Plantage in 
Schweiz kann es oft Jahre dauern, ehe man diese be- Auschwitz-Raisko. Sein unvöreingenommener Bericht 
kommt. über das, was er dort erlebt, gesehen und nicht gesehen 

Doch da ich, durch die Hilfe von Freunden, meine hat, wurde zum Fanal: "Die Auschwitzlüge". Er wollte 
Krankheitskosten bezahlen konnte, kam man auf die nur seine Meinung sagen dürfen. Doch die Staatsan-
Idee, meine Renten zu sperren. Meine Rente aus der waltschaft in Schleswig-Holstein sorgte für seine Inhaf-
Angestelltenversicherung wurde nach Androhung ei- tierung wegen "Volksverhetzung" undtrieb ihn schließ-
ner Klage wieder gezahlt. Einbehalten hat man aber lieh ins Exil. Sein Tun bleibt in den Annalen der deut-
z.Zt. meine Kriegsrente und die Rente aus der Landw. sehen Geschichte verzeichnet. 
Alters-kasse. Die AOK verweigert weiter jede Übernah- 31) Süddeutsche Zeitu11g 1996 Nr. 35, 10. Februar 1996 S. 10. -- Michael 
mederKosten für meine Krankheit. Wolffsohn, "Die Deutschland-Akte", München 1996. . 
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Der WDR und die "höhere Wahrheit" 
Verfälschte Bilder aus sowjetischen Spielfilmen 

als belastende ))Dokumente<< dargeboten 

In der zweiten Jahreshälfte des Jahres 1981 sendete 
der Westdeutsche Rundfunk den als Dokumentarfilm 
vorgestellten-- in Wirklichkeitjedoch den Propaganda
streifen-- "Der unvergessene Krieg" über die Bildschir
me. In diesem "movie" schien eine Szene auf, in der 
Frauen einen ermordeten Mann beweinen. In Schnitt 
und Kommentar wurde deutlich gemacht, daß es sich 
hierbei um den "dokumentarischen Beweis" für "deut
sche Verbrechen in Weißrußland im Jahre 1944"hande
le. 

"Inzwischen wurde nachgewiesen, daß dieses Bild bereits im 
Jahre 1941 in der »Deutschen Wochenschau« gelaufen ist, und 
zwar mit dem unterlegten Text, daß hier ukrainische Frauen 
einen von den Sowjets ermordeten Mann beweinen. Diese Szene 
war von deutschen Kameramännern gedreht worden, und bei 
dem Toten handelt es sich um einen Mann, der bei Lernberg vor 
dem Einmarsch deutscher Truppen von sowjetischen Geheim
polizisten der GPU ermordet worden war. 

Die Rückfrage beim Bundesarchiv in Koblenz ergab denn 
auch, daß der beanstandete Filmausschnitt der »Deutschen 
Wochenschau« No. 568 vom Juli 1941 entstammt." 

Auf Grund dieses Sachverhaltes wandte sich die 
"Aktion Funk und Fernsehn" an den WDR-Intendan
ten, wies auf diese Fälschung, das Ergebnis der Nach
prüfung hin und vermerkte: 

"Wir erwarten, daß der WDR gegenüber Millionen anstän
diger Soldaten des Zweiten Weltkrieges so viel Loyalität auf
bringt, sich im nächsten »Historischen Stichwort« von dieser 
Fälschung zu distanzieren." 

Der Westdeutsche Rundfunk ließ antworten, 
"es sei anzunehmen, daß dies nicht die einzige Passage 

innerhalbder Serie war, bei der nicht nur im Text, sondern auch 
in der Auswahl des Bildmaterials in verfälschender Weise 
manipuliert worden ist. Die Hersteller von Propagandafilmen 
-- und daß es sich um einen solchen handelte, ist vom WDR 
niemals bestritten worden -- pflegen in dieser Hinsicht sehr 
großzügig umzugehen; das giltfür den »Unvergessenen Krieg« 
ebenso wie für Goebbels »Deutsche Wochenschau<< . ... 

Im übrigen lindert das leider nichts daran, daß mit Wissen 
und Billigung, ja teilweise sogar unter Beteiligung hoher Dienst
stellen der Wehrmacht in der Sowjetunion unvorstellbare Grau
samkeiten auch gegenüber der Zivilbevölkerung vorgekommen 
sind .... 

So betrachtet, bleibt die Verwendung der betreffenden Fotos 
zwar selbstverstlindlich eine Ftilschung, sie wirdjedoch durch 
eine bedrückendere 'höhere Wahrheit', wenn schon nicht legi
timiert, so doch zumindest versttiru/.lich." 

Die Intendanz führte weiter aus: 
"Es sei der Redaktion des WDR verständlicherweise ... 

unmöglich, die Echtheit 'des in den Sendungen prtisentierten 
Film- und Bildmaterials im einzelnen nachzuprüfen . ... 
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Es bestehtjedochkeine Gelegenheit mehr, im »Historischen 
Stichwort« auf diese offensichtliche Fälschung hinzuweisen." 

Diese Antwort wurde der "Aktion Funk und Fernse
hen" in jenem Schreiben vom 22.12.1981 zugemutet, 
obwohl am 4.1.1982 noch eine Abschluß-Sendung aus
gestrahlt wurde, die es unzweifelhaft möglich gemacht 
hätte, der Öffentlichkeit die inzwischen aufgedeckte 
Wahrheit sowohl über diese beanstandete Szene als 
auch generell über die den Fernsehfachkreisen bekann
te Machart von Propagandafilmen zu offenbaren. 

Das Deutschlancl-Magazin fährt fort: 
"Die 'Aktion Funk und Femsehn' macht dem WDR den 

Vorwurf, er habe sich vor und während der Ausstrahlung der 
Serie stets bemüht, den erhobenen Vorwurf der »Propaganda
serie« nachbesten Krtiften 'dialektisch' zu entkrtiften. Hier wird 
nach Veröffentlichungen der Pressestelle des Senders gefragt, 
aus denen hervorgegangen wtire, daß es sich um Propaganda 
handelte. In Wirklichkeit war jedoch stets von Dokumenten 
gegen den Krieg und ähnlichem die Rede. 

Wie es aber um diese 'Dokumente' bestellt ist, sagt der 
international bekannte Buchautor und Dokumentarfilmer Ja
nusz Pielkalkiewicz: 

'Spätestens ab der Folge über StaUngrad stammen 
85 bis 90 Prozent dieser »Dokumentarserie<< aus sowje
tischen Spielfilmen. Die Sowjets haben nach ihren 
Siegen in den jeweiligen Gebieten die Kämpfe noch 
einmal für die Filmkameras nachgestellt. Auf diese 
Weise sind etwa 8 oder 9 Spielfilme entstanden. Echt 
sind -- bis zu einem gewissen Grad -- in dieser TV-Serie 
nur die deutschen und alliierten Wochenschauaus
schnitte und dieAufnahmen mit den sowjetischen Kom
mandeuren. Die konnte man später für den Spielfilm
Rummel nicht mehr einspannen.' " 32> 

Die hier zum Ausdruck kommende Verhaltensweise 
der Medien-Vertreter ist typisch für die allgemein ge
handhabte Methode: Der Öffentlichkeit wird Authenti
zität Dokumentation, Zeugenbeweiskraft vorgetäuscht 
und diese Irreführung auch dann beibehalten, wenn 
intern Fälschung und Propaganda längst bekannt sind. 
So fürchtete schon damals das Deutschland-Maga
zin, weilangesichtsdieser Handhabe der Medienmittel 
auch zukünftig "zum Wohle der" von ihren Managern 
zur "höheren Wahrheit" erklärten politischen Strategie 
verfälschte Fotos und Filmszenen als "Dokumentation" 
wiedergegeben werden dürften, bleiben Presse, Funk 
und Fernsehen solange Propagandainstrumente der 
Mächtigen im Hintergrund der Weltpolitik, solange 
nicht die Richtlinienkompetenz für diese Medien zu
gunsten ethischer Verpflichtungen geändert wird. 

32) Deutschland-Magmin, März 1982. 
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Vorrätighalten von "Mein Kampf' = strafbar bei Nachdruck 
Angeklagt Udo Walendy wegen Vorrätighaltens 

von 12 Büchern "Mein Kampf'. Gefordertes Strafmaß 
10.000,-- DM. 

Urteil der Großen Strafkammer Landgericht Dort
mund am 5.11.1996 (KLs 71 Js 39/96 + 14 (IX) W 1/96) 
wegen "Verbreitens" = 20.000,-- DM Strafe. Urteils
gründe S. 11: 

"Zugunsten des Angeklagten hat die Kammer berücksich
tigt, daß es noch nicht zu einer Verbreitung der Bücher gekom
men ist und das Vorrätighalten im Rahmen der nach den§§ 86, 
86 a StGB unter Strafe gestellten Begehungsweisen vergleichs
weise milder zu bestrafen ist. Zudem ist der Angeklagte straf
rechtlich noch nicht in Erscheinung getreten. 

Strafverschtirfend hat die Kammer berücksichtigt, daß der 
Angeklagte gegen 2 Straftatbestände verstoßen hat, und daß die 
geplante Verbreitung der Bücher Ausdruck einer extremen und 
damit besonders gefährlichen Gesinnung ist. Die Bücher ma
chen Propagandafür die Abschaffung des Rechts- und Verfas
sungssystems der Bundesrepublik Deutschland und die Errich
tung eines nationalsozialistischen Unrechtssystems . ... Dies war 
als besonders schwerwiegend zu beurteilen." 

Die Urteilsgründe verweisen weiter auf einen "Plan 
zur Verbreitung", auf eine "Bestellung im Jahre1995", 
der Angeklagte habe um "die Strafbarkeit gewußt". 

Bingegen hatte das Landgericht zur Kenntnis 
nehmen müssen: Es gab nicht den geringsten 
Beweis dafür, daß der Angeklagte die Bücher 
bestellt oder geplant hatte, sie zu verbreiten -- er 
hatte 9 nachweislich in einem Schrank verschlossen, 3 
in private Bücherregale verpackt abgestellt --, daß er 
um die Strafbarkeit gewußt habe. Dem Landgericht 
war bekannt, daß der Angeklagte nicht einmal eines der 
Bücher überhaupt ausgepackt und sich das Titelbild 
des Umschlages genau angeschaut hatte, somit den 
Aufdruck "Jubiliäumsausgabe 1889 - 1989" nicht ein
mal gesehen hatte, daß er aus einem ihm vorliegenden 

BGH-Beschluß sogar entnommen hatte, daß man das 
Buch "Mein Kampf' sogar öffentlich anbieten und ver
kaufen darf. Da er kein Jurist ist, hatte er die juristisch 
definierten Passagen für Nachdrucke nicht verstanden 
und berücksichtigt. Das Verschließen der Bücher in 
einem Schrank galt dem Landgericht als Beweis dafür, 
daß der Angeklagte "ein Auffinden der Bücher bei 
etwaigen polizeilichen Maßnahmen erschweren" wollte. 
Hätte er sie nicht in einem Schrank verschlossen ge
habt, dann wäre gewiß etwas anders als strafverschär
fend definiert worden. Vom Rechtsgrundsatz, "im 
Zweifel für denA.ngeklagten", scheinen die Staats
schutzkammer Dortmund, Generalbundesanwalt 
und Bundesgerichtshof noch nie etwas gehört zu 
h aben! 

Daß ein unveränderter Nachdruck im Gegensatz 
zum erlaubten Original plötzlich "Propaganda für die 
Abschaffung des Rechts- und Verfassungssystems der 
Bundesrepublik Deutschland und die Errichtung eines 
nationalsozialistischen Unrechtssystems" mache und 
daß eine nicht nachgewiesene "geplante Verbreitung" 
eine "strafverschärfend zu berücksichtigende extreme 
und damit besonders gefährliche Gesinnung" begrün
de, -- all dies bleibt unverständlich. 

Der Generalbundesanwalthingegen hat am 3.3.1997 
(Az.: 3 StR 79/97) "keinen den Angeklagten beschweren
den Fehler" festgestellt. 

Der Bundesgerichtshof bestätigte am 23.4.1997: 
" ... wegen Verbreitens von Propagandamitteln verfassungs

widriger Organisationen u.a . ... 
Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des LG 

Dortmund vom 5.11.1996 wird als unbegründet verworfen, da 
die Nachprüfung des Urteils auf Grund der Revisionsrechtfer
tigung keinen Recht!~fehler zum Nachteil des Angeklagten erge
ben hat(§ 349 Abs. 2 StPO)." -- Kutzer, Rissing-van Saan, 
Blauth, Miebach, Pfister" 

Beispiele offizieller Geschichtsbewältlgung 
"Gefälschte Fotos" 

"Ein klassisches Beispiel für historische Fälschungen, 
die den 'Revisionisten' Argumente in die Hand geben, ist 1995 
von dem Hannoveraner Historiker Herbert Obenaus aufge
deckt worden. Ein angeblich historisches Foto vom "Baum
hängen" KZ-Gefangener in Buchenwald entpuppte sich als 
"gestellte Aufnahme von der DEFA" (kommunistische "Deut
sche Film AG" der "DDR"). Dieses "Baumhängen" durch die 
SS in Buchenwald ist eindeutig bezeugt; offenbar ging es den 
Auftraggebern an die DEFA-Studios darum, durch ein Foto als 
einem vermeintlich untrügliehen Dokument die Wirkung zu 
erhöhen. Das auf diese Weise erstellte "Foto" wurde seit 1958 
in zahlreichen Gedenkstätten im Inland und im Ausland ge
zeigt sowie in Publikationen veröffentlicht. Namen der dort 
abgebildeten SS-M ttnner wurden erfunde,n .usw. (wohlgemerkt 
"!ll:fundcn", nicht "gefunden",-- d. Verf.) 

Auch dieses "Foto "führte dazu, daß 'Revisionisten' leichtes 
Spiel haben, weil sie punktuell etwas Kritikwürdiges aufgrei
fen. Udo Walendy, der wohl aktivste 'Revisionist' in Deutsch-
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land, veröffentlichte bereits 1973 im Eigenverlag ein Hefr 
("Bild-'dokumente' für die Geschichtsschreibung?"), in dem 
etwa 30 (falsch: 52!, -- d. Verf.) teilweise weit verbreitete 
Fotodokumente über die Judenvernichtung als Fotomontagen 
und »Gemälde« abqualifiziert werden. Auch dieses FotÖ vom 
Baumheingen wurde von Walendy als unecht qualifiziert. Daß 
diese im einzelnen zwreffende Kritik dazu dienen soll, eine 
allgemeine Botschaft ("Alles l.iige"), die unbegründet ist, zu 
transportieren, hat Methode und ist gerade in der Verquickung 
verschiedener Aussageebenen nicht sofort durchschaubar. "33

> 

Also punktuelles Eingeständnis: Das "Foto" vom 
"Baumhängen" ist eine Fälschung, die Namen wurden 
"txfunden", dennoch wird es abschließend erneut als 
Foto ohne Anführungszeichen ausgegeben und der dar
gestellte Sachverhalt ohne Beweisführung als sachge
recht behauptet! 
33) Polis, Schriftenreihe der llessischen Landeszentrale für politische Bildung, 

Wolfgang Ayaß/Dietfrid Krause, "Mit Argumenten gegen die Holocaust· 
Leugnung", Wiesbaden 1996, S. 22, 23. 
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''Nicht ignorieren, sondern aufklären" 
Redensart dieser "Demokraten" W. Ayaß + D. Krau

se, denn sie wissen, daß sie ungestraft "aufklären" 
können, wie sie wollen, während der Revisionist sei
nen Dauerplatz auf der Anklagebank zugewiesen be
kommen hat und alles, was er äußert, sein kriminelles 
Strafregister nur vervollständigen könnte. So vermö
gen die bundesstaatliehen "Aufklärer" die Revisioni
sten mit oberlehrerhafter Attitüde abzukanzeln, "nicht 
auf ein genuin historisch-wissenschaftliches Ziel hin 
zu arbeiten" ("Wissen wollen, wie es wirklich war"), 
sondern auf ein politisches, nämlich "Hitler und den 
Nationalsozialismus zu rehabilitieren", "sie wollen ver
unsichern", ja, sie sind "Neonazis, die sich künftig 
andere Felder für ihre Argumentation suchen werden, 
da die Strafurteile gegen die Leugnung uon Auschwitz 
nicht gering ausgefallen sind". Nun weiß man's also! 

"So ist denkbar, daß man in nächster Zeit das Gespenst der 
»Kriegsschuldlüge« wieder aufleben Uißt, nach der der Zweite 

Weltkrieg dem Deutschen Reich von den Alliierten oder von 
Stalin aufgezwungen worden sein soll. Entsprechende Publika
tionen liegen bereits vor. Auch hier gilt, obgleich dies von den 
Quellen einfacher ist: wir sind gehalten, auch diesen Unsinn, 
falls er öffentliche Wirkung erreicht, mit Argumenten und 
Zeugnissen zu widerlegen. "83> (S. 24• 25' 

Man beachte: "Wir sind gehalten, auch diesen Un
sinn zu widerlegen", nicht etwa sich mit Sachargu
menten auseinanderzusetzen, was womöglich bisher 
geglaubten "Unsinn" durch Sachkenntnis ersetzen könn
te. Zunächst freilich ist die Verschweigetaktik zu emp
fehlen. Erst dann, wenn diese nicht mehr fruchtet und 
"eine öffentliche Wirkung erreicht" ist, soll mit "Argu
menten und Zeugnissen" auf die längst vorliegenden 
Dokumentennachweise eingewirkt werden. Also Des
information um politischer Zwecksetzung willen, statt 
wissenschaftliche Sachlichkeit! 

Offizieller Schwachsinn bei gleichzeitiger 
Düfamierung aller deutschen Frauen 

In einer anderen Ausgabe der Schriftenreihe der 
Hessischen Landeszentrale für politische BildungS'~> wird 
als "historisches Forschungsergebnis" "die NS-Täter
schaft der deutschen Frauen" präsentiert, 

"die einer ideologischen Tradition, die von nicht nationali
stischen und nationalsozialistischen Frauen in Deutschland 
gleichermaßen vertreten wurde", 

entspricht. 
Die "Täter-Eigenschaft", somit kriminelle Veranla

gung liege den deutschen Frauen sozusagen im Erb
gut! 

So etwas wird in der Bundesrepublik von Regie
rungsvertretern als zu propagierendes "wissenschaft
liches" Bildungsgut mit den Steuergeldern jener finan
ziert, die, ohne sich dagegen wehren zu können, als 
verbrecherisch veranlagte Deutsche der Welt dargebo
ten werden! 

"Der Kreis der faktischen und der potentiellen Täterinnen 
in NS-Deutschland läßt sich genau umschreiben. Er ist durch 
das Geschlecht, die 'reinrassige' Herkunft und die politische 
Einstellung zum NS-System bestimmbar .... "34><5· 8' 

"Zugleich wurden Frauen massenhaft für die amoralische 
Politik der Vernichtung gewonnen. Frauen, die die alte Ge
schlechterideologie in den Dienst des NS-Systems stellten, 
waren Täte rinnen." 34H5 25' • 

Mit dem mythischen Begriff der "Hüterin der ari
schen Rasse" habe der NS-Staat "eine neue Basis für 
die Täterschaft der deutschen Frauen" geschaffen. 

"In diesem vom NS'-System weitgehend beherrschten Raum 
haben deutsche Frauen weiterhin in eigener Verantwortung 
gehandelt. Hier waren sie auch die aktiven Täterinnen. Sie 
propagierten und organisierten die NS-Vemir;htungspolitik und 
haben sie auchfreiwillig durchgeführt . ... 

34) Polis, Schriftenreihe der Hessischeo Laqdeszcntrale für politische Bildung, 
Heft 7; Helga Grcbing I Christi W~cken, "Frauen im Nationalsozialismus", 
Wiesbaden 1994. 
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Subjektiv ist diese kriminelle Arbeit von deutschen Frauen 
aus freien Stücken und in eigener Verantwortung durchgeführt 
worden .... 

Wir möchten alle lieber über dieNS-Täterinnen und ihre 
Verbrechen schweigen. Angesichts der NS rassistischen Ver
nichtungspolitik, die sie unterstützten, ist aber nicht nur Ent
setzen, sondern auch Trauer angesagt. "34><5

•
25

•
2
6) 

"Die »Aufzucht von Kindern« als Bestimmung: Frauen-Alltag 
in der Nazi-Zeit. -- Das Celler Bomann-Museumzeigt, welche RoUe 
»Frauen im NS-AUtag« zukam." 

Mit dieser Überschrift abgedruckt in Rotenburger 
Kreiszeitung am 25. März 1996. Im Text hie ß es d ann 
wei ter: 

"Frauen im Weltkrieg, BDM, Zwangssterilisation -- Die von 
der Bonner UniversiJiiJ konzipierte Ausstellung zeigt, daß Frauen 
ebenso TOterinnen wie Opfer waren. Waren unter den Juden in 
Europa 1933 die Frauen in der Mehrheit, so fanden sich unter den 
Oberlebenden von Auschwitz nur ein Drittel Frauen. Als die 
Konzentrationslager Belzec und Kulmhof befreit wurden, waren 
alle weiblichen Hiiftlinge tot . ... 

Daß sie ihrer mühsam erstrittenen Rechte beraubt werden 
sollten, muß vielen Frauen schon 1933 klar gewesen sein: Weniger 
Frauen als Miinner stimmten bei der entscheidenden Wahl am 5. 
Märzfür die NSDAP." 
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Egal ob's stimmt ... " es ist dann 
völlig egal, ob das 
historisch in ir
gendeiner Weise 
stimmt". 

NachtatH;gab-e 
Die l~t~t~ StundQ im FU~rerbunke~ 

euch und R!i!~ie: Chrlat.Qpb Sc~,LhJ9ensl~.f 1 6RD t98~ 
lt~n~ra; Fo;:<i DSr~nkllli,t . ·· · 

So kündigt der öf
fentlich-rechtliche 
»Südwestfunk•< den 
Film "Die letzte Stun
de im Führerbunker" 
in seinem 3. Fernseh
programmam 17.Au
gust 1992 an! Man ist 
völlig sicher, daß kein 
Staatsanwalt oder 
Staatsschutz gegen 
eine solche Verzer
rung der Geschichte 
Bedenken äußern 
wird. 

N~\u\ llEt.t:a-one-n1 f:ilt\r l'länMr t viel:'. t';~~~~\~ · yon tdn.em lfAndsch~inwerfuc. , i!).iJS: 

de~ Dv~1kel herausg~~~rrt, besc.tqiJtpf.#.~} • .sich ci:ne Stunde lam,1( b~l~~Jef.~ 
~ich ... h~berA 9«:l$p,~nsUs~he A!J.f,tdtt~ Jmd , v~rt>d~ch~n tlich · Änc;Jtitl.ich An 
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gendet~bi.l~t,mg f~r :Ret;huc:adH:a~~. "· · ::: · ···• .. < ,,, ,.. 

US-Militärtribunal "Fall vnr• -- Lebensborn 

Am 10. Oktober 194 7 begann das US-Militärtribunal 
im Alleingang ohne seine Alliierten den "Kriegsverbre
cherprozeß" gegen die Verantwortlichen des Lebens
born e.V .. 

Schon zu Beginn dieses Prozesses stürzten sich die 
Medien der Welt auf das Anklagethema zur Diffamie
rung des Dritten Reiches allgemein und der deutschen 
Frauen im besonderen. Von einer "auf Rassezüchtung 
bedachtenAnstalt"bis zum "Fortpflanzungshelfer", vom 
"SS-eigenen Bordellbetrieb" bis zum "Urlaubsvergnü
gungscenter", von "HimmlersBaby-Fabrik"bis zur "Beu
tezentrale eindeutschungsfähiger Kinder besetzter Ge
biete", ja bis zur Organisation "zur Beseitigung »ras
sisch und völkisch Minderwertiger«" fehlte nichts, was 
nicht in schwülstiger Ausmalung dramaturgisch welt
weit ausgewalzt und verklärt wurde. Alles unter dem 
Motto der Meinungsfreiheit, klar; l,>ei Verschweigen der 
wirklichen Sachlage, auch klar. 

Anklagepunkt 1 bezog sich aufVerbrechen gegen 
die Menschlichkeit, begangen durch Entführung von 
ausländischen Kindern und Wegnahme der Säuglinge 
von Ostarbeiterinnen zum Zwecke der Ausrottung oder 
Eindeutschung), ' 

Anklagepunkt 2 warf den Angeklagten Plünde
rung öffentlichen und privaten Eigentums in Deutsch
land und in den besetzten Gebieten vor, 

Anklagepunkt 3 warf ihnen Zfigehörigkeit zu 
einer verbrecherischen Organisation vor. 

Nach 5-monatigenintensiven Untersuchungen, Zeu
genvernehmungen, Aktenprüfungen fällte das US-Mi-
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litärtribunal in Nürnberg am 10. März 1948 gegen die 
Verantwortlichen des Lebensborn e.V. das Urteil: 

Der Leiter des Lebensborn e.V. Max Sollmann (SS
Standartenführer) sowie seine führenden Mitarbeiter 
Dr. Gregor Ebner (SS-Oberführer, Chef der Haup
tabt. Gesundheitswesen) und Günther Tesch (SS
Sturmbannführer + Chef der Hauptabt. Rechtswesen) 
wurden von den Anklagepunkten 1 + 2 freigesprochen, 
im Anklagepunkt 3 wegen Zugehörigkeit zur SS als 
einer vom IMT als verbrecherisch gekennzeichneten 
Organisation verurteilt. Die Mitangeklagte Inge Vier
metz (stellvertretende Leiterin der Hauptabteilung A) 
wurde in allen Anklagepunkten freigesprochen. 

1951 faßte der Redakteur des Münchner Merkur, 
Wern er Runge, in einem Vortrag zusammen: Die 
Amerikaner sind in Nürnberg nicht nur zu einem Frei
spruch gekommen, sondern bestätigten dem verant
wortlichen Leiter der Organisation dessen einwand
freie Führung. 

"Der einzelne Mann, seine Mitarbeiter und sein System 
mögen uns angenehm oder suspekt sein. Es läßt sichjedenfalls 
nicht leugnen, daßdie 11.000 Kinder und ihre Mütter, die durch 
den »Lebensborn« gegangen sind, ein unbestreitbares Recht auf 
die Feststellung haben, daß der »Lebensborn« eben kein Amü
sier- und Zuchtbetrieb gewesen ist." ss) 

Das Prozeßergebnisjedenfalls bleibt beachtlich, wenn 
man berücksichtigt, daß ein haßorientierter Sieger, 
gebunden an sein selbst-geschaffenes Besatzungsrecht, 
das wesentliche rechtsstaatliche Grundsätze ohnehin 
außer Kraft gesetzt hatte, unter dem DrucJc einer glei-
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ehermaßen ausgerichteten 
"öffentlichen Meinung", 
sprich Medienmacht, sich 
ebenfalls einer Reihe ge
fälschter Dokumente bedien
te, wie dies auch in den bis
herigen Militärtribunalpro
zessen üblich war. 

Erich Kern skizzierte die 
wahre Sachlage: 

"Der »Ubensbom e. V. « ge
hörte zu den vorbildlichsten ka
ritativen Einrichttlngen seiner 
Zeit. Die im Jahre 1936 gegrün
dete Organisation, welche bis zu 
18 Kinderheime unterhielt, ohne 
auch nur einen Pfennig staatli
cher Unterstützung in Anspruch 
zu nehmen, erwies sichfür rund 
1i.OOO Kinder, Mütter und Väter 
als ein wahrer Segen. Verheira
tete undauchledige Mütterkonn
ten in den Heimen entbinden. 
Darüber hinaus sorgte der »U
bensborn«, den alle Mitglieder 
der SS mit gestaffelten monatli
chen Beirrligen -- entsprechend 
ihrem Familienstand und der 
Anzahl der Kinder -- finanzier
ten, für das Wohl der Kinder wie 
auch der Müller. Ledige Mütter, 
die entbunden hatten, wurden 
nach Möglichkeit dazu veran
laßt, die Vtiter ihrer Kinder zu 
heiraten, denn die Sorge um die 
Familie stand überder Sorge um 

Artbur Brauner Filmszene "Lebensborn e.V.": 
"Ein bulliger SS-Obersturmbannführer baut sich vor einer Gruppe sommerlich leicht 

gewandeter BDM-Mädchen auf. 
»Kameradinnen«, schnarrt er, »seid Ihr wirklich NatWIUllsozialisten? Mit heißem Her

zen? Mit ganzer Hingabe?« 
»Ja!« jauchzen die Maiden. 
»Ich danke Euch, Kanterad innen! Wenn Ihr Euchjetzt in dk Lisre eintragt, dann seid Ihr 

ausgewiJhlt, eine nette Rasse zu gründen ttnd dem Führer ein Kind ztt schenkett.« 
Eilfertig treten die Mädchen an einen Tisch, um sich in die FortpOanzungsliste 

einzutragen." 
Erich Kern hierzu: 
"Dieser betrügerische Film liefpraktisch um die ganze Welt. Durch ihn lernten Amerika

ner, Schweden, Franzosen, Engländer, Dtinen, Holltinder, Italiener genauso wie Inder, 
Araber, Neger -- kurz alle Völker das deutsche Wesen und vor allem die deutsche Frau 
kennen. uS5l(S. 59) 

das Wohl der Mütter und Kinder. Und die weitere Betreuung 
ging bis zur Arbeitsvermittlung, Wohnungsbeschaffung, Erzie
hung und Erziehungsbeihiife. in besonders gelagerten Fällen 
wurden auch Pflegestellen und Adoptionen vermittelt. 

Es ist richtig, daß der »Ubensbom« nicht allen deutschen 
Müttern zugänglich war. Entsprechend den rassischen und 
erbbiologischen Grundsätzen der SS mußten entsprechende 
Voraussetzungen an die zu Betreuenden gestellt werden. In 
jedem Falle mußten sich beide Elternteile, auch Ledige, einer 
tirztlichen Untersuchung stellen. Erbkranke schieden aus. Der 
arische Nachweis war bis zu den Großeltern zu erbringen. 
Außerdem, und das scheint uns bezeichnendfür den Charakter 
dieses Vereins zu sein, mußten beide Elternteile einen untade
ligen Lebenswandel aufweisen und durften nicht vorbestraft 
sein. 

Dabei waren es nun nicht etwa nur Frauen und Mädchen, die 
von einem SS-Angehörigen'ein Kind erwarteten, welche in den 
Heimen des »Ubensborn« entbanden. im Gegenteil, es ist 
erwiesen und vielleicht eine überraschende Tatsache, daß zeit
weise bis zu 90% Frauen und Mtidchen niederkamen, deren 
Kindesväter Soldaten und Offiziere des Heeres, der Luftwaffe 

35) Erich Kern, '"Meineid gegen Deutschland ·-, Eine Dokumentation über 
den politischen Betrug'" , {löftingeo 1968, S. 45 ff. 
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und Marine waren. Ein überzeugender Beweis dafür, daß sich 
längst auch deutsche Männer und Frauen, die nicht der SS 
angeh6rten und mit dieser nicht das geringste zu tun hatten, 
vielleicht sogar ganz unbewußt zu gewissen Auffassungen be
kannten, weil sie einer natürlichen artbiologischen Lebenswei
se entsprachen. •<as><62 · 53> 

Wenngleich das US-Militärtribunal als bewiesen an
sah, daß seitens anderer deutscher Dienststellen im 
Verlauf des Krieges "Tausende und Abertausende von 
Kindern entführt", bzw. in Sammellager oder nach 
Deutschland verbracht wurden, so hat es doch aner
kannt, daß der »Lebensborn e.V.« 

"tatsächlich nur in vereinzelten Fällen Kinder hereinge
nommen hat, von denen noch ein Elternteil lebte. Die Mehrzahl 
dieser Kinder, die aufirgendeine Weise mit dem Lebensborn in 
Berührung gekommen sind, waren volksdeutsehe Waisenkinder. 

Es geht in der Tat aus dem Beweismaterial klar hervor, daß 
der ubensborn es zu vermeiden suchte, Kinder in seine Heime 
aufzunehmen, die noch Verwandte besaßen. Der Lebensborn 
ging so weit, da, wo die Unterlagen unzureichend waren, 
ausgedehnte Nachforschungen anzustellen, um die Identität des 
Kindes zu ermitteln und um herauszufinden, ob es noch Ver
wandte hatte. Wenn es sich herausstellte, daß noch einEiternteil 
des Kindes lebte, dann schritt der ubensbom.nicht zur Adop-
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tion wie im Falle von Waisenkindern, sondern gestattete ledig
lich, daß das Kind in einer deutschen Familie untergebracht 
wurde, nachdem diese deutsche Familie zuvor einer Überprü
fung unterzogen worden war, die den Zweck hatte, den guten 
Leumund der Familie sowie ihre Eignung zur Fürsorge und 
Erziehung des Kindes festzustellen. 

Der Lebensborn hat im allgemeinen keine ausländischen 
Kinder ausgewählt und überprüft. In allen Fällen, in denen 
ausländische Kinder von anderen Organisationen nach einer 
Auswahl und Überprüfung an den Lebensborn überstellt worden 
waren, wurden die Kinder bestens versorgt und niemals in 
irgendeiner Weise schlecht behandelt." 35><S. 54> 

Zu dieser Betreuung gehörte auch die Interessen
wahrung der in Obhut genommenen Kinder. 

Diese Militärtribunal-amtlichen Feststellungen 
scherte das Gros der öffentlichen "Meinungsmacher" in 
keiner Weise. Gesetzgebung und Verhalten der Staats
anwaltschaften ermöglichten weiterhin ungehemmte 
Hetze. 

Schrittmacher dieser aufputschenden Verdrehung 
der Tatsachen wurden unmittelbar nach Prozeßende 

1) der 111ustrierten-Redakteur Will Berthold, der 
die Revue-Leser mit dem "hit" linkte, 

"Lebensbom e. V. -- Was Millionen nicht wußten, deckt 
Revue für Millionen auf -- Das ist kein Roman. Was hier 
geschrieben wird, ist kaumfaßbare Wahrheit", 

2) Artbur Brauner, der mit seinem "nach Tatsa
chen -- dokumentarischen Unterlagen -- gedrehten" 
Film "Lebensborn e.V." den noch weiter ausgewalzten 
Umweltschmutz auf die Leinwand bannte und als "Kul
turgut" fremden Erdteilen mit dem Tenor zugänglich 
machte, "rücksichtslos in eines der dunkelsten Kapitel 
des Tausendjährigen Reiches hineinzuleuchten". 

Der namhafte Publizist und Autor zahlreicher histo
rischer Bücher Kurt Ziesel erstattete gegen Helmut 
Kindler, Herausgeber und Verleger der Zeitschrift Re
vue, Will Berthold und Artbur Brauner Strafanzeige 
wegen Betruges und Verbreitung unzüchtiger Schrif
ten, Abbildungen und Darstellungen. 

Kurt Ziesel führte aus, der 
"in mehr als I 0 Nummern der Revue veröffentlichte Bericht 

überdas Mütterhilfswerkder SS ist in allen Teilenfrei erfunden, 
um das Ansehen des deutschen Volkes und das Ansehen von 
11.000 deutschen Müttern und Kindern in der widerwärtigsten 
pornographischen Weise zu beschmutzen . ... 

Ich fühle mich durch die irreführeruJen und lügnerischen 
Behauptungen der Revue und des Films des Herrn Brauner 
betrogen und in meinem Vermögen geschädigt, da ich niemals 
für eine frei erfundene verleumdehsche Lugengeschichte Geld 
aufgewendet hätte. Ich wurde daher gemäß § 263 vorsätzlich 
durch Vorspiegelungfalscher !.:atsachen und durch Entstellung 
und Unterdrückung wahrer Tatsachen in einem Irrtum gehalten. 

Die Beschuldigten haben sich einen rechtswidrigen Vermö
gensvorteil durch Lüge und Fälschung verschafft und dadurch 
vorsätzlich nicht nur mein Vermögen, sondern das Vermögen 
von Millionen Deutschen, die sich die Zeitschrift auf Grund der 
Vorspiegelung falscher Tatsachen gekauft und den Film ange
sehen haben, geschädigt. Der Schaden durfte sich bei der 
Auflagenhöhe der Revue und des Absatzes des Films auf minde
stens eine Million DM belaufen. 
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Gemäß Abs. 17 des§ 263 tritt in besonders schweren Fällen 
eine Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren in Kraft. Es heißt dort, 
daß einbesonders schwerer Falldann vorliegt, wenndie Tatdas 
Wohl des Volkes schädigt oder einen anderen besonders schwe
ren Schaden zur Folge gehabt hat . ... 

Darüber hinaus sind durch diesen Gaunerstreich nachweis
bar ll.OOOMütter und 1 I.OOOKinder und ebenso viele meistens 
gefallene Väter in ihrer sittlichen Ehre auf das gröblichste 
verletzt worden und der Bundesrepublik ein nicht wieder gutzu
machender politischer und moralischer Schaden zugefügt wor
den, an dem sich die Beschuldigten schamlos bereichert haben. 

Die Täter haben besonders arglistig gehandelt, weil sie 
diesen gigantischen Betrug ohne ein einziges stichhaltiges 
Dokument in Szene setzten, ja sie haben auf Grund inzwischen 
erfolgter Vorwürfe in der Presse ihr betrügerisches Treiben 
fortgesetzt und u.a. öffentlich behauptet, wie aus dem anliegen
den Ausschnitt der Zeitschrift Die Zeit, Hamburg, hervorgeht, 
man hätte das Machwerk auf Grund von 150 Dokumenten des 
Instituts für Zeitgeschichte hergestellt. Das Institut stellt ein
deutig fest, daß diese Behauptung einefreie Erfindung ist. Die 
Beschuldigten setzen daher öffentlich ihren Betrug weiter fort. 

Wenn schon die amtliche Filmprüfstelle und die Selbstkon
trolle der Illustrierten sich nicht entblöden, dieses betrugeisehe 
Machwerk auf das deutsche Volk loszulassen, ist es an der Zeit, 
daß die Justiz das deutsche Volk und die Jugend vor diesem 
unzüchtigen Großbetrug schützt . ... 

Ich erinnere an den Großprozeß gegen den Haarmittelerzeu
ger Heger, der in München zu einigen Jahren Gefängnis verur
teilt wurde, weil er ein Haarmittel anpries mit der falschen 
Tatsachenbehauptung, es würde den Haarausfall beseitigen. 
Das vorliegende Betrugsmanöver gleicht dem von Heger genau 
--nur ist es um vieles verwerflicher und niederträchtiger .... " 35> 
(S. 61· 63) 

Sechs Wochen später, am 5.4.1961 erhielt Kurt Zie
sel dieN achriebt von der Staatsanwaltschaft München, 
das Ermittlungsverfahren sei wegen Presseverjährung 
eingestellt worden. Kurt Ziesel verwahrte sich dage
gen, weil die Straftat kein Pressedelikt, sondern ein 
Großbetrug sei und Betrug erst nach 5 - 10 Jahren 
verjähre. Dennoch blieb die Staatsanwaltschaft untä
tig. 

Der Großbetrug geht weiter und regt andere an, in 
gleicher Marschrichtung Tritt zu fassen. Wie sich her
ausstellt, wird die Geeignetheit, den öffentlichen Frie
den zu stören, gemäß § 130 Strafgesetzbuch ausschließ
lich dann "wahrgenommen", wenn Deutsche sich gar 
mit wissenschaftlicher Akribi gegen Verleumdungen in 
einer Weise zu Wehr setzen, die den "Frieden" derer 
"stört", die wie Kindler, Berthold und Brauner kraft 
Siegerlizenz und -einfluß "öffentliche Umerziehungs
Meinung machen",-- im Sinne Sefton Delmer's, "Dreck, 
Dreck und nochmals Dreck" auf die deutsche Geschich
te zu werfen. 36> 

36) Sefton Delmer, "Die Deutschen und ich", Harnburg 1961 , S. 497: 
" 'Deckung, Dreck, Deckung, Deckung, Dreck, Deckung, Dreck', so etwa 

lautete der von uns eingehaltene Rhythmus, wobei wir als 'Dreck' jene Nach· 
richten bezeichneten, von denen wir hofften, sie würden unsere Hörer zu 
Gedanken und Handlungen veranlassen, die ihrem Führer mißfallen würden. 
-- Wir mischten unseren Nachrichtensendungen das bewußte Gift bei.". 
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Mysteriöse Neuerscheinung 

Begonnen hat es mit dieser Aufnahme in der Jüdi
schen Allgemeinen Wochenzeitung am 6.4.1995. 

Obgleich das Bild aus dem Archiv stammen soll, ist 
uns eine frühere Aufnahme nicht bekannt. Sie dürfte 
somit 50 Jahre geheimgehalten worden oder "unent
deckt" geblieben sein. Eine Erklärung hierfür wurde 
der Weltöffentlichkeit vorenthalten. 

Die nächste, die erweiterte Version stammt eben
falls aus der Jüdischen Allgemeinen Wochenzei
tung, und zwar vom 2.5.1996, Nr. 9/96, S. 6 mit dem 
Untertitel: 

"HerrentrumschentuJn in Aktion", Weißrullland,Sommer 1941, 
Foto: Bundesarchiv. 

Der Tatort blieb ungeklärt, obgleich Geschichtsfor
scher und Inspektoren in Osteuropa an ;Hand der sicht
baren Gebäude ihn längst hätten identifiziert und er
mittelt haben müssen, was aus ihm heute geworden ist. 
Nichts dergleichen! Auch gibt e's keine Antwort darauf, 
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warum nicht bei der ersten Veröffentlichung gleich das 
vollständige Bild verwendet worden ist, sondern nur 
ein Ausschnitt. Und dann wiederum merkwürdig, war
um bei der neuen Version nun ausgerechnet wieder 
etwas abgeschnitten worden ist: der rechts "in die 
Kamera blickende" Zivilist. Hängt das etwa, was der 
Sachkundige vermutet, damit zusammen, daß dieser im 
Vergleich mit der nunmehr erweiterten außerordent
lich unscharfen Szene zu deutlich erscheint und er 
somit schon aus diesem Grunde nicht mehr in das "Foto" 
paßt und die selber kritisch gewordenen Herausgeber 
dies für peinlich hielten? Vielleicht schien ihnen auch 
sinnvoll, den rechten Bildteil deshalb wegzuschneiden, 
weil womöglich jemand auf die Idee kommen könnte, 
daß die schiefen Konturen der rechten Gemäuer nicht 
mit dem Gebäudekomplex im Hintergrund überein
stimmen und allein schon dadurch die Fälschung offen-

sichtlich wird? 
Ist die Linse scharf auf nahe Entfer

nung eingestellt, so gibt sie auch die vor 
der Kamera befindlichen Personen glei
chermaßen scharf wieder, unabhängig 
davon, ob sie rechts oder links stehen. 
Neben der unerfindlichen Unschärfe der 
linken Arbeitskolonne, deren Konturen 
durch schwarz-graue Strichmuster mit 
übertrieben zu großen, zu unförmigen, 
zudem falschen und zu weißen, den Vor
schriften widersprechenden Sternen ge
kennzeichnet sind, fällt auch die im Ver
gleich zum weggeschnittenen rechten 
Zivilisten falsche Belichtung auf. Wie 
konnte dieser Mann rechts überhaupt 
in dieser Situation als Zivilist herum
laufen, der "Unteroffizier" hingegen als 
einzelner sorglos an der Kolonne vorbei
gehen und völlig unmotiviert also 
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durch nichts zu erklärenden Grund -- einen möglichen 
Besen festhalten, den auch ein "Judenjunge" im Griff 
hat, dabeijedoch uninteressiert woanders hinschauen? 
Keiner von beiden posiert in einer realitätsbezogenen 
Haltung, als hätte er etwas mit der Kolonne zu tun oder 
sei gar für sie verantwortlich. Wenn die Kolonne auf 
Anweisungen wartet, wie kann man dann Position und 
Haltung der beiden vorderen "Juden" erklären? Sie 
stehen weder zum Abmarsch bereit, noch ist ersichtlich, 
daß siejemand für ein besonderes Anliegen herausgeru-

fen hat. Die Gesamtszene ist unrealistisch. 
Auch ist dem "Künstler" hier wiederum die Einbrin

gung der Augen gänzlich mißlungen: beim Zivilisten 
rechts, bei dem Spatenträger in der Mitte und den in 
Kolonne Stehenden links. Auch ist aus der Belichtung 
nicht ersichtlich, weshalb der Spatenstil in der Bildmit
te hell, rechts der vermeintliche Besenstil hingegen 
schwarz ausgefallen sein 
kann. 

Der Spiegel schließlich 
brachte in seiner Ausgabe 10/ 
97 am 10.3.1997 dasBild wie
der zusammen und stockte 
das Gebäude dahinter sogar 
zusätzlich auf. Die frühere 
Anonymhaltung des Hinter
grundes kann vernünftiger
weise durch nichts erklärt 
werden. Die nachträgliche 
VervollständigungdesBildes 
würde hingegen durch einen 
inzwischen fortgeschrittenen 
Arbeitsprozeß erklärbar sein. 

aus der Kolonne Ausgescherter ebenfalls festhält. Mag 
auch der Unteroffizier aus einem anderen Foto hinein
montiert worden sein , so wurde er doch so retuschiert, 
daß er dadurch an Authentizität verloren hat: Seine 
Kragenspiegel sind falsch. Man beachte diese auf dem 
Vergleichsfoto. 

Niemand bestreitet, daß es während des Krieges im 
deutschen Herrschaftsbereich Zwangsarbeit für Juden 
auch in Arbeitslagern gegeben hat. Doch dies Bild ist 
keine authentische fotografische Aufnahme! 

Authentisches Vergleichsfoto aus 
der MonatsschriftDas XX. Jahrhun
dert, Jena, 2. Jg. April 1940 - März 
1941, hrsg. von Giselher Wirsing + 
Ernst Wilhelm Eschmann, S. 426. 

Untertitel: 
"Blick in das Litzmannstädter Ghetto." 
Der gelbe Stern wurde aufderrech-

ten Brustseite in der hier sichtbaren 
Größe getragen, weder links, noch auf 
dem Rücken. Heller Sonnenschein 
bedingt auch klare Schatten. 

-

Doch zur Sache: Wehr
machtsoldaten hatten mit 
jüdischem Arbeitseinsat2-
kaum zu tun, und wenn, dann 
würden Unteroffiziere nicht 
unbeteiligt daherschauen 
und beim Vorbeigehen einen 
Besen, Stock, eine Stange 
oder was immer das auf dem 
Bild sein soll, halten, den/die 
auch ein völlig unmotiviert 

Empfang deutscher Truppen imSudetcnland im Oktober 1938. Man achte aufdie Kragenspie
gel der Unteroffiziere und die klaren Lichtverhältnisse. 

Entnommen dem Buch: Wilhelm Hillek (Hrsg.), "Deutsche Soldaten Mörder oder He lden?" München 1997, S. !06. 
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Bundesregierung fördert Geschichtsbild von der 
verbrecherischen Veranlagung des deutschen Volkes 

Der Klappentext von "Hitlers willige Vollstrecker"37> 

weist den 36jährigen Daniel Jonah Goldhagen als 
Assistenzprofessor für Regierungs- und Sozialstudien 
an der Harvard-Universität und Mitglied des Minda de 
Gunzburg-Zentrums für europäische Studien in Boston 
aus. Seine Dissertation -- Grundlage des vorgenannten 
Buches -- wurde 1994 als "beste Arbeit auf dem Gebiet 
der vergleichenden Politikwissenschaft" preisgekrönt. 
Aber auch seine berufliche Karriere war ein Senk
rechtstart. Er ist bereits Mitglied des Lenkungsaus
schusses des Deutschland- und Europaprogramms und 
RedakteurderZeitschriftGermanPoliticsandSocie
ty, die das von der Bundesregierung finanzierte Pro
gramm an 3 US-Universitäten herausgibt. 

Goldhagen-Thesen ohne Beweise als "Wissenschaft" 
dargeboten: 

"Die ganze deutsche Gesellschaft (andernorts: "das ganze 
deutsche Volk", "alle Deutschen") teilte vonjeher den virulen
ten Ausrottungs-Antisemitismus Hitlers." 

Die Frankfurter Allgemeine zitiert Goldhagen 
mit folgendem Auszug: 

"Deutschland ist fundamental antisemitisch und hat den 
Judenmord willig und mit innerer Zustimmung vollzogen. Hätte 
dasLanddie Möglichkeitdazu gehabt, wtiredie Vernichtungder 
Juden bereits im 19. Jahrhundert durchgeführt worden. Bestiße 
es ein anderes politisches System, wäre es auch heute wieder 
zum Genozid fähig. "38> 

Als Antisemiten beschimpft Goldhagen sogar die 
deutschen Widerstandskämpfer gegen Hitler und jene 
Deutschen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert für die 
Emanzipation der Juden eingesetzt hatten. 

"Wir wissen wenig über die vielen Institutionen des Tötens, 
wenig über viele Aspekte der Durchführung des Völkermordes 
und noch weniger über die Täter selbst. Als Konsequenzen 
daraus entstanden wissenschaftliche und öffentliche Mythen 
und fälschliehe Annahmen über die Ttiter im Überjluß, die 
folgendes beinhalten: 

Es gilt als offenkundig, daß die Deutschen die Juden vor 
allem in den Gaskammern töteten, da sie ohne die Gaskammern, 
ohne die modernen Transportmöglichkeiten und ohne eine 
funktionstüchtige Bürokratie unmöglich Millionen von Juden 
hätten töten können: Der Glaube dauert unbeirrt an, daß nur die 
Technologie den Horror in diesem Ausmaß möglich gemacht 
habe. »Fabrikmäßiges Töten« heißt eine der hartnäckigen 
Phrasen bei Diskussionen über das Ereignis. Es gilt als offen
kundig, daß die Gaskammern wegen ihrer Leistungsfähigkeit 
(was weit übertrieben ist) ein notwendiges Instrument für das 
Massentöten darstellten. Unddaß sichdie Deutschen ursprüng
lich dafür entschieden, die Gaskamn:tern zu konstruieren, weil 

37) Daniel Jonah Goldhagen, "Hitlers willige Vollstrecker--Ganz gewöhnliche 
Deutsche und der Holocaust", t996. 

38) Frankfurier AUgemein~Zeitung, 30.4.1996, S. 42. 
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sie eine leistungsfähigere Art des Tötens der Juden benötigten. 
Es galt unter Wissenschaftlern und Nichtwissenschaftlern als 
offenkundig (zumindest bis vor kurzem), daß die Täter überwie
gend und in erster Linie SS-Männer gewesen seien, die brutal
sten und ergebensten Nazis . ... 

Alle diese Sichtweisen, die das Verstehen des Holocaust bei 
den Menschen fundamental formen, wurden blind aufrechter
halten, als handele es sich um offenkundige Tatsachen. Es 
handelte sich sozusagen um Glaubensgüter (aus Quellen ent
standen, die nicht Gegenstand von historischen Untersuchun
gen waren). Sie wurden zum Ersatz von Wissen und haben die 
Art, wie die Periode zu verstehen ist, verzerrt . ... 37><8

· 
10> 

Tatsächlich ist es so, daß die Deutschen wtihrend des Krie
ges damit weitermachten, Juden en masse zu erschießen. Es ist 
überhaupt nicht offenkundig, daß es sich bei dem Vergasen um 
eine leistungsfähigere Totung der Juden handelte als bei Er
schießungen. Es gab viele Beispiele, wo sichdas Erschießen als 
eindeutig leistungsfähiger erwiesen hat. Die Deutschen bevor
zugten das Vergasen aus anderen Gründen als aus Überlegun
gen im Zusammenhang eines leistungsfähigen und wirtschaftli
chen Kalküls. Versteht man das, dann sagt uns dies, daß im 
Gegensatz von wissenschaftlicher und öffentlicher Behandlung 
des Holocaust, die Vergasungen eine wirklich nebensächliche 
Methode zur Tötung der Juden war. Vergasen stellte eine mehr 
bequeme Methode dar, aber keine wesentliche Entwicklung. 
Hätten die Deutschendie Gaskammern niemals erfunden, dann 
würden sie fast genau so viele Juden getötet haben." 37> <s. 521> 

Die zweite Hälfte des Buches besteht aus Schilde
rung von Exzessen hilfloser, terrorisierter Zivilisten 
dt:.rch "die Nazis" unter Berufung aufQuellen, die ihm 
u.a. die Zentralstelle der Justizverwaltungen zur Ver
fügung gestellt habe. Nachfragen dort in Ludwigsburg 
wurden indessen nicht beantwortet. 39> Krankhaft fanta
sierte grausame Verbrechen sollen das Denken des 
Lesers trüben und ihn die eingangs gezogenen Schluß
folgerungen des jungen "bestseller Autoren" akzeptie
ren lassen. 

Fragt man sich, wie es möglich ist, daß die in "Hitlers 
willige Vollstrecker" vorgetragenen Absurditäten 

1.) bereits als Dissertation an einer Universität, 
2.) zusätzlich sogleich als "bestseller" weltweit, me

dienwirksam in Fernseh-Talkshows, wohlwollenden 
Buchbesprechungen usw. unterstützt, hochgelobt wer
den konnten und 

3.) die alle Zweifler, Verharmloser, Leugner seit 
1995 mit verstärktem Eifer strafverfolgenden Staats
schützeT in der Bundesrepublik Deutschland nicht ge
gen Daniel Goldhagen und deren Verleger auf Trapp 
gebracht haben, 

so klären einige Hintergründe diesen Sachverhalt 
auf: 

39) Deutsche Nationalzeitung, München, 20.12.1996. 
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Bereits in dem Buch bedankt sich Goldhagen: 
"Meine Forschung wurde unterstützt durch Zuwendungen 

aus dem Fulbright-Programm, der Krupp-Stiftung und dem 
Minda de Gunzburg-Zentrumfür europäische Studien der Har
vard-Universität und seinem Programm für Deutschland- und 
Europastudien. Auchdie Whiting-Stiftung, die Littauer-Stiftung 
und das Sirnon Wiesenthai-Zentrum in Los Angeles gabenfinan
zielle Unterstützung." 

Nachprüfungen ergaben: 
Das Minda de Gunzburg-Zentrum ist benannt nach 

der Baronin Aileen Minda Bronfman de Gunzburg, die 
1985 60jährig verstorben ist. Ihr Vater war Sam Bronf
man, Gründer des Spirituosenkonzerns Seagram's, ihr 
Bruder ist Edgar Bronfman, Präsident des J üdischen 
Weltkongresses. 

Das "Programm für Deutschland- und Europastudi
en" wurde 1990 mit einem Zehnjahresstipendium von 
der deutschen Bundesregierung neben zwei weiteren 
dieser Art an den Universitäten von Kalifornien und 
Georgetown mit einer Ansehubfinanzierung von jähr
lich 1,5 Millionen DM eingerichtet. 

Guido Goldmann (geh. 1937) verwaltet die Gelder für 
das Gunzburg-Zentrum. Sein Vater war Nahum Gold-

mann, ehemaliger, 1983 verstorbener, Präsident des 
Jüdischen Weltkongresses. Vom Sohn zitiert die ameri
kanische Zeitung Globe: 

"Ich war (über meinen Vater) mit dem halben deutschen 
Kabinettper Du. "4ll 

Aus Gesprächen, die der US-jüdische Professor An
ton Chaitkin mitdem Leiter des Austauschprogramms 
der Georgetown-Universität geführt hatte, ergab sich, 
daß die deutsche Bundesregierung Daniel Goldhagen 
finanzierte. Ein Sprecher der Nordamerika-Abteilung 
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) in New York City erklärte, der DAAD erhalte 
das Geld vom deutschen Außenministerium undgebe es 
an das Gunzburg-Zentrum weiter, das es an Daniel 
Goldhagen auszahle. 41> 

Chaitkin resümiert eine Unterhaltung mit Gold
hagen: 

"Ob die deutsche Regierung negativ auf sein Buch reagiert 
habe, verneinte er. Könnte die deutsche Regierung nicht die 
Gehaltzahlungenfür ihn einstellen,falls die Kontroverse eska
liert? Darauf antwortete Goldhagen: 

'Das würden sie nicht wagen.' " 

Demokratiepreis für Goldhagen 
"Bonn (dpa) -- Der amerikanische Sozialwissenschaftler 

Daniel Jonah Goldhagen, dessen Holocaust-Buch "Hitlers wil
lige Vollstrecker" I996 Schlagzeilen machte, erhält den Demo
kratiepreis I997 der Blätter für deutsche und internationale 
Politik. 

Die Auszeichnung ist mit 10.000 Mark dotiert und wird 
Goldhagen am 10. Mtirz in Bonn überreicht. Mit seinem Buch 
habe Goldhagen dazu beigetragen, die Sensibilität für Hinter
gründe und Grenzen einer deutschen 'Normalisierung' zu schar
fen. 

In seinem vieldiskutierten Bestseller vertritt Goldhagendie 
These, daß Hitler den Holocaust nicht ohne einen im deutschen 
Volk tiefsitzenden 'eliminatorischen Antisemitismus' hät-

te durchführen können. Die Deutschen hatten bereitwillig Mil
lionen von Juden ermordet, so daß Hitler praktisch nur den 
Volkswillen vollstreckt habe. Inder internationalen Geschichts
wissenschaft stieß die These weitgehend auf Ablehnung." 42> 

Zur gleichen Zeit urteilt die leitende Historikerinder 
Forschungsabteilung "Kriegsverbrechen und Verbre
chen gegen die Menschlichkeit" des kanadischen Ju
stizministeriums, Ruth Birn: 

"Goldhagen benutzt Archivmaterial zur Untermauerungfür 
seine vorgefaßte Theorie. Goldhagen hat sogar Verfälschungen 
vorgenommen und Dokumente mit einem Netz von Fantasien 
überzogen. Sein Buch ist im Stil schlechter Geschichtsromane 
formuliert. "43> 

Wie "historische Wahrheiten" gemacht werden 

Beispiel Daniel Goldbagen: 
Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) strahlt eine 

6-teilige Fernsehreihe mit dem Titel "Hitlers Helfer" 
aus. Sie . 

"erinnert an das Buch des US-amerikanischen Soziologen 
Daniel Goldhagen. Doch waren die Filme bereits fertig, als 
»Hitlers willige Vollstrecker« auf den Markt kam . ... Bemer
kenswert, daß das ZDF dafür tiie Hauptsendezeit vorgesehen 
hat . ... "40) 

Beispiel Eugen Kogon: 
''Ein bestseUer entsteht in 11 Wochen: 
Wenige Tage nach der Befreiung traf im Lager (Buchen

wald) eine aus 5 deutschen Emigranten bestehende amerikani-

40) Rheinische Post, 14. Januar 1997. 
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sehe Inspektionsgruppe ein, die im Auftrag der Psychological 
Warfare Division des Obersten Hauptquartiers der Alliierten 
Streitkräfte in Europa einen Bericht erstellen sollte. Buchen
wald war das erste deutsche Groß-KZ, das die alliierten Trup
pen vom Westen her unzerstört eingenommen hatten. Dem Team 
wurde rasch klar, daß es seinem Auftrag nur mit Unterstützung 
gut orientierter Ex-Htiftlinge nachkommen konnte. Auf einer 
Empfehlungsliste deutscher Emigranten standder Name Eugen 
Kogons. So wurde er zusammen mit 9 anderen qualifizierten 
Schicksalsgenossen beauftragt, das Materialfür den Bericht zu 
liefern, und mit der Leitung der Gruppe betreut. 

Innerhalb von 4 Wochen lag der Buchenwald-Bericht fertig 
vor. Eugen Kogon hatte etwa 113 selbst geschrieben. Er wurde 

41) Neue Solidarität, Wiesbaden Nr. 36, 4. September 1996, Sonderdruck. 
42) Mannheimer Morgen, 8.1.1997, S. 4. 
43) Deutsche NaJionalzeitung, 16.5.1997, S. 5. 
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mit dem Bericht nach Paris zu dem Arbeitsstab geflogen, der die 
Umerziehung der deutschen Bevölkerung in der amerikanisch 
besetzten Zone vorbereitete. 

Dort empfahl der spätere britische Minister Richard Cross
man die Umarbeitung in ein Buch über das System aller deut
schen KZ. Eugen Kogon kehrte mit dem Auftrag, ein solches 
Buch zu schreiben, aus Paris zurück und begann am 15. Juni in 
Bad Hornburg mit der Niederschrift. 

Da er sich aufden Buchenwald-Bericht stützen konnte, hatte 
er die Hälfte des Manuskripts nach 3 Wochen fertig . ... In 
Oberursel schrieb er die 2. Hälfte des Buches während weiterer 
8 Wochen. Am 15. Dezember wardas Manuskript abgeschlossen 
--nach großen Zweifeln, ob es richtig sei, es der Öffentlichkeit 
vorzulegen. Das Argument, es könne dem Deutschtum schaden, 
ließ er nicht gelten. Doch er sah, daß es »an der Grenze des 
sittlich Erlaubten« stand. Er bekannte, daß sich ihm manchmal 
die Feder gestrtiubt hatte, alle die Scheußlichkeiten zu Papier 
zu bringen, und daß er mehrmals versucht gewesen war, das 
Manuskript zu 'l!erbrennen . ... 

Im Frühjahr 1946 erschien "Der SS-Staat" gleichzeitig in 3 
Ausgaben. "44> 

Alsbald waren 100.000 Exemplare verkauft, 1971 = 
262.000; flugs kam es aufBestsellerlisten und erreichte 
über Buchclubs und die kostenlos, bzw. mit Steuergel
dern vertreibende Hessische Landeszentrale für politi
sche Bildung über Y2 Million. 

"Trotz allen Obersetzungen blieb es vor allem ein Buchfür 
Deutsche aus dem Blickwinkel deutscher Vergangenheit." 44> 

Der französische ehemalige Buchenwald-Häftling 
und spätere Historiker Paul Rassinier hat in einem 
Rechtsstreit über inhaltliche Aussagen Eugen Kogons 
das Landgerich tsurteil München I der 10. Zivilkammer 
vom 13. Dezember 1958 unter dem AktenzeichenAz: 10-
0 409/58 durchgesetzt, demzufolge es rechtens ist, das 
Buch "Der SS-Staat" als Pamphlet bezeichnen zu dür
fen. 

Udo Walendy hat vor Herausgabe seines Buches 
"Wahrheit für Deutschland-- Die Schuldfrage des Zwei
ten Weltkrieges" im Jahre 1964 = 15 Jahre wissen
schaftliche Verarbeitung in- und ausländischer Doku
mente und Literatur hinter sich, um alsbald auf dem 
"Index für jugendgefährdende Schriften" zu landen, 
weitere 15 Jahre Prozesse zur Wiederfreigabe zu füh
ren, und um nach schließlieber Freigabe durch das 
Bundesverfassungsgericht 1995 erneut auf dem Index 
zu landen und wiederum Prozesse führen zu müssen. 
Keine einzige Instanz hatte auch nur einen einzigen 
Satz inhaltlich widerlegen können. Am 1.10.1996 hat 
das Verwaltungsgericht Köln im Beschluß von 5 Rich
tern das Buch erneut vom Index freigesetzt. Die Bun
desregierung ging erneut in Berufung, und zwar mit 
der Begründung, da "die vielen Details weitgehend alle 
richtig seien", ein Buch, das die vielen Auslassungen 
von Walendy und die Details erläutere, gäbe es nicht, 
daher sei das Buch für Jugendliche "besonders gefähr
lich". 

Keine Volksverhetzung des Ersten Deutschen Fernsehns? 
''Heimkehr ins Land der Mörder" 

Sonntag, 17. Mai 1992 ARD 

122 so I Boric: Jlldiscbe KufUir 
· Heimkehr 

ins lani der Mörder 

%2.50 llebnkebr 
ins Land der Mörder 
Von Raimuod Kusaerow 
Mehr zur Sendunglinks 

Aus Osteuropa litrllmen Wl/relche Juden 
nach Deutschland. ln Bertin {Foto: j(Jdisches 
Gemeln<l&haus) kliMte &Ich ein IIeUe$ j{jdi
scheslentrum entoMcJcm (1:4.45 Mlnllten) 

Deutscher Autorenrat zur Politlcal Correctness 
Politische Korrektheil ist die Diktatur von Tabus und Meinungen, deren Urheber oft nicht festgestellt werden können. Deno die 

'politisch korrekt' Denkenden glauben zu wissen, was moralisch ist., und erheben ihre Ansicht zum Dogma der Rechtgläubigen. Sie 
schließen andere Meinungen als unkorrekt aus, schränken damit die freie Diskussion ein und errichten Tabus, wo ihre Argumente 
schwach sind. Daß man diese Tabus verletzt hat, merkt man daran, daß nicht mit vernünftigen Argumenten geantwortet, sondern 
daß Verdächtige ins Abseits gestellt werden. 

Der Deutsche Autorenrat tritt für eine offene Diskussion ohne Beschränkung der Themen und Meinungen ein. Er ruft dazu auf, 
Denkverbote und Gebotsschild~r der 'politischen Korrektheit' nicht zu beachten; von welcher Seite sieauch aufgestellt werden: Wenn 
alle Welt und alle Medien einhellig applaudieren oder einhellig verurteilen, dann soll der einzelne kritisch prüfen, ob sie recht oder 
unrecht haben. Meinungstrends soll er mißtrauen, und an Kampagnen soll er zweifeln. Wo er Fehler oder Falschheit entdeckt, soll 
er widersprechen. 

Die Welt braucht frei und selbständig denkende Menschen, Rebellen, die gegen den Strom von Vorurteilen schwimmen und die 
mutig für ihre Überzeugung eintreten, auch wenn sie damit gegen weithin anerkannte 'politisch korrekte' Gebote verstoßen.45> 

44) Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 24.12.1996; Nr. l 03/04, A 497 
ff. 45) Die Aula, Graz 7/8/1996, S. 24. 
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